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1 Aufgabenstellung und Vorgehensweise

Die Stadt Hildesheim schreibt turnusgemaf den Larmaktionsplan nach EU-Um-
gebungslarmrichtlinie? fort. Ziel der Larmaktionsplanung ist es, die Larmbelas-
tung zu senken und die Lebensqualitat in der Stadt Hildesheim zu erhdhen.
Konkret geht es darum, potenziell gesundheitsgefahrdende Larmbelastungen
zu vermeiden, Belastigungen zu verringern und den Einwohnenden einen unge-
storten Schlaf zu ermoglichen.

Die Grundlage fur die Fortschreibung der Larmaktionsplanung in Hildesheim bil-
den die vorangegangenen Larmaktionsplane sowie die aktuelle Larmkartierung.
In Hildesheim sind Stral3en-, Eisenbahnverkehrs- und Gewerbelarm relevant.
Fluglarm ist nach den gesetzlichen Vorgaben nicht relevant.

Den Larm fir die relevanten HauptverkehrsstralRen mit mehr als 8.200 Kfz pro
Jahr, das erweiterte StralRennetz sowie den Gewerbeldarm kartierte das Buro
FCP IBU GmbH im Auftrag der Stadt Hildesheim.2 Die Larmkartierung des Ei-
senbahnlarms erfolgte durch das Eisenbahn-Bundesamt. Dieses ist auch fur
Larmaktionsplanung an Eisenbahnstrecken des Bundes zustandig.

Der Larmaktionsplan fiir die Stadt Hildesheim umfasst folgende Schwerpunkte:
Bestandsanalyse,
Mafnahmenfortschreibung und -planung,
Wirkungsprognosen,
Ruhige Gebiete,

Offentlichkeitsbeteiligung.

Die Bestandsanalyse wertet die Larmsituation aus und identifiziert die Bereiche
mit besonders hohen Larmbelastungen, sogenannte Larmbrennpunkte (LB).
Bereits vorhandene Planungen werden hinsichtlich ihrer Wechselwirkungen zur
Larmaktionsplanung dargestellt und die bereits geplanten Verkehrsvorhaben
berucksichtigt. Die in den vorangegangenen Runden vorgeschlagenen Mal}-
nahmen werden auf ihren Umsetzungsstand hin tberprift und Umsetzungs-
hemmnisse abgeleitet.

1 Richtlinie 2002 / 49 / EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni
2002 Uber die Bewertung und Bekampfung von Umgebungslarm, Amtsblatt der Eu-
ropdischen Gemeinschaften L 189/12 vom 18.07.2002, geandert durch: Delegierte
Richtlinie (EU) 2021/1226 der Kommission vom 21. Dezember 2020 Amtsblatt der
Europaischen Gemeinschaft L 269/65 vom 28.07.2021.

2 Dokumentation der Larmkartierung 2022 fiir den Ballungsraum Stadt Hildesheim.
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Der Schwerpunkt der MaBnahmenplanung liegt auf dem Straenverkehr, da die
Stadt Hildesheim vor allem hier Einfluss nehmen kann. Fur die nicht umgesetz-
ten Malinahmen wird auf Grundlage der Bestandsanalyse gepriift, ob sie weiter
Gultigkeit haben. Fir noch nicht beplante oder neue durch den StralRenverkehr
entstehende Larmbrennpunkte erfolgt eine Malnahmenplanung flr ausge-
wahlte Larmbrennpunkte mit einer sehr hohen Larmbelastung.

AnschlielRend wird fir die mdglichen Handlungsspielraume eine Wirkungsprog-
nose fir den Stralenverkehr erstellt.

Nach der EG-Umgebungslarmrichtlinie wird auch der Schutz von ruhigen Ge-
bieten vor Larm gefordert. Die bereits festgesetzten ruhigen Gebiete Gberprift
der Larmaktionsplan auf Grundlage der aktuellen Kartierungen.

Die Offentlichkeit erhalt im Rahmen eines Workshops und der 6ffentlichen Aus-
legung die Mdglichkeit, sich an der Larmaktionsplanung zu beteiligen. Abschlie-
Rend erfolgt eine Zusammenfassung des Larmaktionsplans fur die Meldung an
die Europaische Union.



2 Grundlagen und Rahmenbedingungen

Die Larmaktionsplanung erfolgt auf Grundlage geltender Gesetze, Richtlinien
und Empfehlungen. Sie setzen den Rahmen fiir die Larmaktionsplanung.

21 Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Aufstellung von Larmaktionsplanen erfolgt geman §§ 47 a-f des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (BImSchG)3, das mit dem Gesetz zur Umsetzung der
EU-Richtlinie Gber die Bewertung und Bekadmpfung von Umgebungslarm vom
24. Juni 2005* die Richtlinie 2002/49/EG des europaischen Parlaments und des
Rates vom 25. Juni 2002 (iber die Bewertung und Bekadmpfung von Umge-
bungslarm® in nationales Recht umsetzt.

In § 47d BImSchG ist die Aufstellung der Aktionsplane naher geregelt. Dem-
nach sollen Larmaktionsplane mit geeigneten Malinahmen aufgestellt werden,
um Larmprobleme und Larmauswirkungen fiir Orte in der Nahe von Hauptver-
kehrsstralten, Haupteisenbahnstrecken, GroRflughafen und Industrieanlagen in
Ballungsraumen mit mehr als 100.000 Einwohnenden zu regeln.

Als Umgebungslarm werden ,unerwinschte oder gesundheitsschadliche Ge-
rdusche im Freien“ bezeichnet, ,die durch Aktivitdten von Menschen verursacht
werden, einschlieRlich des Larms, der von Verkehrsmitteln, Strallenverkehr, Ei-
senbahnverkehr, Flugverkehr sowie von Gelanden fiir industrielle Tatigkeiten
gemal Anhang | der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996
Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung
ausgeht®. Ziel ist neben der Darstellung und Reduktion der von Larm betroffe-
nen Personen auch der Schutz ruhiger Gebiete vor der Zunahme von Larm.

Aufbauend auf den Ergebnissen der Larmkartierung sind die Larmaktionsplane
unter Beteiligung der Offentlichkeit zu erstellen und spatestens alle fiinf Jahre
nach dem Zeitpunkt ihrer Aufstellung zu berprifen und erforderlichenfalls zu
Uberarbeiten.

8 Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissions-
schutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013
(BGBI. | S. 1274), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Okto-
ber 2022 (BGBI. | S. 1792) geandert worden ist.

4 Gesetz zur Umsetzung der EG-Umgebungslarmrichtlinie Uber die Bewertung und
Bekampfung von Umgebungslarm vom 24. Juni 2005; Bundesgesetzblatt Jahrgang
2005 Teil | Nr. 38, ausgegeben zu Bonn am 29. Juni 2005.

5 Richtlinie 2002 / 49 / EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni
2002 uber die Bewertung und Bekédmpfung von Umgebungslarm, Amtsblatt der Eu-
ropdischen Gemeinschaften L 189/12 vom 18.07.2002, gedndert durch: Delegierte
Richtlinie (EU) 2021/1226 der Kommission vom 21. Dezember 2020 Amtsblatt der
Europaischen Gemeinschaft L 269/65 vom 28.07.2021.
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Stadt Hildesheim Gemal § 47 BImSchG und der Richtlinie 2002/49/EG (Anhang V) missen die
Larmaktionsplan Aktionsplane unter anderem folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

Abschlussbericht Beschreibung des Untersuchungsraumes und der zu beriicksichtigenden

21.03.2025 Larmquellen sowie eine Zusammenfassung der Daten der Larmkarten,

Informationen zur Rechtslage (zustandige Behorde, rechtlicher Hintergrund,
geltende Grenzwerte),

bereits vorhandene und geplante Mallnahmen zur Larmminderung,

Schatzwerte fur die Reduzierung der Zahl der betroffenen Personen.

Gemal § 47 Abs. 6 BImSchG und § 47d Abs. 6 BImSchG sind die im Larmakti-
onsplan enthaltenen Vorschlage und Empfehlungen durch Anordnungen oder
sonstige Entscheidungen der zustandigen Trager 6ffentlicher Verwaltung nach
dem BImSchG oder nach anderen Rechtsvorschriften (z. B. StralRenverkehrs-
gesetz StVG, Stralenverkehrsordnung StVO) zu prifen.

Seit dem 31. Dezember 2021 ist nach der 34. BImSchV § 5 Abs. 1 ein neues
Berechnungsverfahren® fir den Umgebungslarm anzuwenden. Ein Vergleich
mit den Ergebnissen der Runde 3 (besonders die Anzahl der larmbetroffenen
Menschen) ist daher nicht moéglich. Zuséatzlich wurden die Grenzen der Pegel-
klassen nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 BImSchV Uberarbeitet. Eine neue Rundungsrege-
lung fiihrt zu einer Verschiebung der Klassengrenzen um 0,5 dB(A). Es wird
eine deutliche Zunahme der Belastetenzahlen gegenlber der vorherigen

Runde 3 erwartet. (LAI, Marz 2022)

Zusatzlich sind im Vergleich zur Runde 3 nach der 34. BImSchV § 4 Abs. 4
Satz 1 Nr. 9 neben der Anzahl larmbelasteter Menschen durch den Stra3enver-
kehr auch Angaben zur geschatzten Zahl ischamischer Herzkrankheiten?, star-
ker Belastigung und starker Schlafstérung aufzufihren. Diese sind nach An-
hang Ill der Richtlinie 2002/49/EG zu ermitteln.

2.2 Auslosepegel und Grenzwerte

Larmaktionsplane sind gemal § 47d Abs. 1 BImSchG zur Regelung von Larm-
problemen und Larmauswirkungen aufzustellen. Es gibt jedoch weder auf EU-
noch auf Bundesebene verbindliche Schwellenwerte / Grenzwerte, ab deren Er-
reichen LarmschutzmalRnahmen in Betracht gezogen oder ergriffen werden
mussen.

6 Berechnungsmethode fiir den Umgebungslarm von bodennahen Quellen (Straken,
Schienenwege, Industrie und Gewerbe) (BUB), verdéffentlicht am 28. Dezember
2018 im Bundesanzeiger AT 28.12.2018 B7.

4 7 Eine Erkrankung der Herzkranzgefale.
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Das Umweltministerium Niedersachsen schlagt den Kommunen vor, die Not- Stadt Hildesheim
wendigkeit zur Aufstellung eines Larmaktionsplans anhand von Auslésewerten Larmaktionsplan
zu prifen. ,Als Auslésewert wird ein Mittelungspegel Loen von 70 dB bzw. Lnignt
von 60 dB fur Hauptverkehrsstral3en und ein Mittelungspegel Loen von 65 dB

bzw. Lnight von 55 dB fiir Hauptflugplatze empfohlen®s. 21.03.2025

Abschlussbericht

Das Umweltbundesamt nennt Ausldsewerte von Lpen 2 65 dB(A) und

Lnight = 55 dB(A). Diese Werte decken sich mit der ersten Runde der vom Sach-
verstandigenrat fir Umweltfragen (SRU)® im Umweltgutachten 2008 zur Ver-
meidung von Gesundheitsgefahrdung geeignet befundenen Umwelthandlungs-
ziele. Hintergrund dieser Schwellenwerte ist die medizinisch gesicherte Er-
kenntnis, dass dauerhafte Larmbelastungen oberhalb dieser Schwellenwerte zu
signifikanten Steigerungen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen fiihren kénnen.
Die Vorsorgewerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind mit

Loen 55 dB(A) und Lnight 45 dB(A) angegeben.

In den vorangegangenen Runden der Larmaktionsplanung wurden in Hildes-
heim als Auslosewerte die gesundheitsrelevanten Schwellenwerte des Umwelt-
bundesamtes zu Grunde gelegt. Mit diesem Hintergrund nutzt der aktuelle LAP
als Auslosekriterium ebenfalls die folgenden Mittelungspegel:

24-Stundenwert (Loen) = 65 dB(A) und

Nachtwert (Lnight) = 55 dB(A).

23 Zustindige Behorden

Die Larmaktionsplanung fur die HauptverkehrsstralRen und fir die IED-Anlagen
liegt gemafl BImSchG § 47e Abs.1 in der Verantwortung der Kommune, also
der Stadt Hildesheim. Zustandig ist dort:

Stadt Hildesheim

Fachbereich Stadtplanung und Stadtentwicklung
Markt 3

31134 Hildesheim

Bei der Durchfiihrung der Larmaktionsplanung fur die Haupteisenbahnstrecken
unterstutzt das Eisenbahnbundesamt die Ballungsraume. Vertreterinnen und
Vertreter der Ballungsraume kénnen durch eine Stellungnahme zur lokalen
Schienenlarmsituation an der Larmaktionsplanung des Eisenbahn-Bundesam-
tes teilnehmen. Die Stellungnahmen werden im Larmaktionsplan des Eisen-
bahn-Bundesamtes verdffentlicht.

8 hitps://www.umwelt.niedersachsen.de/download/6794, Zugriff: 31.03.2023.

9 Sondergutachten des Rates von Sachversténdigen fiir Umweltfragen (SRU); Umwelt
und Gesundheit, Risiken richtig einschatzen; Deutscher Bundestag Drucksache
14/2300. 5



https://www.umwelt.niedersachsen.de/download/6794

RAMBGLL

Stadt Hildesheim
Larmaktionsplan

Abschlussbericht
21.03.2025

3 Bestandsanalyse

Die Bestandsanalyse bildet die Grundlage fiir die anschlieRende Malihahmen-
planung. Sie wertet die aktuelle Larmkartierung fir den StralRen- und Eisen-
bahnverkehr sowie fliir den Gewerbelarm aus. Flugverkehrslarm ist entspre-
chend der gesetzlichen Vorgaben nicht relevant, da der Flughafen unterhalb der
kartierungspflichtigen Grenze liegt.

Die verkehrliche Situation wird dargestellt, bereits vorhandenen Planungen mit
Wechselwirkung zur Larmaktionsplanung analysiert, relevante Veranderungen
und Erfahrungen seit der Larmaktionsplanung der vorangegangenen Runden
ausgewertet und die Umsetzungsstande der Mallnahmen aus den vorherigen
Larmaktionsplanen aufgezeigt.

3.1 Untersuchungsgebiet

Die Stadt Hildesheim liegt in Niedersachsen etwa 30 Kilometer sudlich der Lan-
deshauptstadt Hannover und etwa 45 Kilometer westlich von Braunschweig.
Hildesheim ist eine Kreisstadt im gleichnamigen Landkreis Hildesheim. An die
Stadt grenzen im Norden die Gemeinden Giesen und Harsum, im Osten die
Gemeinde Schellerten, im Sudosten die Stadt Bad Salzdetfurth, im Stden die
Gemeinde Diekholzen sowie im Westen die Stadt Gronau (Leine) und die Ge-
meinde Nordstemmen an.

Auf einer Flache von 92 km? leben rund 102.000 Einwohnende (Stand:
30.09.2023)'0. Dies ergibt eine Bevolkerungsdichte von rund 1.109 Einwohnen-
den / km? und liegt Gber dem Durchschnitt in Niedersachsen mit 171 Einwoh-
nenden / km?2.1"

In Hildesheim sind (Stand 2022) 51.800 Personen sozialversicherungspflichtig
beschéftigt. Davon pendeln 29.200 Menschen nach Hildesheim ein. 15.100 so-
zialversicherungspflichtig Beschaftigte pendeln aus Hildesheim aus. Der Saldo
liegt bei 14.100 Personen.?

Die Bundesautobahn (BAB) 7 fuhrt in Nord-Suid-Richtung durch das Stadtge-
biet. Dabei fiihrt sie 6stlich an der Kernstadt vorbei. Die Stadt verfiigt Uber die
zwei Autobahnanschlisse Hildesheim-Drispenstedt im Norden und Hildesheim
im Osten. In Ost-West-Richtung quer durch die Stadt verlauft die Bundesstralle
(B) 1. Die B 6 verlauft von Norden kommend in einem Bogen um das

0 Onlinedatenbank des Landesamts fiir Statistik Niedersachsen, Zugriff: 05.03.2024

11 Niedersachsen - Bevélkerung, Fliche, Wirtschaftsdaten, Kreise, Stadte und Ge-
meinden (stadtistik.de); Stand 2022.

12 Webseite der Stadt Hildesheim (Beschéftigung und Arbeitsmarkt), Zugriff:
19.03.2024



https://stadtistik.de/land/land-niedersachsen/#:~:text=Das%20Bundesland%20hat%20eine%20Fl%C3%A4che%20von%2047.709%2C90%20km%C2%B2,entspricht.%20Die%20offizielle%20Webseite%20des%20Bundeslandes%20ist%20https%3A%2F%2Fwww.niedersachsen.de%2F.
https://stadtistik.de/land/land-niedersachsen/#:~:text=Das%20Bundesland%20hat%20eine%20Fl%C3%A4che%20von%2047.709%2C90%20km%C2%B2,entspricht.%20Die%20offizielle%20Webseite%20des%20Bundeslandes%20ist%20https%3A%2F%2Fwww.niedersachsen.de%2F.
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Stadtzentrum weiter nach Siidosten. AuRerdem enden die B 243 und B 494 im Stadt Hildesheim
Stadtgebiet. Larmaktionsplan
Vom zentral gelegenen Bahnhof Hildesheim verkehren regelmaRig ICE-Ziige in Abschlussbericht
Richtung Berlin und Frankfurt. AuRerdem fahren S-Bahn- bzw. Regionalver- 21.03.2025

kehrszlige in Richtung Hannover (Uber Sarstedt oder Lehrte), Braunschweig
(weiter nach Wolfsburg), Goslar und Hameln (weiter tber Bad Oeynhausen
nach Herford). Im Stadtgebiet stellen 14 Stadtbuslinien die innerstadtische Er-
schlieRung sicher. Dazu besteht Uber eine Vielzahl von Regionalbuslinien Ver-
bindung zu den Nachbargemeinden.

Im Gemeindegebiet liegt aullerdem der Flugplatz Hildesheim. Dieser ist wegen
der Anzahl von weniger als 50.000 Flugbewegungen pro Jahr nicht kartierungs-
pflichtig.

3.2 Auswertung der Larmkartierung

Die Larmkartierung erfolgt gemaf den rechtlichen Vorgaben getrennt nach
StraBen- und Schienenverkehr. Allen Larmkartierungen liegt mit CNOSSOS-
EU"S erstmals eine europaweit einheitliche Berechnungsmethode fiir den Um-
gebungslarm zu Grunde. Dies ermdglicht eine objektive und vergleichbare Be-
wertung der Larmsituation auf europaischer Ebene.

Fir die Durchfihrung der Larmkartierung in Deutschland wurden die gemeinsa-
men Berechnungsverfahren an die nationalen Begebenheiten und Anforderun-
gen angepasst und in der aktuellen Fassung 2021 im Bundesanzeiger entspre-
chend § 5 Absatz 1 der Verordnung Uber die Larmkartierung (34. BImSchV) be-
kanntgegeben. Seit dem 31. Dezember 2021 sind die in Hildesheim folgenden
relevanten Berechnungsverfahren fur die Larmkartierung anzuwenden:

BUB — Berechnungsmethode fur den Umgebungslarm von bodennahen
Quellen (Straflten, Schienenwege, Industrie und Gewerbe)

BEB — Berechnungsmethode zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch
Umgebungslarm

BUB-D — Datenbank fir die Berechnungsmethode fir den Umgebungslarm
von bodennahen Quellen (Stralen, Schienenwege, Industrie und Gewerbe)

13 Common Noise Assessment Methods in Europe. 7
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3.2.1 StraBenverkehr

Fur Hildesheim erfolgt die Larmkartierung fiir das HauptstraBennetz und ein
erweitertes Netz. Abbildung 1 und Abbildung 2 zeigen die aktuellen
Larmkarten fiir das Hauptstralennetz fiir den 24-Stunden-Zeitraum (DEN) und
die Nacht (Night). Die farbigen Isophonenflachen stellen die Larmpegel entlang
des Untersuchungsstra’ennetzes in 4 m Hohe dar.

Das HauptstralRennetz besteht aus allen Autobahnen, Bundesstra3en und Lan-
desstraRen mit mehr als 3 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr. Dies sind in Hil-
desheim die folgenden Stralden:

Bundesautobahnen (BAB):

BAB 7

Bundestral3en (B):
B1
B 6
B 243

B 494

Landesstral3en (L):
L 485 (zwischen B 243 und Mittelfeld)

L 491 (zwischen B 6 und Spandauer Weg)



Abbildung 1: Strategische Larmkarte Runde 4 fir HauptstraBennetz Loen

Larmpegel Ganztag
HauptstraBennetz

7] stadtgrenze Hildesheim
Pegelklassen
liber 55 unter 60 dB(A)
liber 60 unter 65 dB(A) 1
B iiber 65 unter 70 dB(A) | ¢
Hl (ber 70 unter 75 dB(A)
Il (ber 75 dB(A)

Kartengrundlage:
S Opensresiis i
RAMBGLL

Datenquelle: Larmkartierung der FCP IBU GmbH

RAMBGLL

Stadt Hildesheim
Larmaktionsplan

Abschlussbericht
21.03.2025



RAMBGLL

Stadt Hildesheim
Larmaktionsplan

Abschlussbericht
21.03.2025

10

Abbildung 2:  Strategische Larmkarte Runde 4 fir das Hauptstraennetz Lnignt

Larmpegel Nacht
HauptstraBBennetz
0] stadtgrenze Hildesheim
Pegelklassen
Uber 50 bis unter 55 dB(A)
Uber 55 bis unter 60 dB(A) |1
Uber 60 bis unter 65 dB(A)
Bl {ber 65 bis unter 70 dB(A)
Il (ber 70 dB(A)

'&/OpenStreetMap-Mitwirkende;
RAMBGLL

Datenquelle: Larmkartierung der FCP IBU GmbH

Neben dem HauptstraRennetz wurde fiir den Ballungsraum Hildesheim auch
ein erweitertes Netz kartiert, welches erheblich mehr Strallen im Stadtgebiet
umfasst. Abbildung 3 und Abbildung 4 zeigen die aktuellen Larmkarten fir das
erweiterte StralRennetz fur den 24-Stunden-Zeitraum (DEN) und die Nacht
(Night). Kartiert wurden alle StraRen im Stadtgebiet, fiir die im Verkehrmodell
der Stadt eine durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTV) hinterlegt ist.
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Abbildung 3:  Strategische Larmkarte Runde 4 fiir das erweiterte Stralennetz Loen
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Larmpegel Ganztag
erweitertes Netz
7] stadtgrenze Hildesheim
Pegelklassen

Uber 55 bis unter 60 dB(A)

tiber 60 bis unter 65 dB(A)
I (ber 65 bis unter 70 dB(A)
Il (ber 70 bis unter 75 dB(A)
Il (ber 75 dB(A)

Kartengrundlage:
QOpenStreetMap-Mitwirkende

RAMBGLL

Datenquelle: Larmkartierung der FCP IBU GmbH
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Abbildung 4:  Strategische Larmkarte Runde 4 fiir das erweiterte Stralennetz Lnignt

Larmpegel Nacht
erweitertes Netz
7] stadtgrenze Hildesheim
Pegelklassen
Uber 50 bis unter 55 dB(A)
Uber 55 bis unter 60 dB(A)
Uber 60 bis unter 65 dB(A)
I ber 65 bis unter 70 dB(A)
B ber 70 dB(A)

Kartengrundlage:
© Opensrosiias s
RAMBGLL

Datenquelle: Larmkartierung der FCP IBU GmbH

Tabelle 1 zeigt die geschatzte Anzahl der von Strallenverkehrslarm betroffenen
Einwohnenden flr das pflichtkartierte Hauptstraliennetz. Demnach sind, bezo-
gen auf das Netz, von potenziell gesundheitsgefahrdenden Larmpegeln von
Lpen = 65 dB(A) am Gesamttag rund 4.700 und von Lnight = 55 dB(A) in der
Nacht rund 5.700 Einwohnende betroffen. Das entspricht rund 4,6 % bzw.

5,5 % der Gesamtbevdlkerung von Hildesheim.



Tabelle 1: Geschéatzte Zahl der vom StraRenverkehrslarm (Hauptstralennetz)
belasteten Menschen in Hildesheim

Belastete Adr::fg:? Belastete Anteil an
Loen Menschen Lnight Menschen  der Ge-
StraR samtbe- StraR tb
dB(A) raben-  yvélke- | 9B(A) raben-  samtbe-
larm larm volkerung
rung
2 50 bis 54 6.400 6,3%
2 55 bis 59 10.200 10,0% 2 55 bis 59 3.200 3,1%
2 60 bis 64 4.300 4,2% 2 60 bis 64 1.900 1,9%
2 65 bis 69 2.600 2,5% 2 65 bis 69 500 0,5%
270 bis 74 1.800 1,8% 270 0
275 300 0,3%
Summe™ 19.200 18,8% | Summe 12.000 11,8%

Datenquelle: FCP IBU GmbH.

In Tabelle 2 sind die Larmbetroffenheiten fir das erweiterte Strallennetz darge-
stellt. Auf dieses bezogen sind von potenziell gesundheitsgefahrdenden Larm-
pegeln Lpen = 65 dB(A) am Gesamttag rund 15.200 und von Lnignt = 55 dB(A) in
der Nacht rund 17.500 Einwohnende betroffen. Das entspricht rund 15 % bzw.
17,2 % der gesamten Bevdlkerung von Hildesheim.

Ein Vergleich der heutigen Larmbetroffenheiten mit denen der letzten Larmkar-
tierung ist u. a. wegen des geanderten Berechnungsverfahrens, der angepass-
ten Klasseneinteilungen sowie des unterschiedlichen Kartierungsumfanges'?
nicht sinnvoll.

14 Abweichungen sind rundungsbedingt.

15 Die Kartierung erfolgte in Runde 4 fiir das HauptverkehrsstraRennetz und ein erwei-
tertes Netz. Beide Netze stimmen nicht genau mit dem Kartierungsumfang in
Runde 3 uberein.

RAMBGLL

Stadt Hildesheim
Larmaktionsplan

Abschlussbericht

21.03.2025
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RAMBGLL

Stadt Hildesheim Tabelle 2: Geschatzte Zahl der vom Straﬁeqverkehrslérm (GesamtstralRennetz)
belasteten Menschen in Hildesheim
Larmaktionsplan
Abschlussbericht Belastete pg:fg:_n Belastete Anteil an
LpeN Menschen — __ .= Lnight Menschen  der Ge-
21.03.2025 dB(A) StralRen- volke- dB(A) StraBen- samtbe-
larm larm vélkerung
rung
2 50 bis 54 19.800 19,4%
2 55 bis 59 21.300 20,9% 2 55 bis 59 11.500 11,3%
2 60 bis 64 17.600 17,3% 2 60 bis 64 5.300 5,2%
2 65 bis 69 10.100 9,9% 2 65 bis 69 700 0,7%
270 bis 74 4.700 4,6% 270 0
275 500 0,5%
Summe'® 54.100 53,0% | Summe 37.300 36,6%
Datenquelle: FCP IBU GmbH.

Tabelle 3 weist die Betroffenheiten am Hauptstralennetzes aus. Hier sind von
potenziell gesundheitsgefahrdenden Larmpegeln 2.080 Wohnungen, 9 Schulge-
baude und 13 Krankenhausgebaude sowie eine Gesamtflache von 10,4 km? be-

troffen.
Tabelle 3: Geschatzte Zahl der vom StralRenverkehrslarm (Hauptstralennetz)
belasteten Flachen und geschatzte Zahl der Wohnungen, Schulen und
Krankenhauser in Hildesheim
Anzahl an Gebéauden fiir ...
Loen Fliche
dB(A) km? Wohnungen Schulen'” Krankenh&user!”
255 31,5 6.900 13
265 10,4 2.080 9
275 1,9 160 0
Datenquelle: FCP IBU GmbH.

Tabelle 4 zeigt die Betroffenheiten des erweiterten Strallennetzes. Hier sind
7.010 Wohnungen, 20 Schulgebaude und 15 Krankenhausgebaude sowie eine
Gesamtflache von 14,3 km? von potenziell gesundheitsgefahrdenden Larmpe-
geln betroffen.

16 Abweichungen sind rundungsbedingt.

7 Bei Schulen und Krankenhéusern wird jeweils die Anzahl der belasteten Einzelge-
baude ausgewiesen, wobei miteinander verbundene Gebaudeteilen, zu einem Ge-
14 baude zusammengefasst wurden.



Tabelle 4: Geschéatzte Zahl der vom StraRenverkehrslarm (GesamtstraRennetz)
belasteten Flachen und geschatzte Zahl der Wohnungen, Schulen und
Krankenhauser in Hildesheim
Anzahl an Gebéauden fiir ...
Loen Fliche
dB(A) km? Wohnungen Schulen'® Krankenhauser'®
255 43,8 18.510 38 10
265 14,3 7.010 20 15
275 2,2 230 1 0
Datenquelle: FCP IBU GmbH.

Tabelle 5 stellt flir das Hauptverkehrsstrallennetz und das erweiterte Gesamt-
straBennetz die geschatzte Zahl der Félle ischamischer Herzkrankheiten®, star-
ker Belastigung und starker Schlafstérung hervorgerufen durch StralRenver-

kehrslarm in Hildesheim dar.
Tabelle 5: Geschatzte Zahl der Falle ischdmischer Herzkrankheiten, starker
Belastigung und starker Schlafstdrung hervorgerufen durch
Straltenverkehrslarm in Hildesheim

Falle ischami- Falle starker Falle starker

Anzahl Betroffener scher Herzkrank-  Belastigung Schlafsto-
heiten Lpen rung Lnight
Hauptverkehrsstralennetz 5 10.332 3.053
Erweitertes Strallennetz 15 12.221 3.599
Datenquelle: FCP IBU GmbH.

3.2.2 Eisenbahnverkehr

Durch Hildesheim fuhren die folgenden Bahnstrecken:
Strecke 1733: Hannover - Kassel - Wirzburg
Strecke 1770: Lehrte - Nordstemmen
Strecke 1772: Hildesheim - Grof3 Gleidingen
Strecke 1773: Hildesheim - Goslar

Strecke 1774: Sorsum - Himmelsthur (sog. ICE-Verbindungskurve)

18 Bei Schulen und Krankenhausern wird jeweils die Anzahl der belasteten Einzelge-
baude ausgewiesen.

19 Erkrankung der HerzkranzgeféaRe.

RAMBGLL

Stadt Hildesheim
Larmaktionsplan

Abschlussbericht
21.03.2025
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Abbildung 5 und Abbildung 6 zeigen die Isophonen des kartierten Eisenbahn-
netzes in Hildesheim. Fir die Kartierung verantwortlich ist das Eisenbahn-Bun-
desamt.

Abbildung 5: Strategische Larmkarte Runde 4 fiir den Schienenverkehr von
Eisenbahnen des Bundes fiir den Gesamttag

Liarmpegel Ganztag
Eisenbahnen des Bundes
7] stadtgrenze Hildesheim
Pegelklassen

ab 55 bis unter 60 dB(A)

- ab 60 bis unter 65 dB(A)
I ab 65 bis unter 70 dB(A)
Il ab 70 bis unter 75 dB(A)
Il ab 75 dB(A)

Kartengrundlage:
 OserSreeitip iy iente
RAMBGLL

Datenquelle: Eisenbahn-Bundesamt



RAMBGLL

Abbildung 6:  Strategische Larmkarte Runde 4 fiir den Schienenverkehr von Stadt Hildesheim
Eisenbahnen des Bundes Nacht

Larmaktionsplan
Abschlussbericht
21.03.2025

Larmpegel nachts
Eisenbahnen des Bundes |
™) stadtgrenze Hildesheim 3
Pegelklassen
[0 ab 45 bis unter 50 dB(A)
ab 50 bis unter 55 dB(A)
ab 55 bis unter 60 dB(A)
[ ab 60 bis unter 65 dB(A) e
I ab 65 bis unter 70 dB(A) @._m@"e“s"”‘”“"'"’“‘wm“de
E ber 70 dB(A) RAMBGLL

Datenquelle: Eisenbahn-Bundesamt

Tabelle 6 zeigt die Anzahl der Menschen, die in Hildesheim von Schienenver-
kehrslarm belastet sind. Am Gesamttag sind mit rund 650 Personen etwa 0,6 %
der Gesamtbevdlkerung Hildesheims gesundheitsrelevanten Larmpegeln aus-
gesetzt. In der Nacht sind es rund 1.415 Personen bzw. 1,4 % der Gesamtbe-
volkerung, die potenziell gesundheitsrelevanten Larmpegeln ausgesetzt sind.

Ein Vergleich mit den Betroffenheiten aus den vorrangegangenen Runden ist
fur diese Zahlen u. a. wegen des geanderten Berechnungsverfahrens nicht
sinnvoll.

17



RAMBGLL

Stadt Hildesheim Tabelle 6: Ggschétzte Zahl der vom Schienenverkehrslarm belasteten Menschen
. (Eisenbahnen)
Larmaktionsplan
. Belastete Anteil an Belastete Anteil an
Abschlussbericht Lpen Menschen der Ge- Light Menschen der Ge-
dB(A Schienen- samtbevél- | 4B(A Schienen- samtbevol-
21.03.2025 ) larm kerung ) larm kerung
2 55 bis 59 2.294 2,3 % 2 45 bis 49 3.455 3,4 %
2 60 bis 64 1.278 1,3 % 2 50 bis 54 1.902 1,9 %
2 65 bis 69 503 0,5% 2 55 bis 59 946 0,9%
270 bis 74 146 0,1 % 2 60 bis 64 422 0,4 %
275 2 <0,1% 2 65 bis 69 45 <0,1%
270 1 <0,0%
Summe 4.223 4.1 % Summe 6.771 6,6 %

Quelle: Eisenbahn-Bundesamt, Stand 06.03.2024

In Hildesheim sind eine Flache von 1,8 km?, etwa 310 Wohnungen und 2 Schul-
gebaude gesundheitsrelevanten Larmpegeln von 65 dB(A) und mehr am Ge-
samttag ausgesetzt (Tabelle 7).

Tabelle 7: Geschatzte Zahl der am Gesamttag vom Schienenverkehrslarm
belasteten Flachen, Schulen und Krankenhauser
Anzahl an Gebauden fiir ...
Loen Fliche
dB(A) km? Wohnen Schulen Krankenhauser
255 7.8 2.011 2 0
265 1,6 310 0 0
275 0,2 1 0 0

Quelle: Eisenbahn-Bundesamt, Stand 06.03.2024

Angaben zur geschéatzten Anzahl von Fallen starker Belastigung und starker
Schlafstérung zeigt Tabelle 8. Danach sind tagstber 770 und nachts 368 Falle

starker Belastungen vorhanden.
Tabelle 8: Geschatzte Zahl der Falle ischamischer Herzkrankheiten, starker
Belastigung und starker Schlafstérung hervorgerufen durch
Schienenverkehrslarm in Hildesheim

Falle starker Falle starker

Anzahl Betroffener Belastigung Schlafstérung
Loen LNight
Eisenbahnnetz 770 368

Quelle: Eisenbahn-Bundesamt, Stand 06.03.2024

18



3.2.3

Industrie, Gewerbe und Hafenanlagen (IED)

Abbildung 7 und Abbildung 8 zeigen die Larmkartierungen fir die IED-Anlagen.
Sie befinden sich vor allem im Norden der Stadt.

Abbildung 7: Larmkartierung der IED-Anlagen Runde 4 Lpen

Larmpegel Ganztag
IED-Anlagen

Pegelklassen

Stadtgrenze Hildesheim

ab 55 bis unter 60 dB(A)
ab 60 bis unter 65 dB(A) oy
ab 65 bis unter 70 dB(A) | ¢

A Kartengrundlage:
ab 70 bis unter 75 dB(A) m:m@pen troethap-Mitwirkande
ab 75 dB(A) RAMBGLL

Datenquelle: Larmkartierung der FCP IBU GmbH

RAMBGLL
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Larmaktionsplan

Abschlussbericht
21.03.2025
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Abbildung 8: Larmkartierung der IED-Anlagen Runde 4 Lnignt

Larmpegel nachts
IED-Anlagen
7] stadtgrenze Hildesheim
Pegelklassen
Uber 50 bis unter 55 dB(A)
Uber 55 bis unter 60 dB(A) |1
- Uber 60 bis unter 65 dB(A) i
I ber 65 bis unter 70 dB(A)
I iber 70 dB(A)

Kartengrundlage:
© Cpmsumatizs Mbisnss
RAMBOLL

Datenquelle: Larmkartierung der FCP IBU GmbH

Von potenziell gesundheitsgefahrdenden Larmpegeln oberhalb von 65 dB(A) im
Tagesmittel und / oder oberhalb von 55 dB(A) in der Nacht sind gemaf Larm-
kartierung am Gesamttag rund 80 Personen und in der Nacht rund 115 betrof-
fen (Tabelle 9). Dies entspricht 0,2 bzw. 0,3 % der Hildesheimer Bevdlkerung.



Tabelle 9: Belastete Menschen durch relevante Industrieanlagen2®
Belastete Anteil an Belastete Anteil an
Loen Menschen der Ge- Lnight Menschen der Ge-
dB(A) Industrie- samtbevol- | gg(A) Industrie- samtbevol-
larm kerung?® larm kerung?®
2 55 bis 59 879 0,9 % 2 50 bis 54 200 0.2 %
2 60 bis 64 148 0,1 % 2 55 bis 59 103 0,1 %
2 65 bis 69 77 0,1 % 2 60 bis 64 8 <0,1
270 bis 74 2 <0,1% 2 65 bis 69 2 <0,1%
275 0 0 % 270 0 0 %
Summe 1.106 1,1 % Summe 313 0,3 %
Datenquelle: Larmkartierung der FCP IBU GmbH

Rund 1 km? Hildesheims und 38 Wohnungen sind gesundheitsrelevanten Larm-
pegeln verursacht durch IED-Anlagen ausgesetzt (Tabelle 10).

Tabelle 10: Von Umgebungslarm durch IED-Anlagen belastete Flache und
geschatzte Zahl der Wohnungen, Schul- und Krankenhausgebaude
L . Anzahl belasteter
DEN Fliche

dB(A) km? Wohnungen Schulgebiude Krankenhausgebaude

ab 55 4 489 6 0

ab 65 1 38 0 0

ab 75 0 0 0 0
Datenquelle: Larmkartierung der FCP IBU GmbH

20 Dem Anteil der Larmbetroffenheiten an der Gesamtbevélkerung von Hildesheim
wurden die Bevdlkerungszahlen mit Stand von 2023 gegeniibergestellt

(102.000 Einwohnende).

RAMBGLL
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3.2.4 Verortung der Larmbetroffenheiten

Fur die Larmaktionsplanung in Hildesheim sind Abschnitte von Bedeutung, an
denen die Larmpegel an der Fassade der anliegenden Wohngebaude die Aus-
I6sewerte Loen 65 dB(A) und / oder Lnignt 55 dB(A) (Kapitel 2.2) Uberschreiten.
Im Ergebnis der Auswertung der strategischen Larmkarten fir den Stral3en- und
Schienenverkehr sowie die IED-Anlagen betrifft dies in der Stadt Hildesheim die
in Tabelle 11 und Abbildung 9 dargestellten Bereiche. In der Abbildung 10 wer-
den die Bereiche mit einer Uberlagerung von StraRenverkehrslarm mit Larm
durch Schienenverkehr und/oder IED-Anlagen dargestelit.

In der Runde 3 der Larmaktionsplanung wurden insgesamt 48 Larmbrenn-
punkte?! in Hildesheim identifiziert von denen 44 in Runde 4 weiter betrachtet
werden. Diese erhalten in Runde 4 die LB-Nummern 01 bis 44. Im Vergleich zu
den vorherigen Runde 3 gibt es in Runde 4 nun 18 weitere durch den Strallen-
verkehr verursachte Larmbrennpunkte (LB-Nr. 45 bis 62). Dies kann mitunter
auf das angepasste Berechnungsverfahren zurlickgefiihrt werden.

Tabelle 11: Larmbrennpunkte
Uberschreitung Auslésewert
Larmver- Loen 2 Lnight 2
Nr. Abschnitte ursacher 65 dB(A) 55 dB(A)

L&rmbrennpunkte der Runde 3

01  Schitzenwiese/Alfelder StralRe Stralle ja ja
(B 243) zwischen Ulmenweg und
Pappelallee

02 B494 Stralle ja Ja
zwischen Hohe Ehrlicherstralie : : :
und noérdliches Ende Siedlungsge- Schiene nein A
biet Drispenstedt

03  Blickebergstralte (B 1) StralRe ja Ja
zwischen Tannenweg und Him- : : :
melsthirer Stralle Schiene nem 1

04  Buckebergstrale (B 1) Stralle ja ja
zwischen Himmelsthurer Stralle : : :

h

und Am Kupferstrange Schiene 1 12

05 Schutzenallee (B 1) Stralle ja ja
zwischen Am Pferdeanger und
Hornemannstralle

06  Schutzenallee/KaiserstralRe (B 1) Stralle ja ja
zwischen Hornemannstrale und
Kennedydamm

21 Im Bericht zur Runde 3 der Larmaktionsplanung wurden die Larmbrennpunkte als
,Hot-Spots“ bezeichnet. Diese hatten auch noch keine Nummerierung. Die neue
Nummerierung orientiert sich daher an der Reihenfolge in der Tabelle 4.3 auf den
Seiten 34 bis 36 im Bericht zum Larmaktionsplan der Runde 3.



Uberschreitung Auslésewert

Larmver- Loen 2 Lnight 2

Nr. Abschnitte ursacher 65 dB(A) 55 dB(A)

07  BismarckstralRe/Berliner Stralde StralRe ja ja
(B1)
zwischen Kennedydamm und Zep-
pelinstralle

08 Berliner StralRe (B 1) StralRe ja ja
zwischen Sauteichsfeld und A 7

09 Alte Heerstralle (B 1) Stralle ja ja
zwischen Westliches Ende Sied-
lungsgebiet OT Einum und Ostli-
ches Ende Siedlungsgebiet OT Ei-
num

10  Goslarsche LandstralRe (B 6) Stralle ja ja
zwischen Karrenweg und Wellen-
teich

11 Marienburger StralRe (L 491) Stralle ja ja
zwischen Greifswalder Strale und : . :
StruckmannstralRe Schiene Ja Ja

12 Roonstrale Stralle ja ja
zwischen Goslarsche StralRe und
Steingrube

13  Wollenweberstralle Strale ja ja
zwischen Goslarsche StralRe und
Goschenstralie

14  Zingel/Kennedydamm Stralle ja ja
zwischen Schuhstrale und Einu-
mer Stralle

15  Senator-Braun-Allee (B 6) Stralle ja ja
zwischen Frankenstraf3e und
Ostendallee (Hohe Stadtfeld [sic!])

16  Bundesautobahn 7 (BAB 7) Stralle ja ja
zwischen Hildebrandstrafl3e und IED-
Hohe Winand-Nick-Stralke Anlagen

17  Bundesautobahn 7 (BAB 7) Stralle ja ja
zwischen Bahnstrecke Hildes-
heim—Grof3 Gleidingen und B 1

18  Berliner Strafl3e (B 1) Stralle ja ja
zwischen B 6 und Bismarckplatz

19  Alfelder StraRe/B 243 Stralle ja ja
zwischen Hohnsen und Ulmenweg

20  Marienburger Strale (L 491) Strale ja ja
zwischen An den Osterstiicken
und Greifswalder Stralle

21  Schuhstrale Stralle ja ja

zwischen Kardinal-Bertram-Strale
und Zingel

RAMBGLL
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Larmaktionsplan

Abschlussbericht
21.03.2025
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RAMBGLL

Stadt Hildesheim Uberschreitung Auslésewert
Larmaktionsplan

Larmver- Loen 2 Lnight 2
. Nr. Abschnitt acher 65 dB(A 55 dB(A
Abschlussbericht r schnitte urs A) A)
22  Dammstralie/Pfaffenstieg StralRe ja ja
21.03.2025 zwischen Alfeder StraRe (B 234)
und Kardinal-Bertram-Stralle

23  Goslarsche Landstralie (L 491) StralRe ja ja
zwischen Windmiuhlenstraf3e und
An der Ortsschlumpquelle

24  Am Kreuzfeld (K 491) Stralke ja ja
zwischen Struckmannstral3e (Hohe . : .
Handelstrale) und Mendelssohn- Schiene 13 13
stralle

25  Steuerwalder StralRe Stralle ja ja
zwischen Peiner Strale (Hanno- Schi : :
versche StralRe) und Fichtestralle chiene 1a 1A

26  Martin-Luther-StraRe/Sachsenring Stralle ja ja
zwischen Melanchtonstrafie und
Ludolfingerstralle

27  Goslarsche StralRe Strale ja ja
zwischen Zingel und Roonstralle

28  WunramstralBe Stralle ja ja
zwischen Am Wallhof (Plétzen-
stral’e) und Kurt-Schumacher-

StralRe (Adolf-Kolping-Stral3e)

29 Hohnsen (K 104) Stralle ja ja
zwischen Struckmannstraf3e und
TappenstralRe

30 Steinbergstrale (K 101) Stralle ja ja
zwischen KonigsstralRe und Alfel-
der Stralle

31 Immengarten Stralle ja ja
zwischen Goslarsche Stralle und
Worthstrale

32  Kardinal-Bertram-Stral3e Stralle ja ja
zwischen Schuhstra’e und Hagen-
torwall

33  Bergsteinweg/Dingworthstralle Stralle ja ja
zwischen Alfeder Stralle (B 243)
und Brauhausstrale (Elzer Stralle)

34  Elzer StralRe/Dingworthstralle Stralle ja ja
zwischen BQCkebergstraBe B 1) Schiene ja ja
und Bergsteinweg

35 Am Kupferstrange/Breslauer Stralle ja ja

StraRe??
zwischen Buickeburgstralte (B 1)
und Oppelner StralRe

24 22 Der Teilabschnitt zwischen JahnstraRe und Oppelner StraRe entfallt in Runde 4.



Uberschreitung Auslésewert

Larmver- Loen 2 Lnight 2
Nr. Abschnitte ursacher 65 dB(A) 55 dB(A)
36  Marie-Wagenknecht-Stralle Stralle ja ja
zwischen Peiner Stral3e (Steuer- hi . :
walder Strale) und Speicherstralle Schiene Ja Ja
37  Bahnhofsallee?3 StraRe ja ja
zwischen Kaiserstraflte und Wall-
stralle
38  Peiner Strae? Strale ja ja
zwischen Hannoversche Strafle Schiene ja ja
und Leuinisstralle
39 B 6 (BundesstralRe 6) Stralle ja ja
zwischen Briicke Bahnstrecke Hil-
desheim—GroR Gleidingen und
Abzw. Bavenstedter Stralte
40 Bundesautobahn 7 (BAB 7) Strale ja ja
zwischen 6stl. Ende Siedlungsge-
biet OT Uppen und westl. Ende
Siedlungsgebiet OT Uppen
41 B 6 (Bundesstrale 6) Stralle ja ja
zwischen Lavestralte und Lerchen-
kamp
42  Lerchenkamp Stralle ja ja
zwischen Peiner Landstralle und : : :
Sch
Hottelner Weg chiene Ja Ja
43  Linnenkamp (K 102) Stralle ja ja
zwischen Von-Kettler-Stral’e und
Marggrafstrafie
44  Bavenstedter StralRe (K 107) Stralle ja ja
zwischen Porschestrale und Hohe
Hsnr. 74A
Neue Larmbrennpunkte der Runde 4
45  Bromberger Stralle Stralle ja ja
zwischen Marienburger Straf3e und
Sebastian-Bach-Stralle
46  Vogelweide Stralle ja ja
zwischen Heinrichstrale und Altes Schiene nein ja
Dorf
47  Ostertor/Osterstrale/Jakobistralie Strale ja ja
zwischen Zingel und Gerberstralte
48  Schillerstrale Stralle ja ja

zwischen Einumer Stral3e und
Steingrube

23

24

Der Teilabschnitt zwischen Bahnhofsplatz und Kaiserstralle entfallt in Runde 4.

Der Teilabschnitt zwischen Leunisstrale und Sachsenring entfallt in Runde 4.
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RAMBGLL

Stadt Hildesheim Uberschreitung Auslésewert
Larmaktionsplan Larmver- Loen 2 Lnight 2

. Abschnitt h B(A B(A
Abschlussbericht Nr schnitte ursacher 65 dB(A) 55 dB(A)

49  Viktoriastralle StralRe ja ja
21.03.2025 zwischen Goslarsche Strafte und
Augustastralle

50 Goschenstrale StralRe ja ja
zwischen Wollenweberstralle und
Annenstralle

51  AnnenstralBe StralRe ja ja
zwischen Sedanstralle und Hohe
Hnr. 44

52  Struckmannstralle (K 104) Stralle ja ja
zwischen Hohnsen und Wiesen-
stralle

53 Neue StraRe Stralle ja ja
zwischen Wollenweberstralle und
Brihl

54  Brihl Strale ja ja
zwischen Neue Stralle und Gode-
hardsplatz

55  Gelber Stern Stralle ja ja
zwischen Brihl und KeRlerstrale

56  MuihlenstraBe/Alter Markt Stralle ja ja
zwischen Dammstrae und Burg-
stralRe

57  Sorsumer Hauptstralle (K 108) Stralle ja ja
zwischen Hinter dem Dorfe und
Briickenstralle

58  ltzumer HauptstralRe (L 499) Strale ja ja
zwischen Kesselei (West) und
Steinkamp

59  Cheruskerring Stralle ja ja
zwischen Bischofskamp und Mun- IED-

chewiese Anlagen

60 Neustadter Markt Stralle ja ja
zwischen Goschenstrale und
nordlichem Platzende

61  Schwemannstralle Stralle ja ja
zwischen Zingel und Am Ratsbau-
hof

62 Hochkamp Strale ja ja
zwischen Kuckuckstraf’e und Ha-
sestralle
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Die folgenden Abschnitte aus der Larmaktionsplanung der Runde 3 sind keine
Larmbrennpunkte mehr:

die B 6 im OT Achtum (zwischen Kirschenweg und Martinusweg)
die B 6 im OT Uppen (auf Hohe des Uppener Pass)
der Bergsteinweg zwischen Konigstrafle und Alfelder Stralie

die Stralle Am Schwarzen Weg zwischen Benzstralle und Wackenstedter
StralRe

Auflerdem sind die folgenden Larmbrennpunkte jetzt kirzer als noch in der
Runde 3:

Im Larmbrennpunkt Am Kupferstrange/Breslauer Strae (LB-Nr. 35) entfal-
len die Abschnitte zwischen Jahnstrale und Oppelner Stralle sowie zwi-
schen Sandstrafl’e und Blickebergstralle (B 1).

Im Larmbrennpunkt Bahnhofsallee (LB-Nr. 37) entfallt der Abschnitt zwi-
schen Bahnhofsplatz und Kaiserstralle.

Im Larmbrennpunkt Peiner Stral3e (LB-Nr. 38) entfallt der Abschnitt zwi-
schen Altes Dorf und Martin-Luther-Straf3e.

Abbildung 9:  Verortung der Larmbrennpunkte der Runde 4

Larmbrennpunkte
der 4. Runde
7] stadtgrenze Hildesheim
Larmbrennpunkte
=== |B aus 3. Runde

=== | B neu in 4. Runde

Kartengrundlage:
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LB aus 3. Runde entféllt

LB-Nummer
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Im Stadtgebiet Hildesheim kommt es neben den in Tabelle 11 beschriebenen
62 Larmbrennpunkten auch an weiteren Stellen im Netz zu punktuellen Uber-
schreitungen der Ausldsewerte in der Larmkartierung. Diese wurden aus ver-
schiedenen Griinden nicht mit in die Larmaktionsplanung aufgenommen. Dazu
zahlen:

=== sonstige LB
os LB-Nr.

® Abschnitte, auf denen die Uberschreitung der Auslésewerte sich nur auf ei-
nen sehr kurzen Bereich von weniger als 50 Metern bezieht.

® Abschnitte, auf denen falsche zulassige Hochstgeschwindigkeiten im Stra-
Rennetz hinterlegt waren. In der Folge wurden Uiberhohte Pegel bei der
Larmkartierung bestimmt.

® Abschnitte auf denen Uberhdhte Verkehrsstarken im Verkehrsmodell hinter-
legt waren. Dies betrifft nur Erschlieungsstralen. Ausgeschlossen wurden
diejenigen StralRen, auf denen deutlich héhere Verkehrsstarken zu ver-
gleichbaren StralRen im Umfeld nicht durch die Netzwirkung oder besondere
lokale Quellen bzw. Ziele erklaren lieken?s.

25 Das betraf die StraRen: An der Christuskirche, Brauhausberg, LinkstraRe, Vionvil-
28 lestralle, AndreasstralRe und Klaperhagen/Kantorgasse. Hier waren die



Abschnitte, bei denen die Gebaudenutzung falsch hinterlegt worden ist und
damit keine betroffene Wohnbevdlkerung vorliegt.

3.3 Auswertung vorhandener Planungen und Ansatze

Die in der Stadt Hildesheim bereits vorhandenen Planungen mit Wirkungszeit-
raum des hier vorliegenden Larmaktionsplanes (néchste 5 Jahre) werden in
Hinblick auf ihre moglichen Auswirkungen auf die Larmsituation ausgewertet.

Integrierter Verkehrsentwicklungsplan

Im integrierten Verkehrsentwicklungsplan 2025 aus dem Jahr 2012 wurden
Ziele, Strategien und Schlisselmalinahmen bestimmt, die den Orientierungs-
rahmen fir die Verkehrsentwicklungsplanung bis 2025 auf gesamtstadtischer
Ebene bilden. Der integrierte Verkehrsentwicklungsplan bildet einen Rahmen-
plan, der Mallnahmen fir die einzelnen Verkehrsarten bindelt. Konkretes Teil-
ziel ist unter anderem auch die Reduzierung von Larmemissionen durch die Er-
héhung des Anteils des nicht-motorisierten Individualverkehrs und des OPNV
als Bestandteil stadtvertraglicher Mobilitat.

Im OPNV werden als wichtigste Manahmen die ErschlieRung von neuen Nut-
zergruppen (v.a. durch neue Buslinien), die bereits erfolgte Neugestaltung des
Hildesheimer ZOB und die Einrichtung eines neuen S-Bahn-Haltepunkts im
Stadtteil Himmelsthir vorgeschlagen. Daneben sollen auch Mallnahmen des
Mobilitdtsmanagements, wie z.B. MarketingmafRnahmen und Verkehrsberatung,
ausgebaut werden. Fir den Radverkehr wird vor allem der Ausbau der Infra-
struktur im Strallenraum und an Knotenpunkten empfohlen, aber aufgrund des
gesamtstadtischen Konzeptcharakters keine konkreten Ma3nahmen festgelegt.
Solche finden sich im spater betrachteten Radverkehrskonzept. Fir den Ful3-
verkehr werden ebenfalls nur allgemeine Handlungsempfehlungen gemacht.
Dazu gehdren die Einhaltung von Mindeststandards bei Gehwegbreiten, bes-
sere Bedingungen bei der Uberquerung von Hauptverkehrsstralen und eine Er-
héhung der Aufenthaltsqualitat im &ffentlichen Raum.

Neben den MaRnahmen zur Férderung des Umweltverbunds wurden auch Ver-
kehrsberuhigungsmaflinahmen vor allem in der Innenstadt sowie an einzelnen
weiteren Stra3en wie der Kurt-Schumacher-Stralle oder des Linnenkamps
empfohlen. AuRerdem wird die Realisierung einer Umgehungsstral3e fur die B 1
im OT Himmelsthir empfohlen, welche nérdlich an diesem vorbeifihren wirde.
Von dieser wirde bei Realisierung eine Entlastung der bisherigen

Verkehrsstarken deutlich héher als in parallelen Straften, ohne dass sie eine erkenn-
bar hohere Funktion im Netz erflllen.
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Ortsdurchfahrt B 1 und des Linnenkamps erwartet. Verkehrszunahmen an an-
derer Stelle im bewohnten Stadtgebiet werden nur in geringem Umfang erwar-
tet.

Green City Plan

Der Green City Plan beschreibt Strategien, um die NO2-Luftbelastung in Hildes-
heim zu reduzieren. Als wesentliche Ursache dafir gelten Fahrzeuge mit Die-
selmotor, weshalb im Zentrum MaRnahmen zur Reduzierung des motorisierten
Verkehrs bzw. der Férderung von Verkehrsmitteln des Umweltverbundes ste-
hen.

Fur den Green City Plan wurden insgesamt 8 MalBnahmenbiindel untersucht.
Aus Sicht des Larmschutzes relevant sind insbesondere das P+R-Konzept, das
Logistikkonzept Innenstadt zur Férderung von Lieferverkehren mit Lastenradern
in der Innenstadt, aullerdem MalRnahmen zur Férderung des Radverkehrs so-
wie MalRnahmen zur Férderung von multimodalen Verkehren. Diese Malinah-
men kdénnen dazu beitragen, den motorisierten Individualverkehr in der Stadt
zugunsten der Verkehrsmittel des Umweltverbunds zurlickzudrangen.

Radverkehrskonzept 2025

Die aktuelle Fassung des Hildesheimer Radverkehrskonzept stammt aus dem
Jahr 2018. Ziele des Radverkehrskonzepts sind die Steigerung des Radver-
kehrsanteils, eine Erhdhung der Verkehrssicherheit im Radverkehr und die
Schaffung eines Konsenses ,pro Radverkehr in der Stadtgesellschaft.

Eine Steigerung des Radverkehrsanteils fuihrt bei einer Verlagerung von MIV-
Wegen dazu, dass der Anteil des MIV am Modal Split und damit die Anzahl der
Kfz-Fahrten reduziert werden. Damit haben prinzipiell alle MalRhahmen des
Radverkehrskonzepts zumindest indirekt auch eine positive Larmwirkung, da
bei einer Reduzierung der Kfz-Verkehrsstarke auch die Larmbelastung sinkt.

Speziell positiv wirken sich auch die empfohlenen Strallenraumumgestaltungen
aus. Hier soll an mehreren Stralen die Zahl der Kfz-Fahrstreifen zugunsten von
Radfahrstreifen oder Radwegen reduziert werden. Dadurch wirde der Kfz-Ver-
kehr zusatzlich weiter von den Fassaden abgerlckt werden, wodurch ebenfalls
eine positive Larmwirkung entstehen wirde. Solche StraRenraumumgestaltun-
gen werden im Radverkehrskonzept unter anderem fiir die Goslarsche Stralle
und die Bahnhofsallee empfohlen.



Einzelhandelskonzept

In der aktuellen Fassung des Einzelhandelskonzepts aus dem Jahr 2022 wird
die besondere Bedeutung des Hildesheimer Hauptgeschaftszentrums in der In-
nenstadt fiir den Einzelhandel betont. Perspektivisch sollen der Einzelhandel in
der Innenstadt und die lokalen Stadtteil- und Nahversorgungszentren gestarkt
werden. Aus Larmsicht ist dies sinnvoll, da sich diese Standorte besser mit den
Verkehrsmitteln des Umweltverbunds erreichen lassen als nicht-integrierte
Standorte.

Nahverkehrsplan

Der Nahverkehrsplan fir die Stadt und den Landkreis Hildesheim stammt aus
dem Jahr 2019 und stellt die Zielsetzungen des Landkreises und der Stadt zur
Entwicklung des OPNV dar. Das OPNV-Angebot in Stadt und Landkreis soll da-
bei weiterentwickelt werden und es wird eine Steigerung des Modal Split-Anteils
des OPNV angestrebt. Wenn diese durch Verlagerungen vom MIV erreicht wer-
den, bedeutet das auch eine positive Larmwirkung der Malnahmen des Nah-
verkehrsplans.

Wichtige im Nahverkehrsplan beschlossene EntwicklungsmalRnahmen sind der
barrierefreie Ausbau des OPNV und die Errichtung einer Mobilitatszentrale zur
besseren Information der OPNV-Nutzenden. AuBerdem soll die intermodale
Verkniipfung mit dem OPNV durch Park and Ride- und Bike and Ride-Anlagen
sowie die Schaffung von Mobilitatsstationen verbessert werden. Eine Mobilitats-
zentrale wird derzeit im HBF Hildesheim errichtet.

Waéhrend der Bearbeitung des Larmaktionsplans der Runde 4 wurde der Nah-

verkehrsplan der Stadt Hildesheim fortgeschrieben. Der fortgeschriebene Nah-
verkehrsplan erkennt das vorhandene Defizit im Busangebot. Die vom Rat be-
schlossene strategische Zielausrichtung als Grundlage des Nahverkehrsplans

beschreibt einen schrittweisen Ausbau des Busangebotes in der Stadt Hildes-

heim, da das derzeitige Angebot (Stand 2024) lediglich 80 % des Busangebots
von 2017 entspricht.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept 2020

Im integrierten Stadtentwicklungskonzept 2020 aus dem Jahr 2007 werden
strukturiert die raumliche Entwicklung Hildesheims anhand von nachvollziehba-
ren Ordnungskriterien und formuliert den Rahmen des Flachennutzungsplanes.
Dabei werden drei politische Hauptziele formuliert: Integration, um die Innenent-
wicklung zu férdern, ,,700plus* zur Starkung der Leistungsfahigkeit Hildesheims
als Oberzentrum und Handlungsféhigkeit, um auf sich andernde Rahmenbedin-
gungen reagieren zu kdnnen.
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Aus verkehrlicher Sicht besonders relevant ist dabei die Starkung der Innen-
stadt als Einkaufs- und Dienstleistungszentrum und die Bestrebungen Bereiche
mit heute nicht oder nicht mehr der Lage angemessenen Nutzungen besser zu
nutzen. Dazu zahlen unter anderem Brachflachen, Bauliicken und eingeschos-
sige Ladengeschafte. In den dicht genutzten Innenstadt- und Griinderzeitviertel
sind Wege tendenziell kirzer und kénnen leichter zu Ful® oder mit dem Fahrrad
zuruckgelegt werden.

Aullerdem wird im integrierten Stadtentwicklungskonzept eine bessere Integra-
tion der Hauptverkehrsstra’en im Sinne stadtischer Hauptstrallen angestrebt.
So soll die soziale Funktion des Strallenraumes gestarkt werden, Raum fir an-
grenzende Nutzungen freigehalten werden. Als wichtige Mittel der Umgestal-
tung werden dabei genannt: Baume?%, geringere Fahrstreifenbreiten, breitere
Geh- und Radwege sowie verbesserte Querungsmaoglichkeiten und der Abbau
von Trennwirkungen. Dieses Ziel und diese Mallnahmen ergénzen sich gut mit
denen des Larmaktionsplans da einerseits die Verlarmung von Strallen einer
sozialen Nutzung im Weg steht und andererseits durch die Umnutzung von Fla-
chen des MIV fiir den Ful3- und Radverkehr Stralenverkehrslarm vermieden
werden kann.

Mobilitatskonzept Hildesheimer Siiden

Das Mobilitdtskonzept Hildesheimer Sliden beschaftigt sich mit einer neuen
Ausrichtung des Mobilitatsangebots in Hildesheim, speziell im Hildesheimer Sii-
den. Das ubergeordnete Ziel hierbei ist es, die nachhaltigen Mobilitdtsangebote
zu fordern und somit Kfz-Verkehr zu vermeiden.

Das MalRnahmenkonzept sieht neben der Starkung der nachhaltigen Mobilitats-
angebote auch die starkere Vernetzung dieser Angebote vor. Die Digitalisierung
soll hierbei als Chance genutzt werden. Neben der Etablierung eines Mobilitats-
managements spielen auch die Strallenraumgestaltung und die Steigerung der
Verkehrssicherheit eine zentrale Rolle.

Mit Erreichen des Ubergeordnete Zieles, Kfz-Verkehr zu vermeiden ergibt sich
eine Verringerung der Larmbelastung in Folge der geringeren Kfz-Verkehrs-
mengen.

Fazit

Die betrachteten Planungen und Konzepte unterstitzen im Wesentlichen die
Ziele der Larmaktionsplanung fir den Stralenverkehr und kénnen zu einer
Larmminderung beitragen. Konkret kdnnen insbesondere die Mallhahmen zur
Foérderung des Radverkehrs durch den Ausbau der Fahrradinfrastruktur und die

26 \gl. Stadt Hildesheim / Stadtebau Prof. Ackers (2007), Integriertes Stadtentwick-
lungskonzept 2020 - Vorbereitung zum Fldchennutzungsplan, S. 32



Umgestaltung von Stralenraumen auf den jeweiligen Stra3en helfen die
Larmemissionen zu reduzieren.

Die im Einzelhandelskonzept und dem integrierten Stadtentwicklungskonzept
angestrebte Starkung der Innenstadt als Standort ist besonders sinnvoll. Auf-
grund der guten OPNV-ErschlieRung und der Dichte an Nutzungen kénnen hier
Kfz-Fahrten (z. B. zum Einkaufen oder Arbeiten) besonders gut auf den Um-
weltverbund verlagert werden.

3.4 Evaluierung der bisherigen Larmaktionsplanung

Die Umsetzungsstande der MaRnahmen aus den vorherigen Larmaktionspla-
nen wurden bei der Stadt Hildesheim abgefragt.

Umgesetzte MaBnahmen

Die Stadt Hildesheim erstellte in allen 3 zurtickliegenden Runden Larmaktions-
plane nach EG-Umgebungslarmrichtlinie. Tabelle 12 und Abbildung 11 zeigen
die im Rahmen der Larmaktionsplanungen bereits umgesetzten Malnahmen.
Wegen des hohen Planungs- und Finanzierungsaufwandes kénnen nur wenige
der geplanten Malinahmen komplett umgesetzt werden. Dies betrifft vor allem
StraBenraumumgestaltungen und Fahrbahnsanierungen an insgesamt 3 Stra-
Ren.

Tabelle 12: Bereits umgesetzte MalRnahmen der Runde 3 der Larmaktionsplanung

MaRBnahme(n) Strafe (LB-Nr.) Anmerkung

Umgestaltung der Bushaltesteller Elzer Stralle (34)

zu Kaphaltestellen, Planung

Fahrbahnoberflachensanierung

Zur Runde 3 bereits in

Reduzierung Kfz-Verkehrsflache, Goslarsche

Zur Runde 3 bereits in

Umgestaltung der Strafle (27) Planung
Radverkehrsanlage,

Begrunung

Fahrbahnoberflachensanierung Annenstralle (51) Begriindet durch

Kanalsanierung

Erhdhung der Netzwiderstande
an Lichtsignalanlagen zur Ver-
meidung von Durchgangsver-
kehren

Kardinal-Bertram-Stral3e (32),
Dammstrafie (22),
Schuhstralle (21),
Wollenweberstralle (13)
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Abbildung 11: Umgesetzte MalRnahmen der Runde 3 der Larmaktionsplanung
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In Planung oder Umsetzung befindliche MaBnahmen

Die sich derzeit in Planung oder bereits in Umsetzung befindlichen Mallnahmen
sind in Tabelle 13 beschrieben und in der Abbildung 12 dargestellt. Neben den
dargestellten Malinahmen plant die Stadt Hildesheim derzeit aulerdem Fahr-
bahnoberflaichensanierung entlang des Strallenzugs Butterborn / Stresemann-
stral3e. Dieser ist nicht Bestandteil der Larmbrennpunkte, da die Auslésewerte
nicht Uberschritten werden. Fir die Anwohnenden ist hier aber ebenfalls eine
Reduzierung der Larmbelastung erwartbar. Anzumerken ist, dass mit einer rei-
nen Sanierung nur die in der Kartierung berechneten Larmpegel erreicht wer-
den, da die Kartierung i. d. R. von einem guten Fahrbahnzustand ausgeht und
bei Fahrbahnschaden real hdhere Pegel vorkommen.

Tabelle 13: In Planung oder Umsetzung befindliche Malinahmen der Runde 3 der
Larmaktionsplanung
MaRBnahme(n) Strafe (LB-Nr.)
Anmerkung
Austausch des GroRsteinpflas- Jakobistralle (47) Auftrag zur Ausfliihrung

ter (Basaltpflaster) durch ein Be-
tonpflaster?’

ist bereits vergeben

Reduzierung Fahrbahnbreite bei  Kardinal-Bertram-
gleichzeitiger stralRenrdumlicher  Stralle (32)
Aufwertung

Derzeit wird eine Sper-
rung fur den MIV disku-
tiert, eine Durchlassigkeit
fur Bus-/Radverkehr wird
gegeben sein

Platzgestaltung Marienburger Strale /  Erstellung B-Plan
Marienburger Platz

(20)

Wird Uber ein Mobilitats-
(13), Goschenstralie und Klimaanpassungs-
(50), AnnenstralRe konzept im Rahmen ei-
(51) nes Stadtebauférderpro-
gramms erarbeitet

Verkehrskonzept Neustadt Wollenweberstralle

27 Daneben erfolgen im Rahmen der MaRnahme auch folgende Verbesserungen: Neu-

ordnung des ruhenden Verkehrs, Angebot fir Car-Sharing, Verbesserung der Auf-
enthaltsqualitat, Verbesserungen fiir Ful- und Radverkehr, Einrichtung von zusatzli-
chen Lieferzonen.
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Abbildung 12: In Planung oder Umsetzung befindliche MaRnahmen der Runde 3
der Larmaktionsplanung
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=== in Planung oder Umsetzung

Noch offene/nicht umgesetzte MaBnahmen

Tabelle 14 zeigt noch offene bzw. nicht umgesetzte Mallnahmen der Larmakti-
onsplanung der Runde 3. Diese sind unterschieden nach Malinahmen, die in
der Runde 4 potenziell fortgeschrieben werden und MaRnahmen, die nicht mehr
weiterverfolgt werden, da sie einer Priifung der zusténdigen Stellen nicht stand-
hielten.

Tabelle 14 berlicksichtigt auch MaRnahmen, die die Stralenverkehrsbehorde
bereits als nicht realisierbar prifte. Durch das geanderte Berechnungsverfahren
ist eine erneute Uberpriifung sinnvoll.

Tabelle 14: Noch offene Malihahmen der Runde 3 der Larmaktionsplanung

MaBRnahme(n) StraBBe (LB-Nr.) Anmerkung

MaRBnahme zur potenziellen Fortschreibung

Tempo 70 Alfelder StraRRe/B 243 MafRnahme wird im Zuge
(22-06h und Sa-So) (19) des LAP Runde 4 geprift.




MaRnahme(n)

Strafe (LB-Nr.)

Anmerkung

Tempo 30 nachts,

Kfz-Reduzierung auf 2 Fahr-
streifen,

Radfahrstreifen beidseitig,

Zingel / Kennedydamm
(14)

Betroffenenzahlen in
Runde 3 nicht eindeutig.

Eine ausreichende Aus-
wirkung der Geschwindig-
keitssenkung zur Umset-
zung der MaRnahme ist
nicht nachgewiesen.

Tempo 30 ganztags oder zu-
mindest nachts

Ortseingangsgestaltung

Alte Heerstralde (Orts-
durchfahrt der B 1 im OT
Einum) (09)

In Runde 3 keine Be-
troffenenzahlen fiir tags-
Uber; nachts nicht eindeu-
tig. Auswirkung einer Ge-
schwindigkeitssenkung
nicht nachgewiesen

Tempo 50 Berliner Stral’e (B 1) zwi- In Runde 3 Betroffenen-
schen der AS Hildesheim  zahl zu gering
und Berliner Kreisel (08)

Tempo 70 B 494 im OT Drispens- In Runde 3 Betroffenen-

Larmmindernder Fahrbahnbe-
lag

tedt (02)

zahl zu gering

Larmmindernde Fahr-
bahnbeldge werden erst
im Rahmen von anste-
henden Sanierungsmaf3-
nahmen betrachtet

Zusammenfassung zu Uberbrei-
ter Mischspur mit Radfahrstrei-
fen in Regelbreite,

Protected Bike Lane mit Paral-
lelfihrung Gber Innerste-Au

Larmmindernder Fahrbahnbe-
lag

Alfelder StralRe (B 243)
(01)

Uberbreite Mischspur war
Fortschreibung aus der
Runde 2

Larmmindernde Fahr-
bahnbeldge werden erst
im Rahmen von anste-
henden Sanierungsmaf3-
nahmen betrachtet

Verbreiterung Seitenraume

AnnenstralBe (51)

Wird im Rahmen der
Stadtebauforderung be-
plant

Schmale, von der Bebauung
abgeruckte Fahrbahnen,

Fahrbahnteiler zu Querungssi-
cherung,

Verzicht auf unnétige LSA

Larmmindernder Fahrbahnbe-
lag

Marienburger Stralle
(L 491) (11, 20)

Larmmindernde Fahr-
bahnbelage werden erst
im Rahmen von anste-
henden Sanierungsmald-
nahmen betrachtet

Geschwindigkeitsreduzierung
Tempo 30

DammstraRe/Pfaffenstieg
(22)

Ortseingangsgestaltung

Itzumer Hauptstralie
(L 499) sudostlicher Orts-
eingang (58)

Ortseingangsgestaltung

Marienburger Stralle
(L 491) Hohe Sudfriedhof
(20)
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MaBnahme(n) StraBBe (LB-Nr.) Anmerkung

Larmschutzwand B 243 zwischen Kurt- Fortschreibung aus der
Schumacher-Strake und  Runde 228
Hohnsen (19)

MaBnahme nach Priifung nicht umsetzbar

verkehrsberuhigter Geschéafts- Schuhstralle (21) Umsetzung der MaR-
bereich, nahme wiirde bedeuten,
dass die LSA wedgfallt.
Dies ist bei der vorhande-
nen Verkehrsstarke der-
zeit wegen der Verkehrs-
sicherheit nicht vertretbar

Tempo-20-Zone

Fahrstreifenreduzierung Kaiserstrafte (B 1) (06) Keine Maglichkeiten der
abends/nachts praktischen Umsetzbar-
keit bekannt

Abbildung 13:  Noch offene bzw. nicht umgesetzte MalRnahmen befindliche
MaRnahmen

‘ ~ | Tempo 70
| Larmmindernder Fahrbahnbelag -~
s | o E l Tempo 30 ganztags oder zumindest
3 nachts,
Ortseingangsgestaltung

T

Fahrstreifenreduzierung
abends/nachts

R i
k\f» Tempo 30

- | Tempo 30 nachts,
Kfz-Reduzierung auf 2 Fahrbahnen,
Radfahrstreifen beidseitig

verkehrsberuhigter el | cﬁrﬁ‘i: tetim
| Geschaftsbereich, N S
X one | | Larmmindernder Fahrbahnbelag,

i StraBenraumgestaltung (Radverkehr,
‘ abgesetzte Fahrbahnen)

.| Zusammenfassung zu Uberbreiter
Mischspur mit Radfahrstreifen in
| Regelbreite,
Protected Bike Lane mit
i |Parallelfiihrung Uber Innerste-Au,
| | Larmmindernder Fahrbahnbelag
5 7

Tempo 70 (22-06h und Sa-50)
Larmschutzwand !

g

Larmbrennpunkte Umsetzungstand
der MaBnahmen der 3. Runde

7] stadtgrenze Hildesheim
Umsetzungsstand

= MaBnahmen noch ausstehend,
bisher keine Planung oder Umsetzung

Kartengrundlage:
G T
RAMBGLL

28 |m Larmaktionsplan der 3. Runde wurde die MaRnahme als zwei einzelne Larm-
schutzwande in den StralRen Kurt-Schumacher-StralRe und Hohnsen aufgefiihrt.



Allgemeine fortlaufende MaBnahmen

Neben den beschriebenen lokal verortbaren Malnahmen wurden im Larmakti-
onsplan der Runde 3 fortlaufende MalRnahmen fiir das gesamte Stadtgebiet be-
schlossen. Dazu zahlten:

die Einrichtung von Geschwindigkeitsiberwachung bzw. -displays; diese
werden fortlaufend umgesetzt.

Offentlichkeitsarbeit zu larmarmer Fahrweise; diese wurde bislang nicht um-
gesetzt.

Beratung zur Veranderung von Wohnungsgrundrissen Uber die entspre-
chend erforderlichen Schallgutachten.

Die Forderung von Ful — und Radverkehr, E-Mobilitat und Carsharing.

Weitere MaBRnahmen abseits der Lirmbrennpunkte

In der dritten Runde der Larmaktionsplanung wurden auch MaRnahmen flr
StralRen beschrieben, an denen die Auslésewerte nicht Gberschritten worden
sind und die damit auch keine Larmbrennpunkte sind. Da Larm auch unterhalb
der Auslésewerte uber 65 dB(A) (Loen) bzw. 55 dB(A) (Lnignt) gesundheitsschad-
lich sein kann??, tragen diese dennoch dazu bei, die Gesundheit der lokalen
Wohnbevdlkerung zu verbessern. In Tabelle 15 sind diese MalRnahmen darge-
stellt. Sie wurden bisher nicht umgesetzt

Aufgrund des geringen Handlungsdrucks an diesen Stellen gegenlber der Viel-
zahl an Larmbrennpunkten mit héheren Larmpegeln wird davon abgesehen,
MaRnahmen, die sich noch nicht in der Umsetzung befinden, im Rahmen der
Larmaktionsplanung fortzuschreiben.

29 Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass die durchschnittliche Larmbelas-

tung durch StraRenverkehrslarm die Pegel von 53 dB(A) (Loen) bzw. 45 dB(A) (Lnignt)
nicht Gberschreiten sollte, weil StralRenverkehr oberhalb dieses Dauerschallpegels
mit schadlichen gesundheitlichen Auswirkungen bzw. Beeintrachtigungen des
Schlafs verbunden ist.

Vgl. Umweltbundesamt (2019), WHO-Leitlinien fiir Umgebungslarm fiir die Européi-
sche Region - Ldrmfachliche Bewertung der neuen Leitlinien der Weltgesundheitsor-
ganisation fiir Umgebungslédrm fiir die Europdische Region, S.10
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Stadt Hildesheim Tabelle 15: Weitere MalRnahmen abseits der La&rmbrennpunkte
Larmaktionsplan
MaRBnahme(n) Strafe
Abschlussbericht
straBenrdumliche Aufwertun WallstraRe/Rosenhagen
21.03.2025 o 2
Ortseingangsgestaltung Kurt-Schumacher-StralRe (Zufahrt von der
L 485)
Fahrbahnoberflachensanierung Sauteichsfeld

3.5 Situation an den Larmbrennpunkten des
StraBenverkehrs

Im Folgenden wird die Situation fiir den Stral’enverkehr an den Larmbrenn-
punkten auf Grundlage der Larmkartierung dargestellt.

3.5.1 StraRenklassifizierung und Verkehrsorganisation

Der StralBenbaulasttrager fir die meisten Strallen im Gemeindegebiet ist die
Stadt Hildesheim. Sie ist zustandig fiir die Bundes-, Landes und Kreisstrallen
im Bereich der Ortsdurchfahrten sowie fir alle sonstigen Gemeindestral3en.

AuBerhalb der Ortsdurchfahrten liegt die Zustandigkeit fiir die Bundesautobahn
(BAB 7) bei der Autobahn GmbH des Bundes. Fur die Bundesstral3en und die
LandesstraBen ist die Niedersachsische Landesbehdrde fir Stralenbau und
Verkehr, Geschéaftsbereich Hannover, verantwortlich. Stralenbaulasttrager fir
die KreisstrafRen ist der Landkreis Hildesheim?3°,

Die BAB 7 besitzt im Verlauf durch das Stadtgebiet Hildesheims je Fahrtrich-
tung drei durchgehende Fahrstreifen fur den Kfz-Verkehr. Folgende Strallenab-
schnitte im Bereich von Larmbrennpunkten weisen durchgehend vier Kfz-Fahr-
streifen3!, also zwei pro Richtung auf:

B 1 zwischen Abzweig Himmelsthirer Stral’e und Anschlussstelle Hildes-
heim zur BAB 7 (L&rmbrennpunkte 03, 04, 05, 06, 07, 08, 18)

B 6 zwischen Goslarsche Landstralle (L 491) und ndrdlicher Stadtgrenze
(Larmbrennpunkte 15, 39, 41)

B 243 zwischen L 485 und Schitzenallee (B 1) (Larmbrennpunkte 01, 19)

30 Die technische Verwaltung ist ebenfalls der Niedersachsischen Landesbehérde fiir
StralRenbau und Verkehr, Geschaftsbereich Hannover, tibertragen

31 Es gibt weitere StraRen mit Larmbrennpunkten, auf denen aufgrund von zusatzli-
chen Abbiegefahrstreifen abschnittsweise ebenfalls mehr als 2 Kfz-Fahrstreifen vor-
40 handen sind.



B 494 zwischen Sachsenring und Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt
zur BAB 7 (Larmbrennpunkt 02)

L 491 zwischen Senator-Braun-Allee (B 6) und Bromberger Stral3e (Larm-
brennpunkte 11, 24)

Zingel — Kennedydamm zwischen Schuhstralle und Sachsenring (Larm-
brennpunkt 14)

AuRerdem stehen auf der L 491 (Marienburger Stralte) zwischen Bromberger
Stral’e und der Zufahrt zum Parkplatz Stdfriedhof durchgehend zwei Kfz-Fahr-
streifen in ndrdlicher Fahrtrichtung (stadteinwarts) zur Verfligung, womit auf die-
sem Abschnitt insgesamt 3 Kfz-Fahrstreifen zur Verfligung stehen (Larmbrenn-
punkte 20, 24).

Die Ubrigen Straen im Untersuchungsnetz sind mit einem durchgehenden
Fahrstreifen pro Richtung ausgebaut. Auf kleineren StralRen sind teilweise auch
keine Fahrstreifen markiert, an diesen ist aber auch nur 1 Fahrstreifen pro
Fahrtrichtung nutzbar.

3.56.2 Zulassige Hochstgeschwindigkeiten

Abbildung 16 zeigt die zulassigen Hochstgeschwindigkeiten im Stadtgebiet. Fir
die Anordnung der zulassigen Hochstgeschwindigkeiten sind die entsprechen-
den StralBenverkehrsbehdrden bzw. an Bundesautobahnen die Autobahn
GmbH zustandig.

Auf der BAB 7 gilt auf ihrem Verlauf durch das Hildesheimer Stadtgebiet auf der
Ostlichen Fahrbahn in Fahrtrichtung Hannover die Hochstgeschwindigkeit

130 km/h. Auf der westlichen Fahrbahn in Fahrtrichtung Kassel gilt keine Be-
schréankung der Hochstgeschwindigkeit und es ist lediglich die Richtgeschwin-
digkeit von 130 km/h beschildert.32 Dies betrifft die Larmbrennpunkte 16, 17 und
40.

An den weiteren Hauptverkehrsstraflen im Stadtgebiet gilt im Bereich der Be-
bauung 50 km/h, auf Streckenabschnitten ohne direkt angrenzende Bebauung
gilt zum Teil 70 bis 100 km/h. In den NebenstraRen gilt in der Regel Tempo 30.

32 Aufgrund einer Baustelle ist zum Zeitpunkt der Erstellung des LAP (April 2024) in
beiden Fahrtrichtungen der BAB 7 auf Hohe der Anschlussstelle Hildesheim (62) die
maximal zulassige Geschwindigkeit auf 60 km/h begrenzt.
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Stadt Hildesheim

Larmbrennpunkte mit Hochstgeschwindigkeiten gréRer als 50 km/h befinden
Larmaktionsplan sich an folgenden StralRenabschnitten.

Abschlussbericht B 494 Héhe OT Drispenstadt - Larmbrennpunkt Nr. 02:

Auf der B 494 Hohe EhrlicherstralRe und dem nérdlichen Ende des Sied-
lungsgebiets Drispenstedt gilt die Hochstgeschwindigkeit 70 km/h. Auf der
naher an der Wohnbebauung liegenden 6stlichen Richtungsfahrbahn gilt
auf dem sudlichen Abschnitt des Larmbrennpunkts bis Héhe Hildebrandt-
stralle eine Hochstgeschwindigkeit von 100 km/h. In Abbildung 14 ist die Si-
tuation an dem Larmbrennpunkt im Detail dargestellt. Einer Reduzierung

der zulassigen Hochstgeschwindigkeit stimmte die Niedersachsische Lan-
desbehorde fur StralRenbau und Verkehr nicht zu.

21.03.2025

Abbildung 14: Zulassige Hochstgeschwindigkeiten am Larmbrennpunkt 2
(B 494 Drispenstedt)

Zulassige Hochstgeschwindigkeit

70 km/h
B 100 km/n
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Quelle: OpenStreetMap-Mitwirkende und eigene Darstellung

Buckebergstralle (B 1) - Larmbrennpunkte Nr. 03 und 04

Auf der B 1 gilt zwischen Linnenkamp und Schitzenwiese (B 243) die
Hochstgeschwindigkeit 70 km/h

Berliner Strale (B 1) - Larmbrennpunkt Nr. 08
Auf dem dstlichen Teil des Larmbrennpunkts etwa auf Hohe des Siedlungs-
weg befindet sich das Ortsausgangsschild und es gelten im weiteren Stra-

Renverlauf bis zur Anschlussstelle mit der Autobahn 70 km/h zulassige
Hoéchstgeschwindigkeit (Abbildung 15).



Abbildung 15: Tempo 70 hinter Ortsausgangsschild in bebautem Gebiet

Bildquelle: Mapilliary, hotteliene, CC BY-SA 4.0

® Goslarsche LandstralRe (B 6) - Larmbrennpunkt Nr. 10
Auf dem gesamten StralRenverlauf im Bereich des Larmbrennpunkts gelten
70 km/h zulassige Hochstgeschwindigkeit.

©® Alfelder Strafl’e/B 243 - Larmbrennpunkt Nr. 19
Auf dem sudlichen Teil des Larmbrennpunkts gelten 100 km/h zulassige
Hochstgeschwindigkeit. Stdlich des Knotenpunkts Kurt-Schumacher-
StralRe/B 243/Philosophenweg befindet sich das Ortsausgangsschild. Die
100 km/h zulassige Hochstgeschwindigkeit sind zusatzlich beschildert.

® B 6 - Larmbrennpunkt Nr. 39
Auf der B 6 gelten auf dem gesamten autobahnahnlich ausgebauten Ab-
schnitt zwischen Steuerwalder Strale und Berliner Kreisel 100 km/h zulas-
sige Hochstgeschwindigkeit.

® B 6 - Larmbrennpunkt Nr. 41
Auf der B 6 nordlich der StralRe Lerchenkamp befindet sich das Ortsaus-
gangsschild und es sind kurz dahinter auch 100 km/h Hochstgeschwindig-
keit beschildert.
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Abbildung 16: Zulassige Hochstgeschwindigkeiten an den Larmbrennpunkten

06

Zuldssige Hochstgeschwindigkeit im |
Bereich von Larmbrennpunkten

LB-Nr.
30 km/h
50 km/h
70 km/h
@
100 km/h
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3.5.3 Fahrbahnoberflachen Stadt Hildesheim
Larmaktionsplan
Die HauptverkehrsstraRen sind berwiegend in Asphaltbauweise gebaut (Abbil-

dung 17). Die BAB 7 verfugt als einzige StralRe Uber einen Betonbelag. Einige
weniger stark befahrenen kleinen Strallen haben teilweise eine Pflasteroberfla- 21.03.2025
che. Diese ist meistens als Grof3steinpflaster ausgefiihrt.

Abschlussbericht

Auf der Abbildung 17 sind die Fahrbahnoberflachen der Larmbrennpunkte farb-
lich gekennzeichnet.

Abbildung 17: Fahrbahnoberflachen an den Larmbrennpunkten

Fahrbahnoberfldchen im Bereich |
von Ldrmbrennpunkten
LB-Nr.

Asphalt

Beton

Betonsteinpflaster

< opersielip et
RAMBOGLL

GroBsteinpflaster

NERRE

Kleinsteinpflaster
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3.5.4 Verkehrsstiarken und Schwerverkehrsanteil

Abbildung 18 zeigt die der Larmkartierung zu Grunde liegenden Verkehrsmen-
gen in der Stadt Hildesheim. Mit einer durchschnittlichen taglichen Verkehrs-
starke von 60.000 bis 70.000 Fahrzeugen? ist die BAB 7 die am starksten be-
fahrene Stral3e im Stadtgebiet.

Abseits der Autobahn ist die starkste Verkehrsbelastung auf der B 1 zwischen
Schitzenwiese und Rémerring, da hier Verkehre in Ost-West und in Nord-Sid-
Richtung geblndelt werden.

Ansonsten treten hohe Verkehrsstarken von mehr als 20.000 Fahrzeugen pro
Tag vor allem an den anderen Bundesstralien (B 6, B 243 und B 494) sowie der
nach Siden fihrenden L 491 auf. Diese sind alle auch mindestens abschnitts-
weise kreuzungsfrei ausgebaut. An Stellen, wo diese StralRen durch Bereiche
mit Wohnbebauung fihren, ergeben sich allerdings auch fast immer auch Larm-
brennpunkte.

Abbildung 18: Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke

Durchschnittliche tagliche
Verkehrsstidrke (DTV)

5.000 Fahrzeuge / Tag
10.000 Fahrzeuge / Tag

20.000 Fahrzeuge / Tag
Kartengrundi

RAMBGLL

30.000 Fahrzeuge / Tag

40.000 Fahrzeuge / Tag

33 Nérdlich der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt (61b) liegen noch gréRere
durchschnittliche Verkehrsstarken um die 80.000 Fahrzeuge / Tag vor. Es befinden
sich aber nur wenige Meter dieses Abschnitts noch auf Hildesheimer Stadtgebiet.



Neben den reinen Verkehrsmengen ist auch der Anteil des Schwerverkehrs re-
levant. Akustisch relevantere Schwerverkehrsanteile von tber 6 % sind an den
Bundesautobahnen und vor allem an den Stral3en mit Bezug zu der Bundesau-
tobahn vorhanden. Die folgenden Straf3en im Bereich von Larmbrennpunkten
haben einen Schwerverkehrsanteil von mehr als 6 %:

BAB 7 im gesamten Stadtgebiet (betrifft alle LB 16, 17 und 40)

B 1 (betrifft nur die LB 03, 04, 05 teilweise 06 und 08)

B 6 (betrifft nur die LB 39, 41)

Peiner Stralte (betrifft LB 38)

Marie-Wagenknecht-Strale und Hannoversche Stral3e (betrifft LB 36)

Kardinal-Bertram-Straf3e zwischen Langer Hagen und Schutzenallee (be-
trifft LB 32 teilweise)

Schuhstralie (betrifft LB 21)
Annenstrafte ndrdlich der Goschenstralde (betrifft LB 51 teilweise)

Schillerstral’e zwischen Steingrube und Goethestralle (betrifft LB 48 teil-
weise)

Elzer StralRe zwischen Krehlastralte und Am Kupferstrange (betrifft LB 34
teilweise)

Lerchenkamp (betrifft LB 42)

In Abbildung 19 sind alle Straflen mit einem Schwerverkehrsanteil von mehr als
6 % dargestellt. Deutlich wird, dass an den meisten Larmbrennpunkten gerin-
gere SV-Anteile von maximal 6 % vorhanden sind. Durchgangig hohe Schwer-
verkehrsanteile finden sich dagegen vor allem auf Stralen aul3erhalb bewohn-
ter Gebiete, die keine Larmbrennpunkte sind.
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Abbildung 19: Schwerverkehrsanteil an den Larmbrennpunkten

o N T
SV-Anteile im StraBennetz
= | Srmbrennpunkt in 4. Runde
SV-Anteile
tiber 6% bis 10%
w== (iber 10% bis 15% o,
—— (ber 15% @

RAMBOLL

Nur StraBen mit DTV > 1000 Fahrzeuge
dargestellt

3.5.5 Bebauungsstruktur

Die Bebauungsstruktur entlang der meisten Larmbrennpunkte in der Kernstadt
von Hildesheim ist gepragt von geschlossener Blockrandbebauung mit Mehrfa-
milienhausern. In den dufieren Stadtbezirken finden sich zunehmend auch frei-
stehenden Mehrfamilienhduser sowie auch freistehende Ein- und Zweifamilien-
hauser. Vereinzelt sind einzelne freistehende Wohngebaude in Gewerbegebie-
ten von Verlarmung betroffen.

Einige der Larmbrennpunkte liegen an eigentlich anbaufreien Stral3en, von de-
nen Larm bis zu weiter entfernten Gebauden ausstrahlt. Dies betrifft vor allem
die Bundesstrallen 1, 6 und 434, die L 491 sowie die BAB 7. An einigen dieser
Abschnitte gilt auch eine zuldssige Héchstgeschwindigkeit von mehr als

50 km/h, was diesen Effekt des weiten Ausstrahlens von Larm noch verstarkt.
Die larmbetroffenen Wohngeb&ude in der Triftdckerstralle sowie der Loh-
destralde sind bis zu 150 Meter von der eigentlichen Larmquelle (BAB 7) ent-
fernt.



4 MaBnahmenplanung

Der Schwerpunkt der MaBnahmenplanung im Larmaktionsplan konzentriert auf
MaRnahmen im Strallenverkehr. Vor allem hier kann die Stadt Einfluss auf die
Planung nehmen.

Die MaRnahmenentwicklung erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. Fir Larm-
brennpunkte, fir die in den vorangegangenen Runden eine MalRnahmenpla-
nung erfolgte, wird diese auf Grundlage der Ergebnisse der Bestandsanalyse
von Kapitel 3 auf Aktualitat gepruft.

Fir neue Larmbrennpunkte der Runde 4, fir die noch keine MalRnahmenpla-
nung in den vorangegangenen Runden erfolgte, wird eine erweiterte Malinah-
menprufung durchgefuhrt. Fir die L&rmbrennpunkte werden Prifempfehlungen
fur eine vertiefende Planung ausgesprochen. Diese vertiefende Betrachtung ist
wegen zeitlichen und finanzieller Ressourcen bzw. der jeweiligen rechtlich vor-
gegeben Zustandigkeiten im Rahmen der Larmaktionsplanung nicht leistbar.

Aufgrund der Vielzahl von neuen Larmbrennpunkten und der Umsetzbarkeit der
MaRnahmen innerhalb der nachsten 5 Jahre, setzt die MaRnahmenplanung Pri-
oritédten. Die erweiterte MaBnahmenplanung bericksichtigt 5 zuséatzliche Larm-
brennpunkte. Es wurden Larmbrennpunkte gewahlt, an denen die Einwohnen-
den besonders hohen Larmpegel ausgesetzt sind. Dies sind Bereiche, an de-
nen nachts Larmpegel von 60 dB(A) und mehr erreicht werden.3*

Konkret sind dies die folgenden 5 Larmbrennpunkte:

Ostertor/Osterstrafle/Jakobistral’e zwischen Zingel und Gerberstralle
(LB-Nr. 47),

Struckmannstrale zwischen Hohnsen und Wiesenstral’e (LB-Nr. 52),
Neue Stralle zwischen Wollenweberstralte und Briihl (LB-Nr. 53),

Gelber Stern zwischen Bruhl und KeRlerstraf3e (LB-Nr. 55) und

Muhlenstrafle/Alter Markt zwischen Dammstra3e und Burgstralte (LB-Nr. 56)

34 Vor allem nachts sind die Larmbetroffenheiten hoch. Ziel sollte es daher sein diese
zu reduzieren.
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Fir die Larmaktionsplanung an Strecken des Bundes mit mehr als 30.000 Zug-
bewegungen ist das Eisenbahn-Bundesamt zustandig. An den Streckennum-
mern 1770, 1772, 1773 gibt es abschnittsweise Sanierungsbereiche. Zu gege-
bener Zeit erfolgt an Bereichen eine schalltechnische Untersuchung, anhand
derer ermittelt wird, ob und wenn ja welcher Bedarf an Larmsanierungsmafinah-
men gegebenenfalls besteht. Anhang Il des Larmaktionsplanes zeigt die noch
zu bearbeitenden Larmsanierungsbereiche: https://www.eba.bund.de/down-
load/Laermaktionsplan_R4 Anhang_|Il.pdf.

41 Generelle Handlungsmaoglichkeiten zur Larmminde-
rung im StraBenverkehr

Im Strafltenverkehr reichen einzelne MaRnahmen zur Larmminderung haufig
nicht aus, um eine wirksame Larmminderung zu erreichen. Deshalb werden un-
terschiedliche Malinahmenarten gepruft. Die vorgeschlagenen MalRinahmen
kdénnen dabei technischer, baulicher, gestalterischer, verkehrlicher und organi-
satorischer Natur sein. Die Prioritat sollte bei vorbeugenden MaRnahmen liegen
bzw. bei MaRnahmen, die bereits am Entstehungsort des Larms ansetzen.

Die Larmaktionsplanung fir den StralRenverkehr verfolgt mehrere Ansatze:

Vermeidung von Larmemissionen:

Zunachst werden MalRnahmen untersucht, die dazu beitragen, den Ver-
kehrslarm zu vermeiden. Hier gilt das Motto: Am besten ist der Larm, der
gar nicht erst entsteht.

Bindelung / Verlagerung:

Im nachsten Schritt wird untersucht, ob der nicht vermeidbare Verkehr ge-
bindelt oder in weniger sensible Bereiche verlagert werden kann (z.B. auf
Straf3en, deren anstehende Bebauung Uberwiegend gewerblich genutzt
wird, oder anbaufreie Strecken).

Vertraglichere Abwicklung:

Der verbleibende Verkehr muss vertraglicher abgewickelt werden: in Frage
kommen beispielsweise bessere Fahrbahnen, gedrosselte Geschwindigkei-
ten und ein gleichmaRigerer Verkehrsfluss.

Schallschutz:

SchlieBlich kann auch die Méglichkeit von SchallschutzmalRnahmen (Larm-

schutzwande/-walle) geprift werden. Diese scheiden jedoch fir die 5 unter-
suchten StralRenabschnitte in Hildesheim aus stadtebaulichen Grinden aus.


https://www.eba.bund.de/download/Laermaktionsplan_R4_Anhang_II.pdf
https://www.eba.bund.de/download/Laermaktionsplan_R4_Anhang_II.pdf

Der mogliche Einbau von Schallschutzfenstern wurde fiir Hildesheim nicht ge-
priuft. Die Larmaktionsplanung beschéftigt sich regelwerkskonform mit den Pe-

geln vor der Fassade. Insofern gehort der passive Schallschutz streng genom-

men nicht zu den LAP-MaRRnahmen. Vorrang sollten in jedem Fall aktive Schall-
schutzmalinahmen haben, die die Larmentstehung vermeiden. Ein gesetzlicher
Anspruch auf Schallschutzfenster besteht nur unter bestimmten Voraussetzun-

gen beim Neubau oder einer wesentlichen Anderung von Verkehrswegen.

Tabelle 16: Generelle Malknahmen zur Larmminderung im Kfz-Verkehr35

Larmminde-

Ansatz MaBnahmen auf kommunaler Ebene .
rungswirkung

Vermeidung Stadt der kurzen Wege: Erhalt und Schaffung ei- (+)

von Kfz-Ver- ner hohen Nutzungsmischung und -dichte in der

kehr Stadt, dezentrale Einkaufsmaoglichkeiten in Wohn-

gebieten

Dampfung des Pkw-Zielverkehrs in die Innen- +
stadte, z.B. durch Parkraumbewirtschaftung
City-Logistik: Guterverkehrszentren / Verkniipfung +

von Binnenschifffahrt, Schienen- und Lkw-Verkehr

Forderung von
larmarmen
Verkehrsmit-
teln

Bus und Bahn: gute raumliche Erschliefung, hohe
Taktdichten, C)PNV-BeschIeunigung, flexible Be-
dienungsformen, gute Verkniipfung des OPNV un-
tereinander und mit anderen Verkehrstragern

*+)

Fahrradverkehr: Radfahrstreifen / Schutzstreifen,
Fahrrad-Abstellanlagen, Bike + Ride, Wegweisung
fir Alltags- und touristischen Radverkehr

*)

FuRverkehr: Querungshilfen an Hauptstrallen,
ausreichend breite Gehwege, Befestigung und
Entwasserung

*)

35 Dies ist eine allgemeine Liste; die konkrete Anwendbarkeit wird in der MaRnahmen-
planung noch geprtiift.
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Ansatz

MaBnahmen auf kommunaler Ebene

Larmminde-
rungswirkung

Biindelung
und Verlage-
rung von Ver-
kehr

Verkehrsberuhigung des Strallennebennetzes:
verkehrsberuhigte Bereiche, Tempo-30-Zonen,
bauliche Verkehrsberuhigung

++

Lkw-Routennetze: Biindelung auf larmunempfind-
lichen Routen

Fahrverbote fiir bestimmte Fahrzeuggruppen (z.B.
Lkw) und/oder zu bestimmten Zeiten (z.B. nachts)

++

Verkehrsorganisation: Zuflussdosierung,
Pfértnerampeln, Einbahnstrafen, Abbiegeverbote,
Leitsysteme

In Einzelfallen ggf. auch StralRenneubau: Ortsum-
fahrung, innerstadtische Stralennetzergdnzung

(+)

Vertréagliche
Abwicklung
des Kfz-Ver-

o)
p— |
idem . 1

Larmarme Fahrbahnbelage

++

Niedrige Hochstgeschwindigkeiten

++

Stetiger Verkehrsfluss: Koordination der Lichtsig-
nalanlagen bei niedriger Geschwindigkeit (Griine
Welle), Parkraummanagement (Be- und Entlade-
zonen) zur Vermeidung von Parken in 2. Reihe,
verkehrsberuhigte (Geschéafts-) Bereiche, Kreis-
verkehre

Hoéhere Aufent-
haltsqualitidten

Stadtebauliche Integration des StralRenraums:
gréRerer Abstand zwischen Larmquelle und Fas-
sade, am Aufenthalt orientierte Gestaltung, Fahr-
bahnverengung, Querungsmdglichkeiten

(+)

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung:
Trennung unvertraglicher Nutzungen, Festsetzung
geschlossener Bauweisen, Anordnung sensibler
Nutzungen zur straRenabgewandten Seite, larm-
optimierte Festsetzung von Verkehrsflachen, Fest-
setzung von Flachen fiir Schallschutzeinrichtun-
gen, larmoptimierte Uberplanung von Gemengela-
gen

++

Baulicher
Schallschutz

Schlielung von Bauliicken

++

Tunnel, Troglagen oder Uberbauung

++

Schallschutzwande, Schallschutzwalle

++

Schallschutzfenster

(++)

Legende: ++ sehr gute Wirkung, + gute Wirkung, () Einschrankung
Quelle: eigene Darstellung.



Abbildung 20: Larmminderungspotenziale ausgewahlter Malnahmen

Bessere Fahrbahnbelége (Sanierung
einer schadhaften Asphaltdecke)

Bessere Fahrbahnbeldge
(Asphalt statt schadhaftes Pflaster)

Larmarme Fahrbahnbelage
(z.B. LOA5D)

Besserer Verkehrsfluss
(bei 50 km/h)

Besserer Verkehrsfluss
(bei 30 km/h)

Niedrigere Geschwindigkeit
(Tempo 30 statt 50 auf Pflaster)

Niedrigere Geschwindigkeit
(Tempo 30 statt 50 auf Asphalt)

Weniger Verkehr (Reduzierung
der Verkehrsmenge um 20 %)

Weniger Lkw-Verkehr (Reduzierung
des Lkw-Anteils von 10 % auf 5 %)

GroRere Abstande zwischen Strale
und Hauswand (15 statt 12 m)

Quelle: eigene Darstellung.

“ .

® minimale Reduzierung
maximale Reduzierung

S

B
I
I
I
B
B

=

]

1 2 3 4 5
Reduzierung um ... dB(A)

RAMBGLL

RAMBGLL

Stadt Hildesheim
Larmaktionsplan

Abschlussbericht
21.03.2025

53



RAMBGLL

Stadt Hildesheim
Larmaktionsplan

Abschlussbericht
21.03.2025

54

4.2 MaBnahmenscreening

Nachfolgend wird auf Grundlage der Bestandsanalyse sowie vorhandener Da-
ten, Planungen und Unterlagen ein erstes Screening mit dem Ziel durchgefuhrt,
Handlungsmoglichketen zur Larmminderung zu identifizieren. Der Schwerpunkt
des Screenings liegt auf der vertraglichen Abwicklung.

Langfristige Strategien beispielsweise zur Férderung des Umweltverbundes
oder der Vermeidung von Kfz-Verkehren bspw. durch die Stadt der kurzen
Wege oder hdhere Aufenthaltsqualitaten erfolgen u. a. in eigenen Konzepten
wie dem Radverkehrskonzept oder im Rahmen der Bauleitplanung. Bericksich-
tigt wurden im Screening folgende MafRnahmen:

Fahrbahnsanierung:

Es erfolgt eine qualitative fachliche Einschatzung, ob akustisch relevante
Schaden vorhanden sind. Sind Schaden vorhanden, erfolgt im Nachgang
eine Konkretisierung der Prifung (Kapitel 0).

Fahrbahnsanierungen sind an allen im Screening berticksichtigen Larm-
brennpunkten relevant.

Larmmindernde Fahrbahnoberflachen:

Auf Grundlage der Kartierung und der Abstimmung mit der Verwaltung wird
gepruft, ob bereits larmmindernde Belage verbaut sind. Ist dies nicht der
Fall erfolgt im Nachgang eine Konkretisierung der Priifung (Kapitel 0)

Da es an den im Screening berlcksichtigen Larmbrennpunkten noch keine
lA&rmmindernden Oberflachen gibt, sind sie an allen Abschnitten relevant.

Geschwindigkeitsreduzierungen:
Betragt die zulassige Hochstgeschwindigkeit mehr als 30 km/h erfolgt im
Nachgang eine Konkretisierung der Prifung (Kapitel 4.3)

Geschwindigkeitsreduzierungen sind an der Struckmannstralle relevant. An
den anderen Abschnitten gilt bereits Tempo 30.

Verkehrsablauf optimieren:

Im Fokus stehen hier die Abldufe an eventuellen Lichtsignalanlagen. Sind
keine Lichtsignalanlagen vorhanden, gibt es kein Potenzial. Gibt es Lichtsig-
nalanlagen, die noch nicht koordiniert sind, erfolgt im Nachgang eine Kon-
kretisierung der Priifung.

Hier besteht kein Potenzial, da entweder keine Lichtsignalanlagen an den
Knoten vorhanden sind oder die Lichtsignalanlagen bereits koordiniert sind.



Stralenraumumgestaltung:
Ist mehr als 1 Richtungsfahrstreifen vorhanden, erfolgt im Nachgang eine
Konkretisierung der Prifung.

Die Strallenquerschnitte verfligen lediglich Giber einen Fahrstreifen je Rich-
tung. Ausgenommen ist der Abschnitt in der Struckmannstrafle. Dort gibt es
zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Westen. Diese sind dem Knoten zugeord-
net. Damit besteht kein Potenzial.

Tabelle 17 fasst die Ergebnisse zusammen.

Tabelle 17: Zusammenfassung der in Frage kommenden
LarmminderungsmafRnahmen mit weiterem Prifbedarf an den
Untersuchungsabschnitten

Weitere Priifung ... moglich

Hja
teilweise
O nein
v Malinahme bereits umgesetzt

StraBenabschnitt

Larmmindernder Belag
Tempo 30 tags (6-22 Uhr)
Tempo 30 nachts (22-6 Uhr)
Verkehrsablauf optimieren
StraBenraumumgestaltung

Fahrbahnsanierung

LB-Nr. 47
Ostertor/Osterstralle/Jakobistralle
zwischen Zingel und Gerberstrale

|
|
<
<
O
O

LB-Nr. 52
Struckmannstrale n n n v O
zwischen Hohnsen und Wiesenstralte

LB-Nr. 53
Neue Stralke n n v v O O
zwischen Wollenweberstral3e und Brihl

LB-Nr. 55
Gelber Stern ™ ™ v v O O
zwischen Briihl und KeRlerstrale

LB-Nr. 56
MuhlenstraRe/Alter Markt zwischen Damm- u u v v 0 0
stralde und Burgstralie
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4.3 Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit

Geschwindigkeitsreduzierungen sind eine wirksame und vergleichsweise kurz-

fristig realisierbare MalRnahme zur La&rmminderung (Abbildung 20). Fir eine et-
waige Umsetzung von Geschwindigkeitsreduzierungen aus Larmschutzgriinden
sind jedoch die gesetzlichen Rahmenbedingungen einzuhalten.

Von den 5 betrachteten StralRenabschnitten kommen zusétzliche geschwindig-
keitsreduzierende MaBRnahmen nur fiir die Stuckmannstralle in Frage. Auf die-
ser gilt zurzeit die innerstadtische Regelgeschwindigkeit Tempo 50. Auf den ub-
rigen 4 Strallen ist bereits heute Tempo 30 im Rahmen einer Tempo-30-Zone
ganztagig angeordnet.

Der endgultige Abwagungsprozess obliegt der fir die Stralle zustandigen Stra-
Renverkehrsbehodrde. Sie ist es auch, die nach Abwagung aller Belange auf Ba-
sis der Strallenverkehrsordnung und zugehdriger Verwaltungsvorschriften und
Richtlinien eine Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit anordnen
kann. Die im Rahmen des Larmaktionsplanes durchgefiihrten Schritte zur Aus-
wahl der Prifabschnitte dienen ausschlieRlich der Vorausauswahl ggf. geeigne-
ter Abschnitte und der Vorbereitung des verkehrsbehdérdlichen Abwagungspro-
zesses.

Nach § 45 StVO kénnen die StralRenverkehrsbehdrden verkehrsbeschrankende
MaRnahmen ,zum Schutz der Wohnbevdlkerung vor Larm* anordnen. lhnen
dient hierbei die Larmschutz-Richtlinien-StV als Orientierungshilfe fiir die Anord-
nung von verkehrsrechtlichen MalRnahmen zum Schutz vor Larm nach

§ 45 StVO auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Hauptverkehrsstrallen.

Es qilt der Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit. Das heif’t, die Vor- und Nachteile
von Einzelmalinahmen sind gegeneinander abzuwagen. In diese Abwagung
sind das quantitative Ausmal} der Larmbeeintrachtigungen, die Leichtigkeit der
Realisierung von MalRnahmen, eventuelle Einflisse auf die Verkehrssicherheit,
der Energieverbrauch von Fahrzeugen und die Versorgung der Bevolkerung so-
wie die Auswirkungen von Einzelmaf3inahmen auf die allgemeine Freizigigkeit
des Verkehrs einzubeziehen.36

MaRnahmen der Geschwindigkeitsreduzierung kommen gemaf der Larm-
schutz-Richtlinien-StV insbesondere in Betracht, wenn der vom Kfz-Verkehr
herrihrende Beurteilungspegel am Immissionsort in allgemeinen Wohngebieten
70 dB(A) am Tage und 60 dB(A) in den Nachtstunden Uberschreitet. Flr die
Stuckmannstrale ist dieses Kriterium erfullt.

Diese ,Richtwerte” der Larmschutz-Richtlinien-StV sind keine Grenzwerte. Viel-
mehr sollen sie als ,Orientierungshilfe® dienen, so dass die StraRenverkehrsbe-
hdérden auch bei Unterschreitung der Richtwerte Spielrdume fir die

36 Richtlinien fiir straRenverkehrsrechtliche MaRnahmen zum Schutz der Bevélkerung
vor Larm (LarmschutzRichtlinien-StV.



Anordnungen besitzen. In der Fachéffentlichkeit werden die Richtwerte der
Larmschutz-Richtlinien-StV kritisch diskutiert, da sie die allgemein als gesund-
heitsrelevant anerkannten Schwellenwerte erheblich tbersteigen, namlich um
rund 5 bis 7 dB(A). Die Berechnung der Beurteilungspegel soll nach RLS-90 er-
folgen. Dieses Verfahren entspricht allerdings nicht der aktuellen Berechnungs-
methode bei der Erstellung der Larmkarten. Die Werte der fur die La&rmaktions-
planung vorliegenden Larmkartierung kénnen daher nur fiir eine vorlaufige Be-
urteilung der Machbarkeit von Geschwindigkeitsbeschrankungen zurate gezo-
gen werden. Entsprechende RLS-90-Berechnungen sind im Nachgang erforder-
lich.

Bei der Abwagung ist die VerhaltnismaRigkeit von Geschwindigkeitsreduzierun-
gen zu prufen. Die Struckmannstrale ist eine Hauptverkehrsstrafie im Hildes-
heimer Straltennetz und hat eine Gbergeordnete Bedeutung. Da am Tag die
verkehrliche Funktion der Stralle Uberwiegt, sollte eine Geschwindigkeitsredu-
zierung in den Nachtstunden verfolgt werden.

Ein StraBenabschnitt kann dann ausgeschlossen werden, wenn mit der

Tempo 30 Regelung eine Verkehrsverlagerung auf andere Netzteile in akus-
tisch relevantem Mal} zu erwarten ist. Unerwiinschte Verlagerungseffekte bspw.
in das Nebennetz in relevanten Ausmal sind im Falle der Stuckmannstralie,
bedingt durch die Lage im Netz und der Kiirze des Abschnittes, nicht zu erwar-
ten.

Am gunstigsten sind akustisch gesehen die Falle, in denen sowohl die zulds-
sige Hochstgeschwindigkeit reduziert als auch ein stetiger Verkehrsfluss er-
reicht werden kann. Dies setzt in Bezug auf Koordinierungsstrecken (Grline
Wellen) voraus, dass diese auch mit einer niedrigeren Koordinierungsgeschwin-
digkeit von 30 km/h betrieben werden kdnnen. Dies ist in der Struckmannstralie
zu prufen.

Auch die Belange des o6ffentlichen Verkehrs sind bei Geschwindigkeitsreduzie-
rungen zu beachten, da Fahrzeitverlangerungen entstehen kénnen. Der Aus-
schluss eines Prufabschnittes kann im Sinne der VerhaltnismaRigkeit dann in
Erwagung gezogen werden, wenn durch die Umsetzung relevante Fahrzeitver-
langerungen entstehen. In der Stuckmannstralle verkehren tagsiiber die Stadt-
buslinien 1, 9 und 10 der stadtischen Nahverkehrsgesellschaft SVHI (Stadtver-
kehr Hildesheim GmbH & Co. KG). In den Nachtzeiten zwischen 22 und 6 Uhr
findet nur montags bis freitags in den frihen Morgenstunden Busverkehr statt.
Die Linie 1 verkehrt zwischen 4:30 Uhr und 6:00 Uhr in einem 30 Minuten-Takt.

Die Auswirkungen der empfohlenen Geschwindigkeitsreduzierungen auf den 6f-
fentlichen Verkehr sind mit der stddtischen Nahverkehrsgesellschaft SVHI zu
erortern. Aufgrund der geringen Lange des Abschnitts von etwa 150 Meter ist
auch der zu erwartende Zeitverlust sehr gering. Die maximale Verlustzeit fur
eine OPNV-Fahrt Giber den kompletten Abschnitt liegt rechnerisch bei maximal
bei 7,2 Sekunden. Zeitverluste entstehen bereits jetzt durch An- und Abfahren
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an den beiden LSA am Rand des Abschnitts und an der Bushaltestelle Stuck-
mannstraf3e auf dem Abschnitt sowie aufgrund von Verzégerungen durch den
sonstigen Kfz-Verkehr. Aus diesen Griinden liegt die tatsachliche Verlustzeit
deutlich unter der rechnerischen maximalen Verlustzeit.

Glnstig ist Tempo 30 auch an Abschnitten, an denen mit der Malihahme nicht
nur die La&rmbelastung gesenkt wird, sondern auch Synergieeffekte mit anderen
Aspekten wie beispielsweise der Verkehrssicherheit auftreten. Auf dem betref-
fenden Abschnitt der Stuckmannstrafle befinden sich aber keine besonders
sensiblen Nutzungen wie Krankenhauser, Schulen oder Kindertagesstatten.

Einer Geschwindigkeitsreduzierung sind andere MalRnahmen vorzuziehen,
wenn diese allein héhere La&rmminderungseffekte erzielen oder die Zielwerte
der La&rmminderung von Loen 70 dB(A) und / oder Lnight 60 dB(A) in den jeweili-
gen Prufabschnitten unterschreiten. Die Abwagung muss daher vorab auf die
Méglichkeit weiterer MaBRnahmen hinweisen. Im Fall der Stuckmannstral3e rei-
chen allerdings die alternativen MaRnahmen nicht aus, um die Larmpegel aus-
reichend zu senken.

Tabelle 18 fasst die Priifungsergebnisse fir den vertiefend betrachteten Stra-
Renabschnitt der Stuckmannstralte zusammen.

Tabelle 18: Ubersicht der Voriiberpriifungsergebnisse der Anwendung der
abwagungsrelevanten Belange fiir eine Geschwindigkeitsreduzierung

mja
bedingt
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44 Fahrbahnoberflachen

Neben den Anfahrts- und Abbremsgerauschen sind Rollgerdusche eine Haupt-
larmquelle im StralRenverkehr. Die Lautstarke des Rollgerausches wird zum ei-
nen durch die Reifen und zum anderen durch das Fahrbahnmaterial und den
Fahrbahnzustand bestimmt. Auf die Technologie der Reifen kann die Stadt kei-
nen Einfluss nehmen. Daher konzentrieren sich die Planungen auf Fahrbahnzu-
stand und Material. Hier ist zu unterscheiden zwischen einer reinen Fahrbahn-
sanierung, dem Austausch des Fahrbahnbelages bspw. Pflaster durch Asphalt
oder dem Einbau einer larmoptimierten Fahrbahnoberflache.

An Fahrbahnen mit akustisch relevanten Schaden erreicht eine Sanierung unter
der Verwendung von Asphaltdeckschichten Pegelminderungen von 1 bis

2 dB(A). Anzumerken ist, dass damit lediglich die berechneten Larmpegel er-
reicht werden, da die Larmkartierung in der Regel keine Abschlage fiir schad-
haften Fahrbahnzusténde berucksichtigt.

Der Einsatz von larmoptimierten Fahrbahnoberflachen wie dem LOA 5D lasst
bei der Regelgeschwindigkeit von 50 km/h zusatzliche LArmminderungen ge-
genuber Asphaltbeton oder Gussasphalt zu. Dabei kénnen zusatzliche Larm-
minderungen von 3 dB(A) im Mittel erzielt werden.

Alternativ kdbnnen auf innerstadtischen Straf3en auch diinne Asphaltdeckschich-
ten im HeiReinbau auf Versiegelung (DSH-V Deckschichten) und der larmarme
Splittmastixasphalt (SMA LA) eingesetzt werden. Diese Belage kdnnen eben-
falls im Mittel Larmminderungen von 3 dB(A) erzielen und haben eine gute Halt-
barkeit. Der Vorteil von DSH-V — Deckschichten besteht darin, dass sie auf al-
len Arten von alten Asphaltbefestigungen eingesetzt werden kénnen.

Der SMA LA Belag eignet sich insbesondere bei Stralken mit hohem Schwer-
verkehrsanteil und kann mit konventionellen Baustoffen und Einbauverfahren
hergestellt werden.

Fur AuRerortsbereiche mit zulassiger Héchstgeschwindigkeit von mehr als

70 km/h eignen sich auch offenporige Asphaltdeckschichten (OPA, sogenannter
Flusterasphalt). Mit diesen Deckschichten kénnen Larmminderungen zwischen
4 und 7 dB(A) erreicht werden. Der OPA wird auf Autobahnen im gesamten
Bundesgebiet eingebaut. Wenngleich die Bundesautobahnen nicht Gegenstand
der MaRnahmenplanung sind, sollte die Stadt in Kontakt mit der AUTOBAHN
GmbH treten und bei Sanierung auf die Anwendung von OPA im Sinne des
Larmschutzes bestehen.

Neben reinen larmmindernden Belagen gibt es auch Belage, die den Aspekt
Luftreinhaltung und Larmreduzierung vereinen. Der sogenannte ,CleanAir-As-
phalt® senkt Gber den Prozess der Photokatalyse die Konzentration giftiger
Stickoxide wie zum Beispiel Stickstoffdioxid (NO2) in der Luft und dampft durch
seine spezielle Textur die Reifenabrollgerdusche erheblich. Der Verkehrslarm-
pegel kann bei Referenzgeschwindigkeiten von 40 bis 50 km/h um 2 bis

RAMBGLL

Stadt Hildesheim
Larmaktionsplan

Abschlussbericht

21.03.2025

59



RAMBGLL

Stadt Hildesheim
Larmaktionsplan

Abschlussbericht
21.03.2025

60

4 dB(A). Das entspricht in der akustischen Wahrnehmung einer Verringerung
des Verkehrsaufkommens um bis zu 50 %. Die Stickstoffdioxid-Konzentration in
der Luft wird unter guten Bedingungen — viel Sonne und wenig Wind — um bis
zu 26 % reduziert. Nach Angaben der STRABAG bleibt die Wirkung dauerhaft
und funktionsfahig in der Strallenoberflache erhalten.

Zur Reduzierung der Larmemissionen durch Rollgerausche kann die Stadt Hil-
desheim ebene, glatte und larmarme Fahrbahnoberflachen einbauen. Gegen-
Uber Pflasterbeldgen senkt der Einsatz von Asphaltbeton oder Gussasphalt da-
bei den Larmpegel an Stralenabschnitten um bis zu 6 dB(A).

An den Larmbrennpunkten, ausgenommen der StruckmannstralRe, sind Grof3-
steinpflasterbelage verbaut. Wegen des Denkmalschutzes ist eine Asphaltie-
rung daher an vielen Stellen schwer umsetzbar. Die Belange des Denkmal- und
Larmschutzes sind in Einklang zu bringen.

Die Jakobistrale wird saniert. Geplant ist hier das Grof3steinpflaster (Basalt-
pflaster) durch ein Betonsteinpflaster auszutauschen. Damit kénnen die Be-
lange des Denkmal- und Larmschutzes zusammengebracht werden. Basalt-
und Betonsteinpflaster weisen unterschiedliche Oberflacheneigenschaften auf,
die die Schallabsorption und -reflexion beeinflussen.

Betonsteinpflaster hat oft eine etwas rauere Oberflache und kann mehr Schall
absorbieren als das heute verlegte Basaltpflaster, welches im Vergleich glatter
ist und mehr Schall reflektieren kann. Moderne Pflastersysteme bzw. speziell
konzipierter Schallschutzpflaster verringern das Rollgerauschpegel, indem sie
z. B. eine offenporige Struktur besitzen, die Schallwellen besser absorbiert.

Die Larmminderung in dB(A), die durch die Verwendung von bestimmten Pflas-
tertypen erreicht werden kann, variiert in der Praxis und sollte durch akustische
Tests unter realen Bedingungen bewertet werden. Es gibt jedoch einige Studien
und Richtlinien, die typischerweise eine Reduzierung im Bereich von 1 bis 5 dB
fur verschiedene Pflastersysteme angeben, je nach Material, Konstruktion und
Zustand der Oberflache.

Zudem kann auch durch das Verlegen der Pflasterseine eine Larmreduktion er-
reicht werden. Zu den MalRnahmen gehdren:

Die Verwendung von Pflastersteinen mit einer speziellen entwickelten Tex-
tur. LArmmindernde Pflastersteine werden oft aus speziellen Materialien
hergestellt oder haben eine pordse Textur, die Schall absorbieren kann, an-
statt ihn zu reflektieren. Ein hoheres Porenvolumen ermdglicht es dem
Pflaster, Schallwellen effektiver zu absorbieren, was zur Larmminderung
beitragt.



Das Verlegen von Steinen in einem bestimmten Muster kann das Rollgerau-
sche brechen. Die geometrische Anordnung und die GroRRe der Pflaster-
steine kdnnen auch die akustischen Eigenschaften beeinflussen. Eine unre-
gelmaRige Anordnung kann zur Streuung von Schallwellen beitragen.

Die Integration von Liicken zwischen den Pflastersteinen, welche die
Schallwellen aufnehmen und die Larmreflexion verringern. Weichere Materi-
alien kdnnen dazu beitragen, Vibrationen zu dampfen und die Schalliiber-
tragung zu verringern.

Fir den StralRenzug Mihlenstralie/Alter Markt existiert wie fir die Jakobistralle
bereits eine Planung fiir eine StraRenraumumgestaltung, zu der auch eine Sa-
nierung der Fahrbahnoberflache gehort. Im Gegensatz zur JakobistralRe wird
hier auf dem gréRten Teil des StraRenabschnitts eine Asphaltoberflache herge-
stellt, die wesentlich bessere akustische Eigenschaften als eine Pflasteroberfla-
che hat. Lediglich auf einem kurzen Abschnitt von etwa 70 Metern zwischen der
RitterstralRe und der Sldsternstrafe wird auch hier, wie auf der Jakobistralie,
eine Oberflache aus Betonstein hergestellt.

Auch die Neue Stralte zwischen Wollenweberstralie und Brihl wird Gberplant.
Voraussichtlich im Jahr 2026 wird ein Kanal erneuert und Fernwarme verlegt.
Beim anschlieRenden Wiederherstellen der Fahrbahnoberflache sind die Be-
lange des Denkmalschutzes und des Larmschutzes in Einklang zu bringen. Fur
die Strafl’e Gelber Stern ist im Fall der anstehenden Kanalsanierung (voraus-
sichtlich in den 2030er Jahren) analog zu verfahren.

Der Ersatz des Pflasters durch Asphalt ist am Ostertor bzw. der Osterstralie
grundsatzlich moéglich, da hier keine Belange des Denkmalschutzes zu bertick-
sichtigen sind. Auf der Muhlenstralle bzw. dem Alten Markt gilt dies, zumindest
fur die Abschnitte, bei denen bei dem anstehenden Umbau Asphalt vorgesehen
ist, ebenso. Bei zukiinftiger Uberplanung des Abschnittes ist dies zu berick-
sichtigen. Nachfolgend wird fir die Larmbrennpunkte am Ostertor, der Oster-
stral3e und der Struckmannstral’e gepruft, ob auch der Verbau eines larmopti-
mierten Asphaltbelages maoglich ist.

Im Sinne der Kosteneffizienz sollte bei entsprechender Sanierungen auch die
Wirksamkeit larmmindernder Asphaltdeckschickten geprift werden. Mit neuarti-
gen larmoptimierten Asphaltdeckschichten lassen sich auch bei innerortstypi-
schen Geschwindigkeiten von 30 und 50 km/h noch wirksamere Effekte erzie-
len, sofern wesentliche Voraussetzungen erfiillt sind. Allerdings ist die Wirksam-
keit bei Tempo 30 etwas geringer als bei hdheren Geschwindigkeiten.

Um einen konstanten Verkehrsfluss bzw. eine konstante Geschwindigkeit
zu ermdglichen, sollte der Abstand zwischen den signalgeregelten Knoten-
punkten mindestens 300 m, besser aber 500 m betragen. Durch Maf3nah-
men der Verkehrsverflissigung kdnnen die Abstande zwischen den lichtsig-
nalisierten Knotenpunkten aber auch geringer sein.
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Es bestehen hohe Anforderungen an die Ebenheit der Fahrbahn. Daher
sollten mdglichst wenige Einbauten wie zum Beispiel Strallenbahnschienen
oder Schachtabdeckungen in den Rollspuren liegen und die Einbaufelder
eine ausreichende Bauldnge (mind. 300 m) aufweisen.

Tabelle 19 listetet fir die L&rmbrennpunkte auf Grundlage der voran genannten
Kriterien auf, ob durch den Einbau larmarmer Fahrbahnoberflachen wesentliche
akustische Verbesserungen erzielt werden kénnen.

Eine akustisch positive Wirkung (m) ist zu erwarten, wenn alle Kriterien erfiillt
sind. Diese Bereiche (Struckmannstrafie) sollten priorisiert umgesetzt werden.

Die Wirksamkeit larmoptimierter Fahrbahnoberflachen kann bei Tempo 30 ge-
ringer sein als bei Tempo 50. Daher erhalten Abschnitte mit Tempo 30 nur eine
bedingte Priifempfehlung (=). Diese Abschnitte sollten in der 2. Prioritat geprift
werden. Der Fokus sollte zunachst auf Abschnitte gelegt werden, an denen eine
héhere Larmminderung zu erwarten ist.

An Larmbrennpunkten mit Einbauten (Kanaldeckel) ist die akustische Wirkung
als gering einzuschatzen, sofern die Lage der Einbauten bestehen bleibt. Diese
Abschnitte (o) sollten nur umgesetzt werden, wenn zeitgleich die Lage der Ein-

bauten geandert wird. An den hier untersuchten Larmbrennpunkten ist eine Ein-
schrankung der akustischen Wirkung larmmindernder Fahrbahnbelage durch
Einbauten nicht vor.

Tabelle 19: Abwagung fiir den Einsatz besonders larmmindernder Fahrbahnbelage
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Fur die Mlhlenstrafe bzw. den Alten Markt liegt bereits eine Planung vor, die keinen
larmoptimierten Asphaltbelag vorsieht. Die Planung musste entsprechend angepasst
werden bei gleichzeitig nur bedingter Eignung fiir einen Iarmoptimierten Asphaltbe-
lag aufgrund der geringen Geschwindigkeit.



4.5 Fortschreibung der MaBnahmen aus Runde 3

Die Situation an den Larmbrennpunkten hat sich — abgesehen von den in Kapi-
tel 3.4 dargestellten Ma3nahmen — nicht relevant verandert. Daher haben die
bisher nicht umgesetzten Malknahmen aus den vorangegangenen Runden wei-
ter Glltigkeit. Tabelle 20 fasst diese zusammen.

Idealerweise sollten im Rahmen der Bearbeitung des Larmaktionsplanes Ver-
antwortlichkeiten innerhalb der Verwaltung fiir die Einleitung zur Prifung der
MaRnahmen festgesetzt werden, damit eine Prifung innerhalb des Wirkungsho-
rizontes des Larmaktionsplanes (5 Jahre) veranlasst wird.
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Tabelle 20: Fortzuschreibende MaRnahme in Runde 4
Strafe (LB-Nr.) MaRBnahme(n)
Alfelder Stral3e/B 243 (19) Tempo 70

(22-06h und Sa-So)

Zingel / Kennedydamm (14) Tempo 30 nachts,
Kfz-Reduzierung auf 2 Fahrbahnen,
Radfahrstreifen beidseitig,

Alte HeerstraRe (B 1) im OT Einum (09) Tempo 30 ganztags oder zumindest
nachts

Ortseingangsgestaltung

Berliner Strale (B 1) zwischen der AS Hildes- Tempo 50
heim und Berliner Kreisel (08)

B 494 auf Hohe des OT Drispenstedt (02) Tempo 70
Larmmindernder Fahrbahnbelag

Schiitzenwiese/Alfelder Stral’e (B 243) zwischen Zusammenfassung zu Uberbreiter Misch-
Ulmenweg und Pappelallee (01) spur mit Radfahrstreifen in Regelbreite,

Protected Bike Lane mit Parallelfihrung

Uber Innerste-Au
Larmmindernder Fahrbahnbelag

AnnenstralRe (51) Verbreiterung Seitenrdume
Marienburger Strafle (L 491) (11, 20) Schmale, von der Bebauung abgeriickte
Fahrbahnen,

Fahrbahnteiler zu Querungssicherung,

Verzicht auf unnétige LSA
Larmmindernder Fahrbahnbelag

Kaiserstral3e (B 1) zwischen Kennedydamm und  Fahrstreifenreduzierung abends/nachts

Marie-Wagenknecht-Stralle (06)

Itzumer Hauptstraflle (L 499) sudostlicher Orts- Ortseingangsgestaltung
eingang (58)

Marienburger Stralle (L 491) Hohe Sidfriedhof Ortseingangsgestaltung
(20)

B 243 zwischen Kurt-Schumacher-Stral3e und Larmschutzwand
Hohnsen (19)
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5 Wirkungsprognose

Tabelle 21 fasst die weiter zu priifenden MaRnahmen zusammen und schatzt
fur diese die voraussichtlichen Larmminderungspotenziale ab. Aufgrund der
vorhandenen Netzstruktur sind durch die empfohlenen Malinahmen keine rele-
vanten verkehrlichen Auswirkungen zu erwarten.

Erganzt werden die Empfehlungen in Tabelle 21 um den Umsetzungshorizont.
Vergleichsweise kostenglinstige MalRnahmen mit hohen Larmminderungspoten-
zial werden kurzfristig empfohlen. Teurere sind erfahrungsgeman eher mittel-
bis langfristig umsetzbar, also nicht im Horizont der nachsten 5 Jahre. Sie soll-
ten jedoch schon im Haushalt berticksichtigt werden, um eine mittel- bis lang-
fristige Umsetzung zu ermadglichen.

Die gesamtstadtischen MaRnahmen zur Reduzierung von Larm wie die Forde-
rung des Radverkehrs und des OPNVs sind im Sinne einer mittel- bis langfristi-
gen Strategie ,Vermeidung von Larmemissionen: Am besten ist der Larm, der
gar nicht erst entsteht.“ weiter fortzufihren. Fir diese strategischen Mal3nah-
men kénnen keine konkrete Larmminderungswirkung oder Kosten abgeschatzt
werden. Sie werden in eigenen Konzepten betrachtet, in denen i. d. R. auch
eine Kostenschatzung erfolgt.

Tabelle 22 schatzt die Anzahl der durch die dargestellten MalRnahmen entlaste-
ten Einwohnenden auf Grundlage der Larmkartierung ab.

Tabelle 21: Abschéatzung der L&rmminderungswirkung der vorgeschlagenen
MaRnahmen
Larmbrenn- Zu priifende MaBnahme Geschitzte Kosten Umsetzungs-
punkt Larmminderung horizont

Schutzenwiese/Alfelder Strafle (B 243) zwischen Ulmenweg und Pappelallee (01)

Zusammenfassung zu Uber- erweiterter Prif- hoch mittel- bis
breiter Mischspur mit Radfahr-  bedarf langfristig
streifen in Regelbreite und

Protected Bike Lane mit Pa-

rallelfihrung Uber Innerste-Au

Larmmindernder Fahrbahnbe-
lag bis zu - 7 dB(A) hoch mittel- bis
langfristig

B 494 auf Hohe des OT Drispenstedt (02)

Tempo 70 -3 bis -5 dB(A) gering kurzfristig
Larmmindernder Fahrbahnbe-
lag

Kaiserstraf3e (B 1) zwischen Kennedydamm und Marie-Wagenknecht-Straf3e (06)

Fahrstreifenreduzierung erweiterter Praf- mittel mittel- bis
abends/nachts bedarf langfristig

Berliner StralRe (B 1) zwischen der AS Hildesheim und Berliner Kreisel (08)

Tempo 50 - 2 bis 3 dB(A) gering kurzfristig




RAMBGLL

Larmbrenn- Zu priifende MaBnahme Geschitzte Kosten Umsetzungs- Stadt Hildesheim
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Alte HeerstralRe (B 1) zwischen westlichem und 6stlichen Ende des Siedlungsgebiets Einum (09) Abschlussbericht

Tempo 30 ganztags oder zu- - 2 bis 3 dB(A) gering kurzfristig
mindest nachts erweiterter Pruf- mittel bis  mittel- bis 21.03.2025
Ortseingangsgestaltung bedarf hoch langfristig

Marienburger Strafle (L 491) zwischen An den Osterstlicken und Struckmannstrafl3e (11)

Larmmindernder Fahrbahnbe-  bis zu — 7 dB(A) hoch mittel- bis
lag langfristig
Schmale, von der Bebauung erweiterter Priif- hoch mittel- bis
abgertickte Fahrbahnen, bedarf langfristig
Fahrbahnteiler zu Querungs-

sicherung,

Verzicht auf unnétige LSA

Zingel/Kennedydamm zwischen Schuhstralle und Einumer Strafl3e (14)

Tempo 30 nachts - 2 bis 3 dB(A) gering kurzfristig
Kfz-Reduzierung auf 2 Fahr- Erweiterter Pruf- mittel bis  mittel- bis
bahnen und Radfahrstreifen bedarf hoch langfristig
beidseitig

Alfelder Stralle/B 243 zwischen Hohnsen und Kurt-Schumacher-Strafl3e (19)

Tempo 70 -3 bis -5 dB(A) gering kurzfristig
(22-06h und Sa-So)

B 243 zwischen Kurt-Schumacher-Strafe und Hohnsen (19)

Larmschutzwand bis — 10 dB(A) hoch mittel- bis
langfristig

Marienburger Stralle (L 491) Héhe Siidfriedhof (20)

Ortseingangsgestaltung erweiterter Pruf- hoch Ortseingangs-
bedarf gestaltung

Ostertor/Osterstralie zwischen Jakobistralle und Zingel (47)

Ersatz des Grofsteinpflaster -1 bis -5 dB(A) hoch mittel- bis
durch larmminderndes Pflas- langfristig
ter

StruckmannstralRe (K 104) zwischen Hohnsen und Wiesenstrale (52)

Tempo 30 - 2 bis 3 dB(A) gering kurzfristig
Einbau eines larmoptimierten bis zu - 7 dB(A) hoch mittel- bis
Asphaltbelages langfristig

Neue Straflde zwischen Wollenweberstral3e und Briihl (53)

Ersatz des Grolsteinpflaster -1 bis -5 dB(A) hoch mittel- bis
durch larmminderndes Pflas- langfristig
ter

Gelber Stern zwischen Brihl und KeRlerstralle (55)

Ersatz des Grofsteinpflaster -1 bis -5 dB(A) hoch mittel- bis
durch larmminderndes Pflas- langfristig
ter
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Larmbrenn- Zu priifende MaBnahme Geschitzte Kosten Umsetzungs-
punkt Larmminderung horizont
Annenstralle (51)
Verbreiterung Seitenrdume erweiterter Pruf- hoch mittel- bis
bedarf langfristig
Itzumer Hauptstraf3e (L 499) stidostlicher Ortseingang (58)
Ortseingangsgestaltung erweiterter Prif- hoch mittel- bis
bedarf langfristig

Tabelle 22: Schatzwerte der Anzahl der durch die MaRnahmen entlasteten
Personen
Anzahl entlasteter Personen
ganztags in dB(A) nachts in dB(A)
Larmbrennpunkt MaRnahme ab 70 265-69 255-64 ab 60 255-59  245-54
Schutzenwiese/Alfel- Zuggmmeqfassung
der StraRe (B 243) zu Uberbreiter
zwischen Ulmenweg ~ Mischspur mit Rad-
und Pappelallee (01)  fahrstreifen in Re-
gelbreite
. 501 827 1.238 552 880 1.238
Protected Bike Lane
mit Parallelfihrung
Uber Innerste-Au
Larmmindernder
Fahrbahnbelag
B 494 auf Héhe des ~ Tempo 70 1 17 . 1 o "
OT Drispenstedt (02) | srmmindernder 6 7 343 9 6 3
Fahrbahnbelag
Kaiserstraflte (B 1) Fahrstreifenreduzie-
ischen K dy- bends/nacht
e e e "IN s sz e ats s:2 72
genknecht-Strale
(06)
Berliner StralRe (B 1)  Tempo 50
zwischen der AS Hil- 27 100 173 58 125 173
desheim und Berliner
Kreisel (08)
Alte Heerstrale (B 1) ~ Tempo 30 ganztags
Ortsdurchfahrt im OT ~ oder zumindest
Einum (09) nachts 0 105 197 0 107 199
Ortseingangsgestal-
tung
Zingel/Kennedydamm  Tempo 30 nachts,
(14) Kfz-Reduzierung
auf 2 Fahrbahnen’ 47 271 355 54 277 383
Radfahrstreifen
beidseitig
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Anzahl entlasteter Personen

ganztags in dB(A)

nachts in dB(A)

Larmbrennpunkt MaBnahme ab70  265-69 255-64 ab 60 255-59  245-54
B 243 zwischen Kurt-  Tempo 70
Schumacher-Stralte (22-06h und Sa-So) 0 66 335 0 82 351
und Hohnsen (19)
Larmschutzwand
Marienburger StraRe ~ Schmale, von der
(L 491) (11, 20) Bebauung abge-
rickte Fahrbahnen
Fahrbahnteiler zu
Querungssicherung 280 658 1.306 289 740 1.322
Verzicht auf unné-
tige LSA
Larmmindernder
Fahrbahnbelag
Marienburger StraBe  Ortseingangsgestal-
(L 491) Hohe Stid- tung 1 25 93 3 28 95
friedhof (20)
Ostertor/Osterstrafie Larmmindernder
zwischen Jakobi- Fahrbahnbelag 3 195 229 22 212 229
stralle und Zingel
(47)
Annenstralle (51) Verbreiterung Sei- 0 89 255 0 127 255
tenrdume
StruckmannstralRe Tempo 30 nachts
(K 104) zwischen Srmmi 20 191 301 20 215 301
Hohnsen und Wie- Ilzal;]mt;nwdsrrder
senstrafie (52) anrbannbelag
Neue Straflie zwi- Larmmindernder
schen Wollenweber- Fahrbahnbelag 47 81 195 53 84 195
straBe und Brihl (53)  (Pflaster)
Gelber Stern zwi- Larmmindernder
schen Briihl und Ke3- Fahrbahnbelag 37 74 99 43 44 105
lerstralBe (55) (Pflaster)
ltzumer Hauptstralle Ortseingangsgestal- 0 4 34 0 10 34

(L 499) sudostlicher
Ortseingang (58)

tung
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6 Ruhige Gebiete

Die EG-Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG fordert neben der Sanierung hoch
belasteter Gebiete auch den vorbeugenden Schutz ,ruhiger Gebiete“ vor Larm.
In diesen Gebieten geht es also weniger um eine Verminderung der
Larmbelastungen als vielmehr um eine Vermeidung der Larmzunahme.

Ein ruhiges Gebiet ist laut Artikel 3 der Umgebungslarmrichtlinie ,,ein von der
zusténdigen Behdrde®® festgelegtes Gebiet, in dem bei der Lpen -Index oder ein
anderer geeigneter Ldrmindex fiir sémtliche Schallquellen einen bestimmten,
von dem Mitgliedsstaat festgelegten Wert nicht (ibersteigt".

Eine konkrete oder verbindliche Definition der ruhigen Gebiete wurde auf EU-
Ebene nicht vorgegeben. Konkretisierungen wurden auch vom deutschen Ge-
setzgeber nicht vorgenommen. Die Belange der letztlich festgesetzten ruhigen
Gebiete missen bei der Abwagung zukiinftiger Planungen berticksichtigt wer-
den.

6.1 Ruhige Gebiete in Hildesheim

Die Stadt Hildesheim hat sich bereits in der vorherigen Runde mit ruhigen Ge-
bieten befasst. Diese sind auf Grundlage der aktuellen Larmkarten der Runde 4
fur den StralRen-, Eisenbahn- und Gewerbeldrm zu Uberprufen. Die als ruhige
Gebiete ausgewiesenen Flachen orientieren sich an den zur Naherholung nutz-
baren Bereiche gemaR des Landschaftsrahmenplan der Stadt Hildesheim. Ziel
der Auswahl war es, den Bewohnenden gleichzeitig kurze Wege in umliegende
ruhigere Landschaftsteile zu ermdglichen und Bereiche innerorts, die der Erho-
lung dienen, vor eine Zunahme der “Verlarmung® zu schiitzen°.

Der LAP der 3.Runde stellte zusatzlich noch ,Griinziige im Siedlungsbereich®.
dar. Diese wurden aber nur sehr grob angegeben und umfassten auch Wohn-
und Gewerbegebiete sowie Hauptverkehrsstraen. Diese stellen damit keine
ruhigen Gebiete dar, da diese klar umgrenzte Bereiche sein sollten, die vor Ver-
larmung geschutzt werden sollen.

38 Referat Umwelt, Abt. Umweltplanung / Umweltinformation / Klimaschutz.

39 vqgl. Stadt Hildesheim / PGT Umwelt und Verkehr GmbH (2001), L&rmaktionsplan 3.
Runde (2018) - Stadt Hildesheim, S. 74



Abbildung 21 zeigt die ruhigen Gebiete und Erholungsflachen fiir Hildesheim.
Auflerdem werden darin verlarmte Bereiche der ruhigen Gebiete und Erho-
lungsflachen gezeigt, in denen ein Pegel Loen = 55 dB(A) vorkommt. Die ruhi-
gen Gebiete sind:

1) Am roten Steine

2) Berghdlzchen

3) Finkenberg und Lerchenberg
4) Gallberg

5) Innersteaue bei Himmelsthir
6) Innersteniederung stdlich Hildesheim einschlieRlich des Lénsbruches
7) Klosterlandschaft Marienrode
8) Lange Dreisch und Osterberg
9) Mastberg und Innersteaue

10) Ochtersum &stlich B 243

11) Rottsberghang

12) Steinberg

13) Steinberg auf dem Kreisgebiet
14) Vorholzer Bergland

15) Wallanlagen

Dazu kommt noch die Erholungsflache

16) Hildesheimer Wald
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Abbildung 21: Ruhige Gebiete und Erholungsflachen
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6.2 Strategien zum Schutz ,,Ruhiger Gebiete*

Hintergrund einer Festsetzung von ruhigen Gebieten ist der Vorsorgegedanke.
Bestehende Erholungsflachen sollen erhalten und vor zunehmender Verlar-
mung geschitzt werden.

Dem Richtlinien- und Gesetzgeber geht es bei den ruhigen Gebieten somit um
die Vermeidung der Larmzunahme und weniger um eine Verringerung der vor-
handenen Larmbelastung. Grundlegende Voraussetzung fiir den dauerhaften
Schutz der ruhigen Gebiete vor einer Zunahme des Larms ist ihre Berticksichti-
gung in allen Planungen, die potentiell die Larmbelastung erhéhen kénnen.

In der Praxis betrifft dies vor allem die Bauleitplanung und die Verkehrsplanung.
Die ruhigen Gebiete sind von den zustandigen Behdérden in allen relevanten
Planungen als ein aus dem Larmaktionsplan resultierender Belang zu beach-
ten. Daraus resultiert beispielsweise eine Uberpriifung von Stadt- und Verkehrs-
planungen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die ruhigen Gebiete (z. B. Verlar-
mung, Zerschneidung) oder die Priifung von Siedlungserweiterungen in ruhige
Gebiete hinein.



Dariber hinaus ist aus planerischer Sicht die Integration und Weiterentwicklung
des Aspektes ,Ruhige Gebiete* mit benachbarten Disziplinen wie Landschafts-
planung oder Freiflachenentwicklung wiinschenswert, weil Mallnahmen zum
Schutz ruhiger Gebiete in der Regel ein integriertes Vorgehen von Freiraum-,
Verkehrs- und Stadtplanung erfordern.

So gibt es neben dem Schutz der Ruhe verwandte Ziele wie die Sicherung von
Okologischen und klimatisch wertvollen Bereichen (zu denen viele ruhige Ge-
biete gehdren) oder die Erhdhung der allgemeinen Aufenthaltsqualitat in der
Stadt. Zusammenfassend kénnen folgende Handlungsansatze zum Schutz und
zur Entwicklung der ruhigen Gebiete angewendet werden:

Berlicksichtigung der ruhigen Gebiete in allen potenziell larmerhéhenden
Planungen,

Weiterentwicklung der ruhigen Gebiete im Zusammenhang mit der Stadt-
entwicklungs- und Landschaftsplanung, Freiflachenentwicklung usw.,

Mafnahmen im Inneren der ruhigen Gebiete wie z. B. - allgemeine Erhé-
hung der Aufenthaltsqualitat, beispielsweise durch attraktive und nutzerge-
rechte Gestaltung (Liegewiesen, Grillplatze usw.),

MaRnahmen zur besseren Erreichbarkeit der ruhigen Gebiete fir die Ver-
kehrsmittel des Umweltverbundes (FuR, Rad, OPNV).

Daneben sind auch Malinahmen méglich, die ruhige Gebiete noch ruhiger ma-
chen oder larmerhéhende MalRnahmen in ihrem Umfeld kompensieren und da-
mit zu einer hdheren Erholungsfunktion und Lebensqualitat in der Stadt beitra-
gen. Dazu gehoren beispielsweise landschaftsgestalterisch integrierte Larm-
schutzwalle und die Prifung von verkehrsbezogenen Mal3hahmen im Umfeld
der Gebiete. Bei letztgenannten MalRnahmen mussen jedoch die Wechselwir-
kungen mit bewohnten Bereichen beachtet werden.
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7 Offentlichkeitsbeteiligung

Bei der Aufstellung eines Aktionsplanes muss die Offentlichkeit laut EU-Umge-
bungslarmrichtlinie nicht nur klar und verstandlich informiert (Artikel 9), sondern
auch beteiligt werden. Hierzu sagt die Richtlinie in Artikel 8 (7), dass die Offent-
lichkeit ,zu Vorschlagen fur Aktionsplane gehort wird“ und dass sie ,rechtzeitig
und effektiv* die Mdglichkeit erhalt, an der Ausarbeitung und der Uberpriifung
der Aktionsplane mitzuwirken.

Offentlichkeit, so die Richtlinie, kénnen Verbande, Organisationen und Einzel-
personen sein. Die Behdrden sind gehalten, die Ergebnisse der Mitwirkung zu
berlicksichtigen und die Offentlichkeit auch entsprechend lber die Entscheidun-
gen zu informieren. Auch fordert die Richtlinie ,angemessene Fristen* und eine
»=ausreichende Zeitspanne* fur jede Phase der Mitwirkung. Das gesamte Verfah-
ren muss ausreichend transparent gemacht werden.

Die Stadt informiert die Blrgerschaft auch auferhalb Erarbeitung der Larmakti-
onsplanung auf der Webseite: Larmaktionsplanung | Stadt Hildesheim (stadt-

hildesheim.de).

Im Rahmen der Erarbeitung des Larmaktionsplanes informierte die Stadt die
Birgerschaft durch Pressemitteilungen. In einer Abendveranstaltung am
25.09.2024 informierte und beteiligte die Stadt die Offentlichkeit. Zur Veranstal-
tung kamen vier Personen. Ein Protokoll findet sich in Anhang A.

Am 2.12.2024 wurde der Entwurfsbericht als Mitteilung im Ausschuss fiir Stadt-
entwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr vorgestellt.

Eine weitere Mdglichkeit sich einzubringen erfolgte im Rahmen der Offenle-
gung. Diese erfolgte vom 13.12.2024 bis 31.01.2025. Es gingen elf Stellung-
nahmen ein. Sie wurden abgewogen und in den Larmaktionsplan Gberfihrt. An-
hang B dokumentiert das Abwagungsverfahren.

Die Bearbeitung wurde durch einen Arbeitskreis mit Vertretern der Verwaltung
begleitet, in dem die Stande und Inhalte besprochen und abgestimmt wurden.


https://www.stadt-hildesheim.de/portal/seiten/laermaktionsplanung-900000824-33610.html
https://www.stadt-hildesheim.de/portal/seiten/laermaktionsplanung-900000824-33610.html

8 Zusammenfassung

Die Stadt Hildesheim schreibt turnusmagig den Larmaktionsplan nach EG-Um-
gebungslarmrichtlinie fort. Das Ziel dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe ist es, die
potenziell gesundheitsrelevanten Larmbelastungen zu verringern. Der Larmakti-
onsplan in Hildesheim wertet die Larmbetroffenheiten fir den Stral3en- uns Ei-
senbahnverkehr sowie die Gewerbeanlagen (IED) aus. Die Malnahmenpla-
nung konzentriert sich auf den Stralkenverkehr, da die Stadt vor allem hier Ein-
fluss auf die Larmminderung nehmen kann.

Durch den StralRenverkehr sind in Hildesheim am Gesamttag 15.200 und in der
Nacht 17.500Personen gesundheitsrelevanten Larmpegeln Uber 65 dB(A)
(Loen) bzw. 55 dB(A) (Lnignt) ausgesetzt. Durch Schienenverkehrslarm sind rund
580 Menschen im Tagesmittel und 1.180 Menschen in der Nacht von gesund-
heitsrelevanten Larmpegeln betroffen. Durch Larm von IED-Anlagen sind rund
80 Menschen im Tagesmittel und 115 Menschen in der Nacht von gesundheits-
relevanten Larmpegeln betroffen.

In der Vergangenheit hat die Stadt Hildesheim bereits verschiedene Malinah-
men wie Fahrbahnsanierungen oder Stralenraumumgestaltungen zur Larm-
minderung umgesetzt. (Langfristige) Strategien wie die Forderung des Umwelt-
verbundes sind Bestandteil eigener Planungen, um eine effiziente Umsetzung
zu gewabhrleisten

Zur Minderung des verbleibenden Stralenverkehrslarm sind folgende Hand-
lungspotenziale vorhanden, die im Anschluss an die Aufstellung des Larmakti-
onsplanes weiter zu prifen sind:

Geschwindigkeitsreduzierungen,

Einbau von larmoptimierten Fahrbahnoberflachen, die in Einklang mit den
Belangen des Denkmalschutzes zu bringen sind,

Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit,

StralRenraumumgestaltungen und damit verbunden die Férderung und Aus-
bau des Umweltverbundes (bspw. durch Schaffen von Radverkehrsanlagen
oder Querungsstellen).

Die Stadt Hildesheim schreibt die ruhigen Gebiete fort. Sie setzt 15 ruhige Ge-
biete im Stadtgebiet und eine Erholungsflache fest. Diese sind bei Planungen
zu berlcksichtigen und die Belange abzuwagen.

Die Offentlichkeit wurde im Rahmen einer Abendveranstaltung sowie (iber die
offentliche Auslegung, Pressemitteilungen und die stadtische Internetseite infor-
miert und beteiligt.
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RAMBGLL

Ergebnisprotokoll zur Offentlichkeitsveranstaltung Stadt Hildesheim
der Larmaktionsplanung am 25.09.2024 Ergebnisprotokoll
der Offentlichkeits-
Zeit: Mittwoch, 25.09.2024, 17.30 — 19.00 Uhr veranstaltung zum
ort: Markt 1, 3 31134 Hildesheim Larmaktionsplan
25.09.2024
Anzahl der Blrger_innen: 4 Personen
Fachlicher Input: Frau Anne-Susan Freimuth

Ramboll Deutschland GmbH
anne-susan.freimuth@ramboll.com

Anlage: Prasentation

Ablauf

Frau Brouér begriif3t die Teilnehmenden.

Frau Freimuth gibt einen Uberblick zu den Inhalten eines Larmaktionspla-
nes, zum Vorgehen und dem Stand in Hildesheim (siehe Prasentation).

Die Teilnehmenden stellen Fragen, diskutieren und geben erganzende Hin-
weise.

Die Teilnehmenden sind eingeladen, sich auf der Internetseite der Stadt zu
informieren und sich im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung im Januar
2025 weiter zu beteiligen

Ergebnisse:

Die Teilnehmenden nehmen die Inhalte zur Kenntnis und kénnen dem Vor-
gehen und der Methodik folgen.

Die Anmerkungen und Hinweise werden aufgenommen, gepruft und in der
Larmaktionsplanung bertcksichtigt.

Die Alfelder Stral3e wird als laut empfunden. Insbesondere in der Nacht

werden die LArmbelastungen als Gberdurchschnittlich empfunden. Hier
wurden bereits MalRnahmen zur La&rmminderung umgesetzt. Die Teilneh-
menden sehen eine Anpassung der Stralenraumgestaltung und eine Er-
weiterung der Parkregelung als weitere Mdglichkeiten zur Larmminderung.

Umgesetzte MaRnahmen, die zur LA&rmminderungen beitragen, sollten star-
ker kontrolliert werden.


mailto:anne-susan.freimuth@ramboll.com

RAMBGLL

Stadt Hildesheim
Ergebnisprotokoll
der Offentlichkeits-
veranstaltung zum
Larmaktionsplan

©® Bei neuen Bauvorhaben ist der ,Larm* stets mit zubetrachten. Im Rahmen
der Verfahren sind entsprechende LarmschutzmaflRnahmen festzusetzen.

25.09.2024
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In der Zeit vom 13.12.2024 bis 31.01.2025 fand fiir den Larmaktionsplan der Stadt Hildesheim die Tragerbeteiligung und die 6ffentliche Auslegung statt. Die Stellungnahme der Trager 6ffentlicher Belange fragte die Stadt Hildesheim per E- Stadt Hildesheim
Mail an. Die 6ffentliche Auslegung erfolgte Uber die Internetseite der Stadt. Die Birger*innen konnte per Post oder per Mail Hinweise, Anmerkungen und Anregungen geben. Insgesamt gingen 11 Stellungnahmen ein. Aufgrund des

Datenschutzes und der Handhabbarkeit sind die relevanten Inhalte extrahiert und nachfolgend dargestellt. Die Originalstellungnahmen kdnnen bei der Stadt eingesehen werden. Larmaktionsplan

Landkreis Hildesheim, Landrat, 23.12.2024

Keine Bedenken oder Anmerkungen

Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Eisenbahn-Bundesamt, 06.01.2025

Im LAP-Entwurf der Stadt Hildesheim wird auf Seite 23 die Abbildung “Strategische Larmkarte Runde 4 fir den
Schienenverkehr von Eisenbahnen des Bundes Nacht“ dargestellt. Die Larmkarte stellt allerdings nicht die Isophonen fiir
den Larmindex LNight, sondern die Isophonen fiir den Larmindex LDEN, also den Tag-Abend-Nacht-Larmindex, dar. Ich
bitte Sie hierzu die korrekte Karte mit LNight zu verwenden, die Sie hier herunterladen kdnnen:

Die Larmkarte stellt [...] nicht die Isophonen fir den Larmindex LNight, sondern die Isophonen fiir den Larmindex LDEN,
also den Tag-Abend-Nacht-Larmindex, dar. Ich bitte Sie hierzu die korrekte Karte mit LNight zu verwenden, die Sie hier
herunterladen kénnen:
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/Ballungsraeume/ni/ni_node.html

Die Abbildung wird ausgetauscht.

Seite 24:

Auf der Seite 24 sind die in der Tabelle 6 ,Geschatzte Zahl der vom Schienenverkehrslarm belasteten Menschen
(Eisenbahnen) angegebenen Werte nicht korrekt. Bitte verwenden Sie die Werte fiir Hildesheim aus der
Verdffentlichung des Eisenbahn-Bundesamtes fiir Ballungsrdume ,,Anhang Il zum Larmaktionsplan Runde 4, welche
Sie hier herunterladen kénnen:

https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm _an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung node.html

Tabelle 6 zeigte die Betroffenenzahlen nach dem Geoportal GeoPortal.EBA - Verfiigbare Kartendienste von
GeoPortal. EBA.

Die Betroffenenzahlen werden auf Grundlage des ,,Anhang Il zum Larmaktionsplan Runde 4“ des Eisenbahn-
Bundesamtes aktualisiert.

Auch die Werte in Tabelle 7 und Tabelle 8 sollten durch die Werte aus dem Anhang Il zum Larmaktionsplan des
Eisenbahn-Bundesamtes ersetzt werden. Bitte beachten Sie, dass die Werte fiir geschatzte Falle starker Belastigung
und starker Schlafstérung als Gesamtwert jeweils fur LDEN und LNight veroffentlicht werden.

Die Daten werden auf Grundlage des ,Anhang Il zum Larmaktionsplan Runde 4 des Eisenbahn-
Bundesamtes aktualisiert.

Die Anlage 3 zum Gesamtkonzept der Larmsanierung des Bundes stellt das Verzeichnis der noch zu bearbeitenden
Larmsanierungsbereiche dar. Dies bedeutet, dass zu gegebener Zeit in den genannten Bereichen eine schalltechnische
Untersuchung durchgefiihrt wird, anhand derer ermittelt wird, ob und wenn ja welcher Bedarf an
Larmsanierungsmalnahmen gegebenenfalls besteht. Die in der Anlage 3 enthaltenen Sanierungsbereiche, welche die
Stadt Hildesheim betreffen, finden Sie in folgender Tabelle:

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Im Kapitel zur MaRnahmenplanung wird erganzt, dass fiir die
Larmaktionsplanung an Eisenbahnstrecken des Bundes das Eisenbahn-Bundesamt zustandig ist und ein
Verweis auf den Larmaktionsplan gesetzt.

Ich méchte darauf hinweisen, dass ruhige Gebiete, die sich in der Nahe von Schienenverkehrswegen von Eisenbahnen
des Bundes befinden, durch Schienenverkehrslarm beeintrachtigt sein kénnen. Wir bitten Sie, diesen Umstand bei der
Ausweisung ruhiger Gebiete zu berlicksichtigen.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Lérmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen. Die
Ausweisung der ruhigen Gebiete berlicksichtigt die Larmkarten des Eisenbahnverkehrs.

Polizeiinspektion Hildesheim, 23.01.2025

Von hier ergeht aktuell keine inhaltliche Aussage.

Die Polizeiinspektion Hildesheim wird bei der Umsetzung konkreter MaRnahmen, hier besonders zu angedachten
Geschwindigkeitsreduzierungen, im Rahmen des Anhdrungsverfahren nach der StVO Stellung nehmen.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Die Autobahn GmbH des Bundes, AuBenstelle Bad Gandersheim, 29.01.2025

000

Der vorliegende Entwurf des Larmaktionsplanes enthalt zahlreiche Malnahmen zur Larmminderung im Bereich von
Larmbrennpunkten. Keine dieser MaBnahmen betrifft die Autobahn GmbH. Insoweit bestehen aus Sicht der Autobahn
GmbH des Bundes keine Einwande gegen den vorliegenden Entwurf.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Ortsbiirgermeister Marienburger Hohe / Galgenberg, Hildesheim, 31.01.2025

Leider wird in dieser Fortschreibung des LAP nicht mehr im Einzelnen dargestellt, wie viele Menschen an den einzelnen
StralRenziigen durch gesundheitsgefahrdenden Larm betroffen sind. Diese Angabe erfolgt leider nur noch fiir die
gesamte Stadt. In friiheren Stufen des LAP war u.a. aufgefiihrt, dass an der Marienburger Stral3e nachts mehr als 1.000
Menschen durch ibermafRige Larmuberschreitungen betroffen sind.

Ich bitte deshalb um Angabe der Larmbetroffenen fir die jeweiligen Strallenzige.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Die Wirkungsprognose zeigt die Anzahl der entlasteten Personen. Dort ist auch die Marienburger Stralle
aufgefiihrt.

Anhang B
Umgang mit den
Anmerkungen der
Beteiligung

21.03.2025


https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermkartierung/Ballungsraeume/ni/ni_node.html
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html
https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de/?lang=de&topic=ulr_r4&bgLayer=sgx_geodatenzentrum_de_web_grau_EU_EPSG_25832_TOPPLUS&catalogNodes=15,11,12,10,13&E=565085.18&N=5778389.18&zoom=7&layers_opacity=8516672f32a448d47a5725f27411e2ee&layers=706fbb70b8702397f48df0bde262cdd3&layers_visibility=b69bdef89af5a230eb615368e43921b0
https://geoportal.eisenbahn-bundesamt.de/?lang=de&topic=ulr_r4&bgLayer=sgx_geodatenzentrum_de_web_grau_EU_EPSG_25832_TOPPLUS&catalogNodes=15,11,12,10,13&E=565085.18&N=5778389.18&zoom=7&layers_opacity=8516672f32a448d47a5725f27411e2ee&layers=706fbb70b8702397f48df0bde262cdd3&layers_visibility=b69bdef89af5a230eb615368e43921b0

Durch die aktuelle Novellierung der STVO (zuletzt gedndert durch Artikel 24 der Verordnung vom 11. Dezember 2024)
gibt es nun mehr Handhabe und Méglichkeiten gegen gesundheitsgefahrdenden Verkehrslarm einzuschreiten mittels
Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeiten.

So heifdt es eindeutig und ohne Verweis etwa auf die ,Leichtigkeit des Verkehrs® in § 45 Abs. 1:

Die StralBenverkehrsbehérden kénnen die Benutzung bestimmter Straen oder StraBenstrecken aus Griinden der
Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschrédnken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht
haben sie ... 3. zum Schutz der Wohnbevélkerung vor Larm und Abgasen.

Auf dieser neuen rechtlichen Basis ist aus meiner Sicht zu priifen, ob im betroffenen Bereich der Marienburger Stralie
die zulassige Hochstgeschwindigkeit insbesondere in der Nacht, aber auch dartber hinaus, aus Larmschutzgrinden zu
reduzieren ist.

In der 2. Stufe des LAP war diese MalRnahme bereits aufgefiihrt und anschlieRend durch das Nds. Verkehrsministerium
abgelehnt worden. Aber die Begriindung flr die damalige Ablehnung ist durch die Novellierung der STVO entfallen.

In diesem Zusammenhang mdchte ich darauf hinweisen, dass die in einem anderen Zusammenhang von der Stadt
getétigte Aussage, "man miisse erst auf die Uberarbeitung der Verwaltungsvorschriften zur STVO Novelle warten” in
diesem Zusammenhang nicht stichhaltig ist. Zum Einen bietet schon die STVO Novelle eine Grundlage zum Handeln,
niemand ist gezwungen zu warten. Zum Anderen sind die Verwaltungsvorschriften aktuell in Arbeit und dirften in
absehbarer Zeit in Kraft treten. Wenn die zitierte Aussage zum Nichthandeln hier angewendet wiirde, wirde die STVO
Novelle erst in der 5. Stufe des LAP in flinf Jahren zum tragen kommen. Das darf nicht sein, den larmbetroffenen
Anwohnenden muss jetzt geholfen werden, nicht erst in friihestens funf Jahren.

Dieser Sachverhalt ist natlrlich auch fiir betroffene StralRen in anderen Stadtteilen zu Gberprifen.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderung. Die
weiterfihrende Prifung und Anordnung der MaRnahmen obliegt der StraRenverkehrsbehérde. Sie priift die
Anordnung immer unter den gultigen Rechtsgrundlagen.

Folgender Hinweis erging von der Stralenverkehrsbehorde:

§ 45 Abs. 1 Nr. 3 StVO hat sich in diesem Punkt nicht gedndert. Beispielsweise stand in der StVO vom
06.03.2013 bereits diese Formulierung:

Die StralRenverkehrsbehdrden kdnnen die Benutzung bestimmter Strallen oder Strallenstrecken aus
Griinden der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs beschranken oder verbieten und den Verkehr umleiten.
Das gleiche Recht haben Sie zum Schutz der Wohnbevélkerung vor Larm und Abgasen.

Die rechtliche Basis ist somit die gleichen. Die StralRenverkehrsbehdrden sind weiterhin angewiesen die
weiteren vorhandenen rechtlichen Grundlagen anzuwenden, die allesamt bislang nicht gedndert wurden.

In Tabelle 11, Nr. 24, ist auch die Stralle Am Kreuzfeld als Larmbrennpunkt aufgefiihrt. AbhilfemalRnahmen sind aber
nicht vorgesehen. Dies ist zu &ndern, u.a. mit dem Sachverhalt, dass oberhalb der Stralle Am Kreuzfeld auch ein
Senior*innenheim (Lambertinum) liegt.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Die Runde IV der Larmaktionsplanung schreibt zum einen die Manahmen aus den vorherigen Runden fort
und zeigt Handlungspotentiale fiir 5 zusatzliche Larmbrennpunkte auf. Hintergrund ist, dass die Ressourcen
fur die weitere Prifung und Umsetzung der Potenziale begrenzt sind. In den vorherigen Runden wurden
keine Handlungspotentiale identifiziert. Die zusatzlichen Larmbrennpunkte wurden entsprechend der
Methodik auf Seite 49 ausgewahlt. Die Nr. 24 aus Tabelle 11 wurde fir eine Prifung von
Handlungspotentiale in Runde IV zurtckgestellt.

In Tabelle 11, Nr. 23, ist auch ein Abschnitt der Goslarschen LandstraRe als Larmbrennpunkt aufgefiihrt. Auch hierzu
sind keine AbhilfemaRnahmen geplant. Dies ist zu andern und Abhilfemalinahmen sind vorzusehen.

Die Runde IV der Larmaktionsplanung schreibt zum einen die Manahmen aus den vorherigen Runden fort
und zeigt Handlungspotentiale fiir 5 zusatzliche Larmbrennpunkte auf. Hintergrund ist, dass die Ressourcen
fur die weitere Prifung und Umsetzung der Potenziale begrenzt sind. In den vorherigen Runden wurden
keine Handlungspotentiale identifiziert. Die zusatzlichen Larmbrennpunkte wurden entsprechend der
Methodik auf Seite 49 ausgewahlt. Die Nr. 23 aus Tabelle 11 wurde fir eine Prifung von
Handlungspotentiale in Runde IV zurtickgestellt.

In der aktuellen Stufe des LAP ist nun auch neu die Bromberger Stral3e bis hinauf zur Sebastian-Bach-Stral3e als neuer
Larmbrennpunkt aufgefuhrt (Nr. 45 in Tabelle 11) und zwar auch hier tags und nachts. Es sind aber keine
AbhilfemalRnahmen aufgefiihrt.

Dies ist im LAP zu andern! Weil bauliche MalRnahmen am groben und I&armverursachenden Strallenbelag
(Kopfsteinpflaster) in den nachsten Jahren nicht zu erwarten sind, bietet sich hier eine Geschwindigkeitsreduzierung als
einfache MalRnahme an. Gerade beim Kopfsteinpflaster hat eine Reduzierung von den bestehenden 30 km/h auf 20
km/h oder weniger eine erhebliche Larmminderung zur Folge.

Wenn eine solche Reduzierung erfolgt, sind die dort gefahrenen Geschwindigkeiten natirlich auch regelmaRig zu
Uberwachen, damit die LA&rmminderung auch tatsachlich auftritt.

Die Runde IV der Larmaktionsplanung schreibt zum einen die Malnahmen aus den vorherigen Runden fort
und zeigt Handlungspotentiale fiir 5 zusatzliche Larmbrennpunkte auf. Hintergrund ist, dass die Ressourcen
fur die weitere Prifung und Umsetzung der Potenziale begrenzt sind. In den vorherigen Runden wurden
keine Handlungspotentiale identifiziert. Die zusatzlichen Larmbrennpunkte wurden entsprechend der
Methodik auf Seite 49 ausgewahlt. Die Nr. 45 aus Tabelle 11 wurde fir eine Prifung von
Handlungspotentiale in Runde IV zuriickgestellt.

In Abbildung 3 ist auch dargestellt, dass es negative Larmauswirkungen in einigen Seitenstralen der Marienburger
StralRe gibt. Diese Auswirkungen werden aber in dieser Stufe des LAP nicht weiter betrachtet. Das ist zu kritisieren,
aulRerdem ware eine Verbesserung der Larmsituation einfach: Wenn wie in Punkt 2 dargestellt die
Hochstgeschwindigkeiten in der Marienburger StralRe reduziert werden, hat dies auch direkte positive Auswirkungen auf
die betroffenen SeitenstralRen.

Die Runde IV der Larmaktionsplanung schreibt zum einen die Manahmen aus den vorherigen Runden fort
und zeigt Handlungspotentiale fiir 5 zusatzliche Larmbrennpunkte auf. Hintergrund ist, dass die Ressourcen
fur die weitere Priifung und Umsetzung der Potenziale begrenzt sind.

Nebenbei: Bei den aufgefiihrten weiteren Planungen und Ansatzen (Kap. 3.3) fehlt das Mobilitadtskonzept fiir den
Hildesheimer Siiden. Dieses Konzept kénnte aber ebenfalls positive Wirkungen zur Larmminderung bewirken, wenn
man es denn umsetzt. Oder ist dies nicht mehr vorgesehen?

Das Mobilitatskonzept Hildesheimer Stiden wird im Kapitel Auswertung vorhandener Planungen und Anséatze
erganzt.

ADFC, 29.01.2025

Der ADFC stimmt dem Entwurf der 4. Stufe des Larmaktionsplans mit den entwickelten MaRnahmen zu. Wir haben
keine Einwande oder Verbesserungsvorschlage.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.
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VCD, Kreisverband Hildesheim, 30.01.2025

Dateiseite 11:

Als Auslésewerte sollten die Vorsorgewerte der Weltgesundheitsorganisation (WHQO) genutzt werden, also LDEN 55
dB(A) und LNight 45 dB(A) statt 65 / 55 dB(A).

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Lérmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Der Larmaktionsplan diskutiert in Kapitel 2.2 auf S. 4f die unterschiedlichen Schwellenwerte. Aufgrund der
Vielzahl an Larmbrennpunkten sind Prioritdten zu setzen. Die Runde IV nutzt dafir die
gesundheitsrelevanten Schwellenwerte vom Sachverstandigenrat fir Umweltfragen. In Runde V werden die
fur die MaBnahmenpriifung genutzten Auslosewerte Uberpriift.

Die Larmkartierung der Runde IV im Eisenbahnverkehr weist die Vorsorgewerte der WHO aus. Fir den Kfz-
Verkehr und die IED-Anlagen wurden die Vorsorgewerte fiir den Gesamttag ausgewiesen. Fir die
Nachtwerte liegen entsprechend der Vorgaben keine Zahlen vor.

Dateiseite 12:

Fluglarm ist fir die Larmbetroffenen im Hildesheimer Norden (insbes. Drispenstedt) sehr relevant und sollte mit
betrachtet werden, auch wenn keine gesetzliche Verpflichtung daflr besteht.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Lérmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist Fluglarm in Hildesheim nicht relevant. Es besteht keine gesetzliche
Verpflichtung fur die Stadt eine Larmkartierung oder Aktionsplanung zu erstellen.

Dateiseite 13 f.:

In friheren LAPs wurde die Zahl der larmbetroffenen Menschen je Stralle aufgelistet, nun nur noch die Gesamtzahl der
Betroffenen in ganz Hildesheim (Tabellen 1+2). Die Zahlen sollten wieder nach StralRen dargestellt werden, um die
Priorisierung von MaRRnahmen zu begriinden.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Lérmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Die Wirkungsprognose zeigt die Anzahl der entlasteten Personen. Die Stadt beruicksichtigt dies bei der
Maflnahmenpriorisierung.

Dateiseite 14 ff.:

Den Larmbetroffenen ist es egal, von welchen Stralentyp der Larm verursacht wird. Auf die verwirrende und
verharmlosende gesonderte Betrachtung der HauptstraRen in der Bestandsaufnahme sollte daher verzichtet werden.
Grundlage fiir die Darstellung der Belastungssituation sollte ausschlieRlich das erweiterte StraRennetz sein.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Lérmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Dateiseite 19:

Betroffen von potenziell gesundheitsgefahrdenden Larmpegeln LDEN = 65 dB(A) am Gesamttag rund 15.200 und von
LNight = 55 dB(A) in der Nacht sind rund 17.500 Einwohnende. Das entspricht rund 15 % bzw. 17,2 % der gesamten
Bevolkerung von Hildesheim — eine riesige Zahl von Menschen. Wirden die Vorsorgewerte der WHO zu Grunde gelegt,
waren es sogar noch viel mehr! Bitte zumindest erganzen, wie hoch diese Zahl ware, wenn die WHO-Vorsorgewerte
zugrunde gelegt werden.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Die Anzahl der Betroffenen je Larmquelle sind in Kapitel 3.2 dargestellt. Die Larmkartierung der Runde IV im
Eisenbahnverkehr weist die Vorsorgewerte der WHO aus. Fiir den Kfz-Verkehr und die IED-Anlagen wurden
die Vorsorgewerte fir den Gesamttag ausgewiesen. Fir die Nachtwerte liegen entsprechend der Vorgaben
keine Zahlen vor.

Dateiseite 29:

Larmbrennpunkte 33+34 (v.a. Dingworthstr. und westl Abschnitt Phoenixstr. Bis Blankebach + stdl. Abschnitt Elzerstr.
bis Bushaltestelle ,Krehlastr.” + westl. Abschnitt Bergsteinweg ab Einmiindung ,Am Blankebach®) keine MalRnahmen
geplant. Hier ware erneut Begrenzung auf Tempo 30 tags wie nachts zu fordern.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Lérmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Kapitel 3.2 evaluiert die MalRnahmen der vorangegangenen Runden. In den vergangenen Runden wurde
Tempo 30 nichts als MalRnahme gefihrt.
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Dateiseite 37:

Zum OPNV wird auf den Nahverkehrsplan 2019 Bezug genommen und zitiert, ,das gute OPNV-Angebot in Stadt und
Landkreis solle weiterentwickelt werden*. Diese Aussage ist zu korrigieren, da im Stadtgebiet in den letzten Jahren
bekanntermaRen ein weitaus schlechteres OPNV-Angebot gefahren worden ist als im NVP 2019 vorgegeben. Darin liegt
sicherlich auch einer der Griinde fiir die hohe Larmbelastung und andere Verfehlung von Umweltzielen durch eine
weitere Zunahme des MIV.

Der Larmaktionsplan wird angepasst und beschreibt die vom Rat der Stadt Hildesheim beschlossene
strategische Zielausrichtung als Grundlage des fortgeschriebenen Nahverkehrsplans.

Dateiseite 41 ff.:

Noch offene MalRnahmen aus Runde 3: sollten alle umgesetzt werden! Die Begriindung ,,Auswirkung einer
Geschwindigkeitssenkung nicht nachgewiesen® ist nicht nachvollziehbar, da jede Geschwindigkeitssenkung den Larm
reduziert (s. Abb. 20 LAP)

Die Formulierung wird angepasst

Dateiseite 42:

Dass immer noch Ma3nahmen aus LAP-Stufe 2 offen sind — seit Uber 10 Jahren also — ist nicht akzeptabel. Z.B..Alfelder
StralRe: Zusammenfassung zu Uberbreiter Mischspur mit Radfahrstreifen in Regelbreite. Diese sollten vordringlich
umgesetzt werden.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Lérmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.
Die Umsetzung der MaRnahmen erfolgt in Abhangigkeit der vorhandenen Ressourcen.

Dateiseite 43:

»,Malinahme nach Prifung nicht umsetzbar” halten wir fiir ein Armutszeugnis der Stadtverwaltung. Eine
Verkehrsberuhigung der Schuhstralle ist weiterhin eine zentrale verkehrspolitische Forderung. Eine nachtliche
Reduzierung der Fahrbahnzahl auf der Kaiserstrafe kdnnte z.B. durch Erlaubnis des nachtlichen Parkens auf der
rechten Spur erfolgen (wie z.B. an der Alfelder Stralle praktiziert)

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Lérmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Die Umsetzung der MaRnahme wirde bedeuten, dass die LSA (Ampel) entféllt. Dies ist bei der vorhandenen
Verkehrsstarke derzeit wegen der Verkehrssicherheit nicht vertretbar. Der Aspekt der Verkehrssicherheit wird
erganzt. Die Kaiserstral3e ist aufgrund der duBeren Rahmenbedingung nicht vergleichbar mit der Alfelder
StralRe. Eine Umsetzung der MaRnahme bedarf einer tiefergehende Planung

Dateiseite 49:

Abb. 16 zeigt das Potenzial, das durch Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit besteht (von 70 auf 50, von 50
auf 30 usw.) — s.u. Anmerkung zu Kap. 4.3. Diese Stral3en sollten, soweit nicht bereits enthalten, sdmtlich mit den
entsprechenden MaRnahmen in die Malnahmentabellen aufgenommen werden.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Die Larmaktionsplanung setzt Prioritaten fiir die im Anschluss an dem Larmaktionsplan zu priifenden
MafRnahmen. Unter Beriicksichtigung der vorhandenen Ressourcen ist eine pauschale Aufnahme dieser
MaRnahme nicht sinnvoll, da eine Prifung innerhalb des Wirkungshorizontes der Runde IV nicht mdglich ist.

Dateiseite 58 ff.:

Bei den MaRnahmen sollte auch die Reduzierung der Verkehrsmengen z.B. durch modale Sperren (Einbahnstral3en,
Abbiegeverbote, Strallenunterbrechung) untersucht werden. Dies ware z.B. fiir die Neue Straf3e sinnvoll. Fir einen
besseren Stralenbelag in der Neuen Strale und am Gelben Stern miissen dringend Lésungen mit der Denkmalpflege
gefunden werden. Dies hat nicht Zeit bis in die 2030er Jahre. Neben der direkten Larmreduzierung wirde ein besserer
Belag auch eine bessere Nutzbarkeit fir den Rad- und FuRverkehr bringen und dadurch den Modal Split positiv
beeinflussen.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Lérmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Maflinahmen wie modale Filter sind in eigenen Konzepten zu betrachten und die rdumlichen Wirkungen auf
andere Bereiche zu untersuchen. Dies kann der Larmaktionsplan nicht leisten. Bzgl. des Fahrbahnbelages
weist S. 61 im Bericht darauf hin, dass die Belange des Denkmalschutzes und des Larmschutzes in
Einklang. Dies ist beispielsweise in der Jakobistral3e erfolgt. Die Planungen dort dienen als Grundlage.

Dateiseite 60:

Die 2024 veranderte StVO bietet viel mehr Spielrdume zur Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit. So heifdt es
hier eindeutig, und ohne Verweis etwa auf die ,Leichtigkeit des Verkehrs“in § 45 Abs. 1: Die Stralkenverkehrsbehdrden
kénnen die Benutzung bestimmter Straflen oder Straflenstrecken aus Grinden der Sicherheit oder Ordnung des
Verkehrs beschranken oder verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben sie ... 3. zum Schutz der
Wohnbevdlkerung vor Larm und Abgasen. (StralRenverkehrs-Ordnung vom 6. Marz 2013 (BGBI. | S. 367), die zuletzt
durch Artikel 24 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 (BGBI. 2024 | S. 411) geandert worden ist). (Siehe Auszug der
StVO im Anghang)

Kap. 4.3 muss entsprechend Uberarbeitet werden.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderung. Die
weiterfuhrende Prifung und Anordnung der MaRnahmen obliegt der Stralenverkehrsbehdérde. Sie priift die
Anordnung immer unter den guiltigen Rechtsgrundlagen.

Folgender Hinweis erging von der StralRenverkehrsbehdorde:

§ 45 Abs. 1 Nr. 3 StVO hat sich in diesem Punkt nicht gedndert. Beispielsweise stand in der StVO vom
06.03.2013 bereits diese Formulierung:

Die StralRenverkehrsbehdrden kdnnen die Benutzung bestimmter Straen oder Stralenstrecken aus
Griinden der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs beschranken oder verbieten und den Verkehr umleiten.
Das gleiche Recht haben Sie zum Schutz der Wohnbevoélkerung vor Larm und Abgasen.

Die rechtliche Basis ist somit die gleichen. Die StralRenverkehrsbehdrden sind weiterhin angewiesen die
weiteren vorhandenen rechtlichen Grundlagen anzuwenden, die allesamt bislang nicht gedndert wurden.

Dateiseite 68:

Tab. 20 sollte direkt mit Tab. 14 gegenulbergestellt werden, um Vergleich zu ermdglichen. Spalte 1 und 2 sollten in
beiden Tabellen getauscht werden zugunsten der besseren Lesbarkeit: erst wo, dann was

In Tabelle 20 werden die Spalte 1 und 2 getauscht.

Dateiseite 69 ff.:

In allen Tabellen sollten Brennpunkte einheitlich nach ihrer Nummerierung geordnet werden zugunsten besserer
Lesbarkeit. Es fehlt eine Ubersichtstabelle aller Larm-Brennpunkte mit den vorgeschlagenen MalRnahmen. Dabei sollte
es keine Larm-Brennpunkte ohne MalRnahmenvorschlage geben; mindestens wirde aber fiir die Entscheidenden
sichtbar, wo ungel6éste Larmprobleme und somit fortbestehende Gesundheitsgefahrdungen fur die Bevdlkerung
fortbestehen. Vom Mittel der Geschwindigkeitsbegrenzung sollte wesentlich starker Gebrauch gemacht werden, denn
diese MalRnahme ist kurzfristig mdglich, praktisch kostenlos und duf3erst wirksam (s.o. zu S. 49 und zu S. 60).

Die Larmbrennpunkte werden in den Tabellen der Wirkungsprognose aufsteigend sortiert.

Die Larmbrennpunkte mit im Anschluss an die Larmaktionsplanung zu prifenden MaRnahmen sind in der
Wirkungsprognose dargestellt. Geschwindigkeitsreduzierungen sind unter Berlicksichtigung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen durch die Stralenverkehrsbehoérde zu priifen. Aufgrund begrenzter Ressourcen setzt
der Larmaktionsplan Schwerpunkte, die zuerst angegangen werden sollten.
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Dateiseite 70:

Zingel: Die Kfz-Reduzierung auf 2 Fahrbahnen und Radfahrstreifen sollte kurzfristig mit einfachen Mitteln (Markierungen,
Baken, provisorische Einbauten) umgesetzt werden, nicht erst mittel- oder langfristig. Schiitzenwiese / Alfelder Stralke:
Zusammenfassung zu Uberbreiter Mischspur mit Radfahrstreifen in Regelbreite und Protected Bike Lane mit
Parallelfiihrung Uber Innerste-Au beidseitig: Diese MaRnahme ist seit Gber 10 Jahren lberfallig (LAP 2. Runde) und
sollte vorgezogen werden. Da es sich um eine Bundesstraf3e handelt: Finanzierung durch Bund und Land? Generell
sollte der LAP Aussagen zur Finanzierung der Malinahmen enthalten. Marienburger Strae u.a. StraRen: auch Senkung
der Hochstgeschwindigkeiten — Vorteil: Kostenlos und kurzfristig umsetzbar (s.o. zu S. 49 und 60)

Die Larmbrennpunkte werden in den Tabellen der Wirkungsprognose aufsteigend sortiert.
Die konkrete Ma3nahmenplanung erfolgt auRerhalb der Larmaktionsplanung.

Dateiseite 73:
Das Gebiet 3 heifdt vermutlich Finkenberg/Lerchenberg? Unterschied zu Gebiet 4?

Die Benennung der Gebiete wurde angepasst. Nr. 3 ist Finkenberg und Lerchenberg, Nr. 4 ist Gallberg.
Zudem wurde die Nummerierung in der Abbildung erganzt.

Dateiseite 75:

Es fehlen leider vollstandig die MaRnahmen, um die Verlarmung der ,Ruhigen Gebiete® und ,Erholungsgebiete” zu
verringern.

Es werden Strategien erganzt.

Anwohnerschaft, Herr I . 21.01.2025

Ich wohne GroRe Venedig [l direkt gegeniiber vom Schwimmbad Jo-Wiese. Insbesondere bei Schwimmwettbewerben
im Schwimmbad ist die Larmbelastigung durch die Sprechanlage und dem Stadionsprecher gegeben. Die Lautstarke
kann mit Sicherheit untergefahren werden und dann kénnen die am Wettbewerb Beteiligten immer noch die Ansagen
héren.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.
Freizeitlarm ist nicht Bestandteil der Larmaktionsplanung.

Anwohnerschaft, Frau [, 21.01.2025

Die NORDLICHE Sorsumer Hauptstrale ist DER VERKEHRSHOTSPOT in Sorsum. Von der Kirche Richtung Norden
bis zur B 1 ist die Stral’e nahezu schnurgerade, so dass der Autofahrer freie Sicht in beiden Richtungen hat, was schon
zum Schnellfahren einladt.

Auf dieser Strecke verscharft sich die Situation noch einmal ab dem Stadtweg Richtung Norden. Hier fiihrt fast der
GESAMTE ORTSVERKEHR sowohl ortsein- als auch auswarts lang. Hinzu kommt im Bereich des Stadtwegs noch der
Verkehr zur und von der Diakonie. Die UmgehungsstrafRe zur Diakonie wird von den Verkehrsteilnehmern nur teilweise
genutzt.

Die Verkehrsbelastung ist in diesem Teil der NORDLICHEN Sorsumer HauptstraRe (Stadtweg bis zum nérdlichen
Ortsausgang und umgekehrt) EXTREM hoch: Berufsverkehr, Firmenfahrzeuge, Schwerlastverkehr (auch wegen der
Baugebiete), Fahrzeuge der Diakonie, Elterntaxis (zu Kindergarten und Grundschule) usw. durchfahren taglich in der
Woche diese Strecke. Es vergehen von morgens bis abends kaum einmal fiinf Minuten, die autofrei waren. Und da die
Strecke so gut einsehbar und gerade ist, wird oft regelrecht GERAST, zudem beschleunigen zahireiche Autofahrer, die
aus dem Stadtweg kommen und ortsauswarts fahren, gerade auf Hohe unseres Wohnhauses (Sorsumer Hauptstrale
5), das Tempo stark. Hinzu kommen Autofahrer, die mit lauter Musik unterwegs sind und die Basse dréhnen lassen. -
Am Wochenende, wenn der Berufsverkehr wegféllt, wird dafir umso mehr Gas gegeben. Dann sind es auch oft
Veranstaltungen im Dorf, die zu mehr Verkehr fuhren. Und der fiihrt eben auf diesem StraRenteil lang.

Ein Anwohner, der seinen Hauptwohnsitz woanders hat, aber alljahrlich fiir mehrere Wochen im vaterlichen Haus wohnt,
sagte mir schon vor Jahren: "Das hier ist Autobahn". Und ein anderer beklagte mir gegenuber vor ein paar Wochen
Risse im Haus wegen des Schwerlastverkehrs.

MafRnahmen, die zur Verkehrsberuhigung und Verkehrsregelung fiihren, gibt es nicht. Einzig 2019 ist mit Unterstiitzung
des ASB auf Hohe der Sorsumer Hauptstralle 4 eine Messtafel angebracht worden, die aber nicht einmal die
Geschwindigkeit angibt, sondern nur rot aufleuchtet (Was tbrigens dauernd passiert, wenn ich zufallig aus dem Fenster
sehe.), wenn die 50 Stundenkilometer Uberschritten sind. Eine Geschwindigkeitsanzeigenanlage ist allerdings am
sudlichen Ende des Ortes auf Initiative des Ortsrates im letzten Jahr angebracht worden dort, wo im Vergleich zur
nérdlichen HauptstraRe nur ein - kleiner - Bruchteil des Verkehrs lang fahrt. Die Situation an der NORDLICHEN
Sorsumer HauptstralRe ignoriert der Ortsrats Sorsum vollig. Verkehrskontrollen wurden nur im Bereich des Nordfeldes
aufgrund der dortigen Anwohner (im Neubaugebiet) durchgefiihrt. Ansonsten beklagt die Ortsbiirgermeisterin die
Verkehrssituation im Schildweg und an der Stral3e Hinter dem Dorfe, wo geradezu "himmlische" Verhaltnisse im
Vergleich zur nérdlichen Sorsumer Hauptstrae herrschen.

Fazit: Es missen endlich verkehrsberuhigende MaRnahmen fiir die NORDLICHE Sorsumer Hauptstrale - insbesondere
den Bereich ab STADTWEG bis ORTSAUSGANG - seitens der Stadt durchgefiihrt - am besten eine Tempo 30-Zone,
wie es die Deutsche Umwelthilfe u.a. fir die Stadt Hildesheim fordert. Hinzu missen weitere - eventuell bauliche

- Manahmen kommen. Und Sorsum braucht endlich auch ein VERKEHSKONZEPT - am besten mit anderen Zu- und
Ausfahrtsstraen, was durchaus mdglich ware.

So, wie sie sich derzeit darstellt, ist die Verkehrssituation flir uns Anwohner im beschriebenen Bereich einfach
UNERTRAGLICH, UNVERHALTNISMASSIG UND UNZUMUTBAR.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Der Larmaktionsplan berticksichtigt die larmkartierten Straflen und weist entsprechende Larmbetroffenheiten
aus.
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Anwohnerschaft, Herr [, 26.01.2025

Fir den Ortsteil Ochtersum mdéchte ich als Bewohner hier drei Brennpunkte auffiihren, die einen zu hohen Larmpegel
erzeugen, aber fiir die im Larmaktionsplan aktuell keine MalRnahmen vorgesehen sind:

Die WunramstraRRe auf ganzer Lange, bereits im Entwurf LAP4 als Larmbrennpunkt Nr.28 aufgefiihrt.

Diese Strasse wird sehr schnell befahren und mit den vielen Fahrzeugen kommt es zu entsprechend hoher
Larmemission. Gleichzeitig fiihrt dies noch zu einer Gefahrdung fiir Radfahrer und Fussganger.
MaRnahmenvorschlag: Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 fir die Wunramstrasse auf ganzer Lange.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Die Larmaktionsplanung setzt Prioritaten fur die im Anschluss an dem Larmaktionsplan zu prifenden
Maflinahmen. Unter Berucksichtigung der vorhandenen Ressourcen ist eine Aufnahme ohne eine Vorprifung
nicht sinnvoll, da eine Priifung innerhalb der Runde IV wegen begrenzter Ressourcen nicht méglich ist.

Die Kurt-Schumacher-Stra3e im nérdlichen Bereich, vom Ortseingang aus Richtung Innenstadt (Alfelder Strasse) bis zur
Kreuzung Theodor-Storm-Stral3e /Schlesierstrale.

Die Larmkartierung 'Lden' mit den Nebenstrecken zeigt hier hohe Werte. In diesem Bereich sind sehr viele Wohnungen
aufgrund der beidseitigen GeschoRbauten und entsprechend viele Bewohner sind vom Larm betroffen. Eine
Geschwindigkeitsbegrenzung wiirde den Wert reduzieren und zusatzlich mehr Sicherheit an der Kreuzung zur
Schlesierstralle/Theodor-Strom-Stralie bringen, da dort aufgrund der Schulen, Altenheim, Bushaltestellen sehr viel
FuRverkehr ist.

MaRnahmenvorschlag: Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30km/h, einschlieRlich der Kreuzung, der Bushaltestellen
und der Querungshilfen dort.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Die Larmaktionsplanung setzt Prioritaten fur die im Anschluss an dem Larmaktionsplan zu prifenden
Maflnahmen. Unter Beriicksichtigung der vorhandenen Ressourcen ist eine Aufnahme ohne eine Vorprifung
nicht sinnvoll, da eine Priifung innerhalb der Runde IV wegen begrenzter Ressourcen nicht méglich ist.

Das stidliche Ende der Kurt-Schumacher-Stralle (Serpentinenstrecke) in Richtung L485, ab der Parkanlage Lindholz
gegeniber der Stralle An der Renne, vorbei an der Einmiindung Sohldfeld, Landwehrs Garten bis hoch zur Zufahrt
Wildgatter/Kupferschmiede auf dem Steinberg.

Dieser Bereich entlang der Kurt-Schumacher-Strafe ist neu im LAP4 als ruhiges Gebiet und Erholungsflache
ausgewiesen, das jedoch durch das hohe Verkehrsaufkommen und der nicht eingehaltenen
Geschwindigkeitsbegrenzung alles andere als ein ruhiges Gebiet wahrgenommen wird oder mit der Parkanlage Lindholz
und der jetzigen Belastung als Erholungsgebiet genutzt werden kann. Malnahmen zur La&rmvermeidung sind nicht
ausgewiesen, wobei die Anlieger bereits mehrfach auf Probleme auf dieser Strecke hingewiesen haben. Eine
Begrenzung auf Tempo 30 wurde mit maRigem Erfolg durchgefiihrt, jedoch lauft weiterhin sehr viel Durchgangsverkehr
Richtung Innenstadt hier entlang, um abzukiirzen, was zu einer vermeidbaren Larmemission flhrt. In den
Bebauungsplanen 0S280/0S281 ist explizit ein Abhangen dieser Strecke von der L485 vorgesehen, so das dieses
Problem heute gar nicht mehr existieren durfte. Im IVEP2025 wurde vorgeschlagen, die Buslinie (Regionalbus L44) auf
die Barienroder-Strae zu verlegen und diese Strecke fiir Fahrzeuge >3,5to zu sperren, was beides nicht erfolgt ist. Der
Ortsrat hat letztes Jahr eine Anderung der Ausschilderung zum Wildgatter gefordert, die nicht wie jetzt das beruhigte
Gebiet tangiert, sondern der Ausschilderung um den Ort herum in Richtung Diekholzen/Alfeld (L485) folgt. Eine
ebenfalls geforderte vermehrte Geschwindigkeitskontrolle ist zwar erfolgt, aber weitgehend unwirksam.
MaRnahmenvorschlag: Abtrennen der Kurt-Schumacher-Strae zur L485 fiir den Durchgangsverkehr, indem der obere
sudliche Bereich der Kurt-Schumacher-Stralle (Serpentinenstrecke) zwischen Einmiindung Sohldfeld, Landwehrs
Garten und Schaperbleek als Anliegerstral’e umgewidmet wird. Zufahrt zum Wildgatter Gber die L485 und zusatzliches
Ausweisen eines Parkplatzes fiir das Wildgatter im Bereich Rex-Brauns-Strafl’e mit neuer Beschilderung.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.
Nicht die StralRe ist als ruhiges Gebiet ausgewiesen, sondern die darum befindlichen Griinflachen.

Anwohnerschaft, Herr [JJJli], 30.01.2025

Nach dem von der Ramboll Deutschland GmbH erstellten Entwurf des Larmaktionsplans vom 10. November 2024
(nachfolgend ,der Larmaktionsplan") ist die Sorsumer Hauptstrale in der Runde 4 der Larmaktionsplanung als einer von
18 weiteren durch den Stralenverkehr verursachten Larmbrennpunkte eingestuft werden. Dieser neue Larmbrennpunkt
tragt die LB-Nr. 57. Ausweislich des Eintrags in Tabelle 11 des Larmaktionsplans (= Seite 26) beschrankt sich diese
Einstufung aber auf den Abschnitt von der BriickenstralRe in siidlicher Richtung bis zur Einmiindung der Strale Hinter
dem Dorfe. Bestatigt wird dies durch die farblichen Markierungen in den Anlagen ,Lden” (rot) sowie ,Lnight” (hellgriin -
auch wenn diese nur schwer zu erkennen ist).

Dass die Sorsumer HauptstralRe erheblichem StralRenverkehrslarm ausgesetzt ist, kann ich aus leidvoller eigener
taglicher (und auch nachtlicher) Erfahrung nur bestatigen. Dass der fiir die Larmaktionsplanung relevante Bereich sich
aber auf den Abschnitt zwischen Briickenstrae und der Strae Hinter dem Dorfe beschranken soll, ist flir mich in keiner
Weise nachvollziehbar.

Das ergibt sich aus folgenden Gesichtspunkten:

Der Abschnitt vom ndrdlichen Ortseingang bis zur Briickenstral’e (nachfolgend ,der ndrdliche Abschnitt®) ist asphaltiert,
fast ,schnurgerade® und daher sehr gut zu tGberblicken. Parkende Autos, gibt es dort nur selten und nur in geringem
Umfang. In der Folge wird die zuldssige Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h in diesem Bereich haufig Uberschritten,
teilweise deutlich bis sehr deutlich, letzteres insbesondere an den Wochenenden, zumeist (spat) abends und nachts.
Der nordliche Abschnitt der Sorsumer HauptstraRe hat daher nicht selten den Charakter einer ,Rennstrecke”, auf der die
Fahrzeuge nach Kraften beschleunigt werden, insbesondere ab der Briickenstralle, allerdings nicht Richtung Siiden.
sondern Richtung Norden zum dortigen Ortsausgang hin. Dies gilt insbesondere fiir fast samtliche Firmenfahrzeuge,

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.

Die Larmbrennpunkte werden auf Grundlage der Larmkartierung bzw. dem Larmindex abgeleitet. Der
Larmindex Lpen ist der Uber alle Tage eines Jahres gemittelte Dauerschallpegel, Lnight das Mittel tiber die
Nacht. Spitzenwerte darliber und darunter sind im Tagesverlauf moglich.
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seien die Firmen ortsansassig oder von auf3erhalb, in erheblichem MaR jedoch auch fiir jegliche Art von
Privatfahrzeugen.

Dem Grunde nach ablesbar ist dies fur den ausgehenden Verkehr anhand der Messeinrichtung vor dem Grundsttick
Sorsumer HauptstraRe 4, auch wenn diese keine KM-Angaben anzeigt und wegen der Notwendigkeit, die Batterie
aufzuladen, nur die Hélfte der Zeit einsatzfahig ist. Befremdlicherweise ist dies beides bei der Messeinrichtung vor dem
sudlichen Ortsausgang anders. obwohl der Verkehr dort nur einen Bruchteil des Verkehrs am nordlichen Ortsausgang
betragt.

Die dadurch verursachten Larmimmissionen werden dabei zum Teil noch erheblich durch die teils unglinstige Struktur
der Fahrbahn verstarkt. Diese enthalt zwar keine Schlagldcher, jedoch diverse Bodenwellen und teils nicht festsitzende
Gullydeckel, was insbesondere bei Fahrzeugen mit Anhangern sowie Schwerlastverkehr zu einer deutlichen Steigerung
des verursachten Larrns fuhrt und zwar selbst dann, wenn die zuldssige Hochstgeschwindigkeit eingehalten wird.

Der Abschnitt zwischen der BriickenstralRe und der Stral’e Hinter dem Doris weist zahlreiche Kurven auf. Zudem parken
hier sowohl tagsilber als auch nachts diverse Fahrzeuge. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit, die auch hier 50 km/h
betragt, ist damit haufig gar nicht zu erreichen; sie — insbesondere deutlich — zu Uberschreiten, ist praktisch
ausgeschlossen.

So gut wie samtlicher Verkehr, der die Sorsumer Hauptstrafle zwischen Brickenstrae und der Strale Hinter dem Dorfe
passiert, passiert entweder zuvor (eingehender Verkehr) oder danach (ausgehender Verkehr) auch den nérdlichen
Abschnitt der Sorsumer Hauptstrae. Verkehr, der sich nur auf den Bereich zwischen BriickenstraRe und der Stralte
Hinter dem Dorfe beschrankt, ist vernachlassigbar.

Dartiber hinaus nimmt der nérdliche Abschnitt der Sorsumer Hauptstralle zusatzlich fast den gesamten Verkehr auf, der
sich Uber den Stadtweg vollzieht. Das ist insbesondere der Verkehr von und zu den Diakonischen Werken, der Verkehr
des nordlichen Baugebiets am Finkenberg (= 6stlich des Schildwegs), der Uberwiegende Teil des Verkehrs vom und in
den Schildweg, (zukunftig) einen erheblichen Teil des Verkehrs zu und aus dem neuen Baugebiet ,Nordfeld II*.

Verkehr, der insoweit innerdrtlich geschieht, also vom Stadtweg in die Sorsumer Hauptstral3e Richtung Siiden und
umgekehrt, fallt demgegeniiber so gut wie nicht ins Gewicht.

Das Verkehrsaufkommen im noérdlichen Abschnitt der Sorsumer HauptstralRe liegt dementsprechend schatzungsweise
ca. 1/3 Uber demjenigen im Bereich zwischen Briickenstrale und der StraRe Hinter dem Dorfe. Hinzu kommt, dass es
bei aus dem Stadtweg herausgebenden Verkehr haufig so ist, dass die Fahrzeugfiihrer den Motor ,bis zum Anschlag
hochziehen®, was mit einer entsprechenden Larmeinwirkung verbunden ist.

Angesichts der vorstehend aufgefihrten Umsténde ist es in keiner Weise nachvollziehbar, warum der Larmaktionsplan
den Bereich der Sorsumer Hauptstral’e zwischen der Briickenstral’e und der Strale Hinter dem Dorfe als
Larmbrennpunkt einstuft, den nérdlichen Abschnitt der Sorsumer Hauptstral3e hingegen nicht. Dies hat den
eigentimlichen Effekt, dass die K 108 ausweislich der Anlage ,Lden® von der Anbindung an die B 1 in sudlicher
Richtung bis zum nérdlichen Ortseingang als larmbelastet ausgewiesen wird, ab dem nérdlichen Ortseingang zur nicht
larmbelasteten Strale mutiert und ab der Briickenstralie plotzlich wieder larmbelastet sein soll. ohne dass flr das
Herausfallen des nérdlichen Abschnitts auch nur ansatzweise ein sachlicher Grund ersichtlich ist, im Gegenteil — wie
aus dem Vorstehenden hervorgeht — klar ersichtlich ist, dass dieser Abschnitt derjenige ist, der in Sorsum bei weitem
am starksten unter Verkehrslarm leidet.

Wenn in Sorsum ein StralRenabschnitt Iarmbelastet und damit ein Larmbrennpunkt ist, ist es der nérdliche Abschnitt der
Sorsumer HauptstraRe. Ich bitte, dies in der weiteren Planung zu bericksichtigen.

AbschlieBend sei angemerkt, dass das angegebene durchschnittliche tagliche Verkehrsaufkommen mit 2.100
Fahrzeugen (Larmaktionsplan S. 45, Abbildung 18) schon fiir den bislang ausgewiesenen LB-Nr. 57 zu niedrig sein
dirfte. Fur den nordlichen Abschnitt der Sorsumer Hauptstralle gilt dies aus den vorstehend dargelegten Griinden umso
mehr. Insoweit bitte ich um Mitteilung, in welchem Jahr die entsprechende Zahlung vorgenommen worden ist.

Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. Fiir den Larmaktionsplan ergeben sich keine Anderungen.
Die Verkehrsmengen wurden aus dem Verkehrsmodell in die Larmkartierung tberfiihrt.

RAMBGOLL

Stadt Hildesheim
Larmaktionsplan

Anhang B
Umgang mit den
Anmerkungen der
Beteiligung

21.03.2025






RAMBGOLL

Ramboll Deutschland GmbH |
Smart Mobility DE

(vormals LK Argus GmbH)
Kopenhagener Str. 60-68, Haus D
13407 Berlin

T +49 30 302020-0

de.ramboll.com/transport




	250612 Ramboll - Hildesheim LAP Abschlussbericht
	241110 Ramboll - LAP Öffentlichkeitsbeteiligung Protokoll
	250321 Ramboll - Beteiligung der Träger_Abwägung
	250612 Ramboll - Hildesheim LAP Abschlussbericht

